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Beschreibung 
Begrüßung 

Verantwortlich 

Frau eröffnet die Sitzung 

2 Nachträge zur Niederschrift der 140 Sitzung des Krisenstabes 

3 Lagevortrag 

Medizinische Lage Herr 
Siehe Anlage 

06.05.2021 
49.778 

7.920 VoC 
45.396 

09.05.2021 
50.473 

8.619 VoC 
46.451 

Index-Patienten 

Genesene 
Patienten 
Verstorbene 
Personen 
Aktuelle 
Inzidenz 
R-Zahl 

Wert des LZG 

654 655 

176,6 151,0 

0,83 0,95 

Situation in den Heimen 
Siehe Anlage 

06.05.2021 
165 
80 

09.05.2021 
151 
81 

Infizierte gesamt 
Anzahl betroffene Einrichtungen 

Einrichtungen 
Betroffene Bewohnende 

hiervon im KH 
73 18 68 13 

Betroffene Mitarbeitende 
hiervon im KH 

92 0 83 0 
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TOP Beschreibung Verantwortlich 

Impfungen 

Impfungen 
Stand 08.05.2021 
Verimpfte Impfdosen 
Personen mit mind 1 Impfung 
davon Personen mit vollständigem 
vollständigem Impfschutz 

457.936 
371.634 34,15 
86.392 7,94 

Unterscheidungen 
nach Indikation 

Beruf 
Alter 
medizinisch 
Pflegeheim 
sonstige 

Personen mit 
mind 1 Impfung 
118.693 
100.260 
25.795 
8.794 
117.992 

Personen mit vollständigem 
vollständigem Impfschutz 
32.975 
38.400 
1.209 
7.905 
5.903 

Ergänzungen zum Lagevortrag 
Die Zahlen der Kontakpersonen in Geflüchtetenunterkünften 
sind deutlich rückläufig weil zwei Allgemeinverfügungen aufgehoben 
aufgehoben werden konnten 
Die Impfzahlen liegen knapp über dem Bundesdurchschnitt von 
32,3 

Medizinische Versorgung Herr 
Siehe Anlage 

07.05.2021 
387 

10.05.2021 
380 Patienten im 

Krankenhaus 
Patienten mit 

Sauerstoffversorgung 
ECMO-Beatmungen 
Patienten intensivmedizinisch 

intensivmedizinisch 
ohne Beatmung 

Patienten intensivmedizinisch 
intensivmedizinisch 

mit Beatmung 
Gesamt Intensiv 

258 253 

13 
25 

13 
26 

91 88 

129 43 127 42 

Ergänzungen zum Lagevortrag 
Die Zahlen gehen zwar leicht zurück trotzdem sind die Krankenhäuser 
Krankenhäuser weiterhin stark ausgelastet weshalb weiterhin täglich 
täglich Patienten ins Umland verlegt werden müssen 
Ob die dritte Welle tatsächlich gebrochen ist wird sich erst in 
ein paar Tagen in den Krankenhäusern zeigen 

Operativ-taktische Lage Herr 
Siehe Anlage 

Ergänzungen zum Lagevortrag 
Es liegt noch keine Rückmeldung des MAGS zum Zwischenbericht 
Zwischenbericht in den vulnerablen Sozialräumen vor 
Die Bilanz der Impfaktionen in Chorweiler und Meschenich ist 
als positiv zu bezeichnen 
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TOP Beschreibung Verantwortlich 
Die Impfaktion in der Zentralmoschee fand auf Initiative der KV 
statt Die Resonanz war überwältigend groß Es wurden nicht 
nur Mitglieder der Relegionsgemeinschaft geimpft 
Allerdings gab es auch Kritik aus der Bevölkerung aufgrund der 
Wahl des Stadtteils 
Weitere Sonderimpfaktionen werden nur noch im Rahmen des 
Pilotprojekts durchgeführt 
Die verminderte Zuteilung von Impfstoffen ans Impfzentrum 
wird noch mehrere Wochen vrsl bis Mitte Juni anhalten 
Im Impfzentrum und auch bei den Stadtteilimpfungen werden 
Impfstoffe zurückgehalten um die Zweitimpfung sicherzustellen 
sicherzustellen 
Für die vulnerablen Sozialräume sollte weiterhin versucht werden 
werden den Impfstoff von Johnson and Johnson zu verwenden 
Dennoch würde die Sonderaktion auch mit einem anderen 
Impfstoff fortgeführt wobei dies zu einem größeren Organisationsaufwand 
Organisationsaufwand führen würde weil ein zweiter Termin angeboten 
werden muss 

4 Sicherheit und Ordnung 

Lage Polizei Herr 
Am Wochenende fanden zwar zahlreiche Versammlungen statt 
dennoch war die Lage ruhig 

Lage 32- Herr 
Die Lage war ruhig 
Wegen des guten Wetters wurden insbesondere die Naturschutzgebiete 
Naturschutzgebiete kontrolliert 
Die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene haben noch 
nicht zu Komplikationen geführt 
Es wurden viele Verstöße gegen die MNB-Tragepflicht registriert 
registriert 

5 Schule und Jugend 

Medizinische Lage in den Schulen und Kitas Herr 
Siehe Anlage 

09.05.2021 Indexfälle und klinisch 
epidemiologische Covid-19 

Covid-19 Fälle 
SchülerInnen und 
Schüler 
Mitarbeitende Schule 

447 478 77 in 97 
Schulen 
27 in 29 
Schulen 
20 in 21 Kitas 
28 in 36 Kitas 

86 104 

Kita-Kinder 
Mitarbeitende Kita 
Kontaktpersonen in 
Quarantäne 
Werte vom 06.05.2021 17:00 Uhr 

95 93 
58 66 

1.387 1.856 

Ergänzungen zum Lagevortrag 
Der in Köln erprobte Lollitest in Grund- und Förderschulen startet 
startet heute landesweit 

Lage 40- Frau 
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TOP Beschreibung Verantwortlich 
Etwa 25 der Kinder im Primarbereich befinden sich in den 
Schulen 
Es wird davon ausgegangen dass der Wechselunterricht ab 
der kommenden Woche 20 KW wieder startet Eine Aussage 
des MAGS hierzu wird für Mittwoch den 12.05.2021 erwartet 
Die Schulen werden durch den Taxiruf Köln mit den Lollitests 
beliefert 

Lage 51- Herr 
Die Auslastung der Kitas liegt bei rd 60 
Die Kosten der Lollitests in den Kitas werden in Köln vom Land 
übernommen In Kürze startet die Testmethode auch in den 
Tagespflegeeinrichtungen 

6 Aktuelle Erlasse gesetzliche Regelungen Hinweise etc 

Allgemeinverfügung gemäß §28b des Infektionsschutzgesetzes 30 
Die Ausgangssperre der Bundesnotbremse ist an einen Inzidenzwert 
Inzidenzwert von 100 gebunden Bei Auslaufen der AllgVerfg würde 
würde die Stadt Köln hierauf zurückfallen 
Die strengere Ausgangssperre wurde neben dem Inzidenzwert 
mit der Kliniksituation begründet Die Überlastungssituation auf 
den Intensivstationen hält nach wie vor an 
Die Einzelhändler warten dringend auf eine Äußerung der Stadt 
Köln ab wann mit Lockerungen Click and Meet gerechnet 
werden kann 
In Bezug auf den Einzelhandel ist in der AllgVerfg im Vergleich 
zur Bundesnotbremse nur eine strengere Regelung für den 
Buchhandel Click and Collect statt Click and Meet enthalten 
30 prüft die Regelungen der Bundesnotbremse für den Einzelhandel 
Einzelhandel was gilt bei einem stabilen Inzidenzwert <150 

30 

Eine eventuelle Verlängerung der Allgemeinverfügung um eine 
Woche wird in der Sitzung des Krisenstabs am Mittwoch den 
12.05.2021 besprochen 
Die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene werden in die 
Allgemeinverfügung übernommen 

30 
23 Mantelverordnung CoronaSchVO CoronaBetrVO CoronaEinrVO 

7 Projektgruppen/Arbeitsgruppen 

Projektgruppe Veranstaltungen 

Projektgruppe COSCHUL 

Expertengruppen 

Ethikkommission 

Modellprojekt 

SPOC 

8 Telefon- und Videokonferenzen Besprechungen 
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TOP Beschreibung Verantwortlich 

07.05.2021 14:00 Uhr Impfkonferenz mit dem Städtetag 53 
kein Bericht 

9 Beschlussvorlagen 

Impfung von Menschen in Obdachlosigkeit 
siehe Anlage 

50 

Beschluss Der Krisenstab beschließt zur Impfung von Menschen 
Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Köln die nicht 
über die gängigen Träger- und Beherbergungsstrukturen erreicht 
erreicht werden können Menschen auf Platte werden 
zur Verfügung zu stellen 

Finanzierungsvorlage zur Obduktion von Strebefällen nach Covid-19 Impfungen 
Impfungen 
siehe Anlage 

Dez V 

Beschluss Der Krisenstab beschließt 53 zu ermächtigen die 
erforderliche Ermittlung über Art Ursache Ansteckungsquelle 
und Ausbreitung der Krankheit anzustellen Die entsprechenden 
entsprechenden Mittelbereitstellungen erfolgen dezernatsintern 

10 Auftrags- und Problemliste 

217.1 Umstellung von Selbsttests auf Lolli-Testung für Weiterführende Schulen 40 
Prüfung zur Umsetzung und ggf Beschlussvorlage 

Wiedervorlage 12.05.2021 

11 Kritische Infrastrukturen 

12 Verschiedenes 

13 Bevölkerungsinformation Presse- und Medienarbeit 
Für die laufende Woche 19 KW ist keine Pressekonferenz 
geplant Es findet die normale Pressearbeit statt 
Die Finanzierung des Impfzentrums über das BMG ist bis 
30.09.2021 gesichert Das aktuelle Mietverhältnis Messehalle 
4 mit der Messe läuft bis 31.08.2021 Dies kann so kommuniziert 
kommuniziert werden 

14 Interne Kommunikation 

15 Nächste Sitzung des Krisenstabes 
Mittwoch 12.05.2021 10:00 Uhr Präsenzveranstaltung 

Freitag 14.05.2021 Entfällt die Krisenstabssitzung 
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53 06.05.2021 
Frau 

2021.05.05_FinanzierungsvorschlagKrisenstab.docx 
2021.05.05_FinanzierungsvorschlagKrisenstab.docx 

Finanzierungsvorlage Obduktionen von Sterbefällen nach Covid-19 Impfungen 

1 Nach § 25 Ermittlungen Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
Infektionskrankheiten beim Menschen Infektionsschutzgesetz IfSG ist festgehalten dass das Gesundheitsamt 
Gesundheitsamt die Aufgabe wahrzunehmen hat erforderliche Ermittlungen über Art Ursache 
Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit anzustellen sofern der Verdacht besteht 
besteht dass ein Verstorbener eine Verstorbene krank oder krankheitsverdächtigt verstorben 
verstorben ist 

2 Das Gesundheitsamt der Stadt Köln legt in Absprache mit der Rechtsmedizin der Uniklinik 
Uniklinik Köln fest dass für eine Todesermittlungsursache nach einer Covid-19 Impfung eine 
der genannten Kriterien vorliegen muss 

Akute anaphylaktische Reaktion 
Todesfall innerhalb von 24 Stunden nach Covid-19 Impfung 
Verdacht auf Thrombose Schlaganfall oder Hirnblutung innerhalb eines Zeitraums 
Zeitraums von 14 Tage nach der Impfung 

Aus Sicht des Gesundheitsamts ist eine Obduktion von Sterbefällen bei Tod nach einer 
Covid-19 Impfung notwendig um die möglichen Folgen einer Covid-19 Impfungen auf 
den Gesundheitszustand der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Köln zu untersuchen 

Durch eine Obduktion kann das mögliche Vorliegen eines kausalen Zusammenhangs 
zwischen der Covid-19 Impfung und dem Todeseintritt geprüft werden Ebenfalls ist eine 
Risiko-Nutzenuntersuchungen und einschätzungen bzgl der Covid-19 Impfungen möglich 
möglich Diese Erkenntnisse sind wichtig um die Gesundheit und das Allgemeinwohl der 
Bürger*innen und Bürger der Stadt Köln zu schützen 

Die Stadt Köln verfolgt das Interesse das Vertrauen der Bürger*innen und Bürger der 
Stadt Köln in die Covid-19 Impfung sicherzustellen um einer mangelnden oder verringerten 
verringerten Impfbereitschaft und einer verzögerten Herdenimmunität entgegenzuwirken 

Hierbei ist es notwendig dass das Gesundheitsamt Köln dem Paul-Ehrlich-Institut PEI 
bei Todesfällen die im zeitlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung aufgetreten 
sind und zum Tod geführt hat zuzuarbeiten Dies ist wichtig um weitere Impfschäden sowie 
sowie schwerwiegende Nebenwirkungen in der Bevölkerung zu vermeiden 

Nach dem Infektionsschutzgesetz und Sozialgesetzbuch SGB V und SGB XII ist eine 
Kostenübernahme von Obduktionen nicht gewährt Die Kostenübernahme der Obduktionen 
Obduktionen hat die Behörde zu tragen die diese in Auftrag gibt 

Primäres Ziel des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist der Erhalt und die Verbesserung 
der Gesundheit sowie der Schutz vor Infektionen in der Bevölkerung 

Je nach Aufwand und Anzahl der an der Obduktion beteiligten Pathologen können die 
Kosten der Obduktion variieren In der Regel belaufen sich diese jedoch auf ca 1.300 € 

In den letzten zwei Monaten hat das Gesundheitsamt Köln für drei Sterbefälle nach Covid-19 
Covid-19 Impfungen eine Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln in 

2 



2 

Auftrag gegeben sodass bis Ende des Jahres Kosten in Höhe von 26.000 € prognostiziert 
prognostiziert werden 

3 Der Corona-bedingte Mehrbedarf kann innerhalb des Dezernates V aus erwarteten 
Mehrerträgen im Rahmen der angekündigten höheren Erstattung des Bundes bei den 
Kosten der Unterkunft zum Zwecke der allgemeinen Entlastung des Sozialbereiches gedeckt 
gedeckt werden 

4 Der Krisenstab beschließt 53 zu ermächtigen die unter Punkt 1 und 2 beschriebene erforderliche 
erforderliche Ermittlung über Art Ursache Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit 
Krankheit anzustellen Die entsprechenden Mittelbereitstellungen erfolgen entsprechend der 
Darstellung unter 3 
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Stadt Köln Die Oberbürgermeisterin 

Testzentren 
Anzahl PCR Testungen in Testzentren 
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Stadt Köln 

Testzahlen Einsatzabschnitt 3.3 Bio-Monitoring 
hier Trend Wochenkennzahlenbericht inkl HBF & 1sSZ23 

Die Oberbürgermeisterin 
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Stadt Köln 

Indexfälle nach Altersgruppen 

Die Oberbürgermeisterin 

Anzahl Indexfälle nach Altersgruppen Kalenderwoche 

2021-K W092 2021-KwW11 2021-K WW 13 2021-KiW 15 202 1-K 17 

2021-K\WW10 2021-KiW12 2021-KiW 14 2021-KiW16 2021-KW15 

Quelle Robert Koch-Institut SurvSätat@RK1 2.0 https survstat.rki.de 

0-5 Jahre I 6-10 Jahre I 11-12 Jahre n 19-35 Jahre 26-50 Jahre Il 1-64 Jahre 

55-79 Jahre Il 20+ Jahre 
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Die Oberbürgermeisterin 

PoC-Testungen HBF und 

Anzahl PoC-Testungen 

2021-04-30 2021-05-02 2021-05-04 2021-05-06 2021-05-05 

2021-05-01 2021-05-03 2021-05-05 2021-05-07 2021-05-09 

II 1:7 II Her ® summe 
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Die Oberbürgermeisterin Stadt Köln 

Impfungen in vulnerablen Sozialräumen 

Zwischenbericht wurde am Freitag an das MAGS gesendet 
Antwort steht noch aus 

Impfkonferenz 
Freie AZ Bestände sind nun verimpft Termine werden abgearbeitet 
Verminderte Zuteilung von Impfstoffen an die Impfzentren MAGS Situation voraussichtlich bis Juni/Mitte Juni 

Köln Folie 6 



Feststellung der Voraussetzungen gemäß § 28b des Infektionsschutzgesetzes  

 

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 

Vom 8. Mai 2021 

 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen trifft 

auf der Grundlage von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 28b 

Absatz 5, § 33, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Ge-

setzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Ar-

tikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a 

Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geän-

dert, § 28b Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 

802) eingefügt, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 

802) neu gefasst, § 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. 

I S. 148) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Geset-

zes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 

1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geändert worden sind, sowie 

von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 

218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) 

geändert worden ist, im Wege der Allgemeinverfügung folgende Festlegungen:  

 

1. Regelungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG (Schwellenwert von 

100) 

Gemäß § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes wird festgestellt, dass für 

folgende Kreise und kreisfreien Städte die Regelungen des § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 

Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes  

 

a) seit dem 24. April 2021 in folgenden Kommunen gelten: 

1. Städteregion Aachen 

2. Stadt Bielefeld 

3. Stadt Bochum 

4. Stadt Bonn 

5. Kreis Borken 

6. Stadt Dortmund 

7. Stadt Duisburg 

8. Kreis Düren 

9. Landeshauptstadt Düsseldorf 

10. Ennepe-Ruhr-Kreis 

11. Stadt Essen 



12. Kreis Euskirchen 

13. Stadt Gelsenkirchen 

14. Kreis Gütersloh 

15. Stadt Hagen 

16. Stadt Hamm 

17. Kreis Heinsberg 

18. Kreis Herford 

19. Stadt Herne 

20. Hochsauerlandkreis 

21. Kreis Kleve 

22. Stadt Köln 

23. Stadt Krefeld 

24. Stadt Leverkusen  

25. Kreis Lippe 

26. Märkischer Kreis 

27. Kreis Mettmann 

28. Kreis Minden-Lübbecke 

29. Stadt Mönchengladbach 

30. Stadt Mülheim an der Ruhr 

31. Oberbergischer Kreis 

32. Stadt Oberhausen 

33. Kreis Olpe 

34. Kreis Paderborn  

35. Kreis Recklinghausen 

36. Stadt Remscheid 

37. Rhein-Erft-Kreis 

38. Rheinisch-Bergischer Kreis 

39. Rhein-Sieg-Kreis 

40. Kreis Siegen-Wittgenstein 

41. Stadt Solingen 

42. Kreis Steinfurt 

43. Kreis Unna 

44. Kreis Viersen 

45. Kreis Warendorf 

46. Kreis Wesel 

47. Stadt Wuppertal 

 

b) ab dem 25. April 2021 in folgender Kommune gelten: 

1. Rhein-Kreis-Neuss 

 

c) ab dem 26. April 2021 in folgender Kommune gelten: 

1. Stadt Bottrop 



1a. Außerkrafttreten der Regelung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG 

(Schwellenwert von 100 unterschritten): 

Gemäß § 28b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 und unter entsprechender Anwendung von § 28b Ab-

satz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Absatz 2 Satz 3 IfSG wird festgestellt, dass die 

Regelungen des § 28b Absatz 1 IfSG für folgende Kreise und kreisfreie Städte außer Kraft tre-

ten:  

 

a) ab dem 8. Mai 2021, 0.00 Uhr: 

1. Kreis Soest   

 

2. Regelungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b IfSG 

(Schwellenwert von 150) 

Gemäß § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes wird festgestellt, dass für 

folgende Kreise und kreisfreien Städte die abweichende Regelung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des Infektionsschutzgesetzes (click & meet)  

 

a) seit dem 24. April 2021 in folgenden Kommunen nicht mehr angewendet werden kann: 

1. Stadt Bielefeld 

2. Stadt Bonn 

3. Stadt Dortmund 

4. Stadt Duisburg 

5. Stadt Gelsenkirchen 

6. Kreis Gütersloh 

7. Stadt Hagen 

8. Stadt Hamm 

9. Stadt Herne 

10. Stadt Köln 

11. Stadt Krefeld 

12. Stadt Leverkusen  

13. Märkischer Kreis 

14. Kreis Mettmann 

15. Oberbergischer Kreis 

16. Kreis Olpe 

17. Stadt Remscheid 

18. Rhein-Erft-Kreis 

19. Stadt Solingen 

20. Kreis Unna 

21. Stadt Wuppertal 

 

 



b) ab dem 25. April 2021 in folgenden Kommunen nicht mehr angewendet werden kann: 

1. Kreis Düren 

2. Stadt Essen 

 

c) ab dem 26. April 2021 in folgender Kommune nicht mehr angewendet werden kann: 

1. Kreis Herford 

 

d) ab dem 27. April 2021 in folgenden Kommunen nicht mehr angewendet werden kann: 

1. Kreis Euskirchen 

 

e) ab dem 28. April 2021 in folgender Kommune nicht mehr angewendet werden kann: 

1. Kreis Steinfurt 

 

f) ab dem 29. April 2021 in folgenden Kommunen nicht mehr angewendet werden kann:  

1. Städteregion Aachen 

2. Hochsauerlandkreis 

 

g) aufgehoben 

 

2a. Außerkrafttreten der Regelung nach § 28b Absatz 2 Satz 4 IfSG (Schwellen- 

      wert von 150) 

Gemäß § 28b Absatz 2 Satz 4 in Verbindung mit § 28b Absatz 2 Satz 4 IfSG in Verbindung 

mit § 28b Absatz 2 Satz 3 IfSG und unter entsprechender Anwendung von § 28b Absatz 2 Satz 

1 und 2 sowie § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4 IfSG wird festgestellt, dass die Regelungen des § 

28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b IfSG für folgende Kreise und kreis-

freien Städte außer Kraft treten (d.h. click & meet gem. § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 

Halbsatz 2 Buchstabe b IfSG wieder zulässig): 

 

a) mit Wirkung ab dem 6. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgenden Kommunen:  

1. Kreis Kleve 

2. Kreis Wesel 

 

b) mit Wirkung ab dem 7. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgenden Kommunen:  

1. Ennepe-Ruhr-Kreis 

2. Stadt Oberhausen 

3. Kreis Paderborn 

 



c) mit Wirkung ab dem 8. Mai 2021, 0.00 Uhr in den folgenden Kommunen: 

1. Landeshauptstadt Düsseldorf 

2. Kreis Lippe 

3. Kreis Warendorf 

 

d) mit Wirkung ab dem 9. Mai 2021, 0.00 Uhr in den folgenden Kommunen: 

1. Stadt Bochum 

2. Kreis Minden-Lübbecke 

3. Kreis Recklinghausen 

 

e) mit Wirkung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr in den folgenden Kommunen: 

1. Kreis Heinsberg 

2. Stadt Mülheim an der Ruhr 

 

3. Regelung nach § 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 IfSG (Schwellenwert von 165) 

Gemäß § 28b Absatz 3 Satz 7 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 3 und 4 des Infektionsschutz-

gesetzes wird festgestellt, dass für folgende Kreise und kreisfreien Städte die Regelung des 

§ 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 des Infektionsschutzgesetzes   

 

a) seit dem 24. April 2021 in folgenden Kommunen gilt:  

1. Stadt Bonn 

2. Stadt Dortmund 

3. Stadt Gelsenkirchen 

4. Kreis Gütersloh 

5. Stadt Hagen 

6. Stadt Hamm 

7. Stadt Herne 

8. Stadt Köln 

9. Stadt Krefeld 

10. Stadt Leverkusen  

11. Märkischer Kreis 

12. Kreis Mettmann 

13. Oberbergischer Kreis 

14. Kreis Olpe 

15. Stadt Remscheid 

16. Rhein-Erft-Kreis 

17. Kreis Unna 

18. Stadt Wuppertal 

 



b) weggefallen  

 

c) weggefallen  

 

d) ab dem 27. April 2021 in folgender Kommune gilt:  

1. Stadt Bielefeld 

 

e) ab dem 28. April 2021 in folgender Kommune gilt:  

1. Kreis Düren 

 

f) weggefallen  

 

g) ab dem 1. Mai 2021 in folgender Kommune gilt: 

1.  Hochsauerlandkreis 

 

3a. Außerkrafttreten der Regelung nach § 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 IfSG (Schwellen- 

      wert von 165) 

Gemäß § 28b Absatz 3 Satz 8 in Verbindung mit § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG in Verbindung 

mit § 28b Absatz 2 Satz 3 IfSG und unter entsprechender Anwendung von § 28b Absatz 2 

Satz 1 und 2 sowie § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4 IfSG wird festgestellt, dass die Regelungen 

des § 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 IfSG für folgende Kreise und kreisfreien Städte außer Kraft 

treten 

 

a) mit Wirkung ab dem 2. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgender Kommune  

1.  Kreis Lippe 

In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 der Coronabetreuungsverordnung gilt das 

Außerkrafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung ab dem 

03. Mai 2021, 0.00 Uhr.  

 

b) mit Wirkung ab dem 6. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgender Kommune 

1. Kreis Euskirchen 

In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 der Coronabetreuungsverordnung gilt das 

Außerkrafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung ab dem 10. Mai 

2021, 0.00 Uhr. 

 



c) mit Wirkung ab dem 7. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgenden Kommunen  

1. Stadt Bochum 

2. Stadt Oberhausen 

3. Kreis Recklinghausen 

4. Stadt Solingen 

5. Kreis Warendorf 

In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 der Coronabetreuungsverordnung gilt das 

Außerkrafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung ab dem 10. Mai 

2021, 0.00 Uhr. 

 

d) weggefallen 

 

e) mit Wirkung ab dem 8. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgenden Kommunen: 

1. Städteregion Aachen 

2. Ennepe-Ruhr-Kreis 

3. Kreis Paderborn 

4. Kreis Wesel 

 

In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 der Coronabetreuungsverordnung gilt das 

Außerkrafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung ab dem 10. Mai 

2021, 0.00 Uhr. 

 

f) mit Wirkung ab dem 9. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgenden Kommunen: 

1. Stadt Essen 

2. Kreis Herford 

3. Stadt Mülheim an der Ruhr 

4. Kreis Steinfurt 

 

In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 der Coronabetreuungsverordnung gilt das 

Außerkrafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung ab dem 10. Mai 

2021, 0.00 Uhr. 

 

g) mit Wirkung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr in folgender Kommune:  

1. Stadt Duisburg 

In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 der Coronabetreuungsverordnung gilt das 

Außerkrafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung ab dem 10. Mai 

2021, 0.00 Uhr. 

 



4. 

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar. 

 

5.  

Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung mit dem Titel „Feststellung der 

Voraussetzungen gemäß § 28b des Infektionsschutzgesetzes“ vom 7. Mai 2021, die mit dem 

Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung aufgehoben wird.  

 

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 4 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Arti-

kel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, öffentlich be-

kannt gemacht und gilt mit dem auf die Veröffentlichung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

Sie tritt mit der Bekanntgabe in Kraft und am 30. Juni 2021 außer Kraft.  

 

Begründung 

Gemäß § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 3 Satz 7 des Infektionsschutzgesetzes machen die 

nach Landesrecht zuständigen Behörde in geeigneter Weise die Tage bekannt, ab denen die 

jeweiligen Maßnahmen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gelten. Basis für die 

Entscheidung sind die jeweils vom Robert Koch-Institut (RKI) auf dessen Internetseite unter 

https://www.rki.de/inzidenzen bekannt gemachten Inzidenzwerte.  

§ 28b des Infektionsschutzgesetzes unterscheidet zwischen drei unterschiedlichen Schwellen-

werten. Zum einen greifen Regelungen nach § 28b Absatz 1 und Absatz 3 Satz 2 bei Über-

schreiten der Inzidenz von 100 an drei hintereinander folgenden Tagen, zum zweiten ist im 

Rahmen des § 28b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des Infektionsschutzge-

setzes der Inzidenzwert von 150 für Angebote des sog. click & meet maßgeblich und zum drit-

ten ist gemäß § 28b Absatz 3 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes für Präsenzmaßnahmen in 

den Bereichen Bildung und Kindertagesbetreuung der Inzidenzwert von 165 maßgeblich.  

Für die Ermittlung der relevanten Inzidenzwerte gilt dabei für den Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des neuen § 28b IfSG der neue § 77 Absatz 6 Satz 1 und 2 IfSG: 

„Für die Zählung der nach § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 maßgeblichen Tage wer-

den die drei unmittelbar vor dem 23. April 2021 liegenden Tage mitgezählt. In Landkreisen 

und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an den drei unmittelbar vor dem 

23. April 2021 liegenden Tagen den nach § 28b Absatz 1 und 3 jeweils maßgeblichen Schwel-

lenwert überschritten hat, gelten die Maßnahmen nach § 28b Absatz 1 und 3 ab dem 24. April 

2021.“ 

Die Grundlage für weitere Feststellungen sind die am Tag der Veröffentlichung dieser Allge-

meinverfügung betreffenden Betrachtungen der Schwellenwerte auf Grundlage der jeweils ak-

tuellen Übermittlung der aktuellen RKI-Werte. 

https://www.rki.de/inzidenzen


Ein Schwellenwert gilt dabei als überschritten im Sinne des § 28b IfSG, wenn der vom RKI 

unter der im Bundesgesetz genannten Internetadresse ausgewiesene Zahlenwert an dem ausge-

wiesenen Datum über dem Schwellenwert liegt (also mindestens größer 100 bei Schwellen-

wert 100 etc.). Danach ergeben sich auf Grundlage der vom RKI unter https://www.rki.de/in-

zidenzen veröffentlichten Zahlen nachfolgende Begründungen für die Einzelfeststellungen. 

Die vom RKI veröffentlichten zugrunde zulegenden Inzidenzwerte bilden dabei ab einschließ-

lich dem 4. Mai 2021 die „eingefrorenen“ Werte, also ohne Aktualisierung von nachgemelde-

ten Fällen, ab. 

 

1. Regelungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG (Schwellenwert von 

100) 

a) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 1 Buchstabe a 

genannten Kreise und kreisfreien Städte an den drei vor dem 23.04.2021 liegenden Tagen den 

Inzidenzwert von 100 überschritten. Demnach treten die Regelungen des § 28b Absatz 1 Satz 

1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG gemäß § 77 Absatz 6 IfSG am 24.04.2021 um 0.00 Uhr in Kraft.  

b) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes hat der unter Nummer 1 Buchstabe b 

genannte Kreis mit dem 23.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 

100 überschritten. Demnach treten die Regelungen des § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 

Satz 2 IfSG am 25.04.2021 (übernächster Tag nach dem 23.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. 

c) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes hat die unter Nummer 1 Buchstabe c 

genannte Stadt mit dem 24.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 

100 überschritten. Demnach treten die Regelungen des § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 

Satz 2 IfSG am 26.04.2021 (übernächster Tag nach dem 24.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. 

 

1a. Außerkrafttreten der Regelung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG 

      (Schwellenwert von 100 unterschritten): 

a) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts hat der unter Nummer 1a a) Ziffer 1 ge-

nannte Kreis mit dem 06.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Inzidenzwert 

ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen von 100 unterschritten. Demnach treten die 

Maßnahmen des § 28b Absatzes 1 nach § 28b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 und unter entspre-

chender Anwendung von § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Absatz 2 Satz 

3 IfSG ab dem 08.05.2021 (übernächster Tag nach dem Tag der Feststellung, 06.05.2021) um 

0.00 Uhr außer Kraft. 

 

2. Regelungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b IfSG 

(Schwellenwert von 150) 

a) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2 Buchstabe a 

genannten Kreise und kreisfreien Städte an den drei vor dem 23.04.2021 liegenden Tagen den 

Inzidenzwert von 150 überschritten. Demnach sind gemäß § 77 Absatz 6 IfSG ab dem 

https://www.rki.de/inzidenzen
https://www.rki.de/inzidenzen


24.04.2021 um 0.00 Uhr Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften nicht mehr zulässig.  

b) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2 Buchstabe b 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 23.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 150 überschritten. Demnach sind ab dem 25.04.2021 (übernächster 

Tag nach dem 23.04.2021) um 0.00 Uhr Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften nicht mehr zulässig. 

c) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2 Buchstabe c 

genannten Kreise mit dem 24.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert 

von 150 überschritten. Demnach sind ab dem 26.04.2021 (übernächster Tag nach dem 

24.04.2021) um 0.00 Uhr Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften nicht mehr zulässig. 

d) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2 Buchstabe d 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 25.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 150 überschritten. Demnach sind ab dem 27.04.2021 (übernächster 

Tag nach dem 25.04.2021) um 0.00 Uhr Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften nicht mehr zulässig. 

Da für den Kreis Euskirchen die Feststellung der Überschreitung erst am 26.04.2021 erfolgt 

ist, sind die Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halb-

satz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften erst mit dem 27.04.2021 nicht mehr zulässig. 

e) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2 Buchstabe e 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 26.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 150 überschritten. Demnach sind ab dem 28.04.2021 (übernächster 

Tag nach dem 26.04.2021) um 0.00 Uhr Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften nicht mehr zulässig. 

f) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2 Buchstabe f 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 27.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 150 überschritten. Demnach sind ab dem 29.04.2021 (übernächster 

Tag nach dem 27.04.2021) um 0.00 Uhr Angebote des click & meet in nicht nach § 28b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten Ladengeschäften nicht mehr zulässig. 

g) Die am 05.05.2021 für die Stadt Mönchengladbach getroffene Feststellung wurde fehlerhaft 

getroffen. Am Tag der Feststellung selbst (05.05.2021) lag keine Überschreitung des Inzidenz-

wertes von 150 an drei aufeinanderfolgenden Tagen mehr vor. Die Anordnung wird daher auf-

gehoben. 

 

2a. Regelung nach § 28b Absatz 2 Satz 4 IfSG i.V.m. § 28b Absatz 2 Satz 1 und 2 IfSG 

(Unterschreitung Schwellenwert von 150) 

a) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2a a) genann-

ten Kreise mit dem 04.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Inzidenzwert ab 

dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen von 150 unterschritten. Demnach tritt die Au-

ßerkraftsetzung der Untersagung von „click & meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 



Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 06.05.2021 (über-

nächster Tag nach dem 04.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft.  

b) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2a b) genann-

ten Kommunen mit dem 05.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ab dem Tag 

nach dem Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 unterschritten. Demnach tritt 

die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 07.05.2021 

(übernächster Tag nach dem 05.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. 

c) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2a c) genann-

ten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 06.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werkta-

gen ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 unterschritten. 

Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & meet“ nach § 28b Absatz 

1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab 

dem 08.05.2021 (übernächster Tag nach dem 06.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. 

d) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 2a d) genann-

ten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 07.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werkta-

gen ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 unterschritten. 

Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & meet“ nach § 28b Absatz 

1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab 

dem 09.05.2021 (übernächster Tag nach dem 07.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. 

e) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben der unter Nummer 2a e) ge-

nannte Kreis und die kreisfreie Stadt mit dem 08.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werk-

tagen ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 unterschrit-

ten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & meet“ nach § 28b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG 

ab dem 10.05.2021 (übernächster Tag nach dem 08.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. 

 

3. Regelung nach § 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 IfSG (Schwellenwert von 165) 

a) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3 Buchstabe a 

genannten Kreise und kreisfreien Städte an den drei vor dem 23.04.2021 liegenden Tagen den 

Inzidenzwert von 165 überschritten. Demnach tritt die Untersagung der Durchführung von 

Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 

IfSG gemäß § 77 Absatz 6 IfSG am 24.04.2021 um 0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen der 

Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung.  

b) weggefallen   

c) weggefallen  

d) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3 Buchstabe d 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 25.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 165 überschritten. Demnach tritt die Untersagung der Durchführung 

von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 3 und 

9 IfSG ab dem 27.04.2021 (übernächster Tag nach dem 25.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die 

Regelungen der Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung.  



e) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3 Buchstabe e 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 26.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 165 überschritten. Demnach tritt die Untersagung der Durchführung 

von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 3 und 

9 IfSG ab dem 28.04.2021 (übernächster Tag nach dem 26.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die 

Regelungen der Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung.  

f) weggefallen 

g) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3 Buchstabe g 

genannten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 29.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen den Inzidenzwert von 165 überschritten. Demnach tritt die Untersagung der Durchführung 

von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 3 und 

9 IfSG ab dem 01.05.2021 (übernächster Tag nach dem 29.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die 

Regelungen der Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung. 

 

3a. Regelung nach § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG i.V.m. § 28b Absatz 2 Satz 1 und 2 IfSG  

      (Unterschreitung Schwellenwert von 165) 

a) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes hat der unter Nummer 3a a) genannte 

Kreis mit dem 30.04.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ab dem Tag nach dem 

Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt die Außer-

kraftsetzung der Untersagung der Durchführung von Präsenzunterricht und der Kindertagesbe-

treuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 02.05.2021 (übernächster Tag nach 

dem 30.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässigen Wechselun-

terricht und der Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wonach die 

Außerkraftsetzung im Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 Absatz 

14 der Coronabetreuungsverordnung am folgenden Montag, hier also dem 03.05.2021 wirk-

sam wird. 

b) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes hat der unter Nummer 3a b) genannte 

Kreis mit dem 04.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen ab dem Tag nach dem 

Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt die Außer-

kraftsetzung der Untersagung der Durchführung von Präsenzunterricht und der Kindertagesbe-

treuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 06.05.2021 (übernächster Tag nach 

dem 04.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässigen Wechselun-

terricht und der Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wonach die 

Außerkraftsetzung im Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 Ab-

satz 14 der Coronabetreuungsverordnung am folgenden Montag, hier also dem 10.05.2021 

wirksam wird. 

c) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3a c) genann-

ten Kommunen mit dem 05.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Inzidenz-

wert von 165 unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung der Durch-

führung von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 

Satz 6 IfSG ab dem 07.05.2021 (übernächster Tag nach dem 05.05.2021) um 0.00 Uhr in 



Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässigen Wechselunterricht und der Notbetreuung erge-

ben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im Bereich der 

schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung 

am folgenden Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam wird. 

d) weggefallen 

e) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3a e) genann-

ten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 06.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werkta-

gen den Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Unter-

sagung der Durchführung von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß 

§ 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 08.05.2021 (übernächster Tag nach dem 06.05.2021) um 

0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässigen Wechselunterricht und der Notbe-

treuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im 

Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-

ungsverordnung am folgenden Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam wird. 

f) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes haben die unter Nummer 3a f) genann-

ten Kreise und kreisfreien Städte mit dem 07.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werkta-

gen den Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Unter-

sagung der Durchführung von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß 

§ 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 09.05.2021 (übernächster Tag nach dem 07.05.2021) um 

0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässigen Wechselunterricht und der Notbe-

treuung ergeben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im 

Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-

ungsverordnung am folgenden Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam wird. 

g) Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes hat die unter Nummer 3a g) genannte 

Kommune mit dem 08.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Inzidenzwert 

von 165 unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung der Durchfüh-

rung von Präsenzunterricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Absatz 3 Satz 

6 IfSG ab dem 10.05.2021 (übernächster Tag nach dem 08.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die 

Regelungen zu dem dann zulässigen Wechselunterricht und der Notbetreuung ergeben sich aus 

der Coronabetreuungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im Bereich der schulischen 

Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung am folgen-

den Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam wird. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-

ben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in 

dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren oder 

seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen oder den 

Kreisen Düren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen, 

Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Ha-

gen oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Märkischen 



Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwal-

tungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Düs-

seldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Rem-

scheid, Solingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises 

Neuss oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Düssel-

dorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Bo-

chum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen 

oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 

Gelsenkirchen, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, 

Köln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rhei-

nisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht 

Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Biele-

feld oder der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke oder Paderborn ist 

die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Müns-

ter oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwal-

tungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist 

die Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erhe-

ben. 

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbin-

dung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 

Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-

Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell gültigen Fassung 

in elektronischer Form erhoben werden. 

 

Düsseldorf, den 8. Mai 2021 

 

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Dr. Edmund H e l l e r 
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Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

im Bereich der Betreuungsinfrastruktur 

(Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO) 

Vom 23. April 2021 

 

In der ab dem 10. Mai 2021 gültigen Fassung 

(wesentliche Änderungen gegenüber der vorangegangenen Fassung gelb markiert) 

 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 28b Ab-

satz 5, § 33, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Ge-

setzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Ar-

tikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a 

Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geän-

dert, § 28b Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 

802) eingefügt, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 

802) neu gefasst, § 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 

(BGBl. I S. 148) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 

des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt 

durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geändert wor-

den sind, sowie von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 

(GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 

NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales: 

 

 

§ 1 

Schulische Gemeinschaftseinrichtungen 

 

(1) Zur Verringerung von Infektionsrisiken bezogen auf das SARS-CoV-2-Virus sind die 

schulische und – nach Zulassung durch den Schulträger – die außerschulische Nutzung von 

öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes 

NRW sowie erforderliche Tätigkeiten zur Unterhaltung der Schulgebäude nur nach Maßgabe 

der folgenden Absätze zulässig. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Schulgebäude ist 

unzulässig und das Betreten der Schulgebäude insoweit untersagt. § 86 Absatz 4 des Schulge-

setzes NRW bleibt unberührt. 

(2) Als schulische Nutzung gelten insbesondere die 



1. mit dem Unterricht, vergleichbaren Schulveranstaltungen und der Betreuung von Schüle-

rinnen und Schülern (z.B. pädagogischer Betreuung nach Absatz 10, Schulbegleitung ge-

mäß § 112 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 35a des Achten Buches Sozialge-

setzbuch), 

2. mit der Schulmitwirkung,  

3. mit der Aus- und Fortbildung sowie der Einstellung von Lehr- und Betreuungspersonen,  

4. mit der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs (Sekretariat und so weiter), 

5. mit schulischen Abschlussprüfungen, Berufsabschlussprüfungen der zuständigen Stellen, 

Externenprüfungen, Sprachfeststellungsprüfungen oder Prüfungen zum Erwerb des Deut-

schen Sprachdiploms (DSD I, DSD II und DSD PRO) sowie 

6. mit Informationsveranstaltungen und Verfahren zur Feststellung der Sprachentwicklung im 

Sinne von § 36 des Schulgesetzes NRW 

verbundenen Tätigkeiten. Das Nähere, einschließlich allgemeiner Beschränkungen der Nut-

zung von Klassen- oder Kursräumen aus Gründen des Infektionsschutzes, regelt das Ministe-

rium für Schule und Bildung. 

(2a) An schulischen Nutzungen gemäß Absatz 2 einschließlich der Betreuungsangebote ge-

mäß Absatz 10 dürfen mit Ausnahme von Kindern unter sechs Jahren im Fall des § 36 Ab-

satz 2 des Schulgesetzes NRW nur Personen teilnehmen, die  

1. an dem jeweils letzten von der Schule für sie angesetzten Coronaselbsttest nach Absatz 2b 

oder ersatzweise an einem PCR-Pooltest mit negativem Ergebnis teilgenommen haben oder  

2. zu diesem Zeitpunkt einen Nachweis gemäß § 2 der Corona-Test-und-Quarantäneverord-

nung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356) über eine negative, höchstens 48 Stunden zu-

rückliegende Testung vorgelegt haben.  

Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den Schullei-

ter von der schulischen Nutzung auszuschließen. Zusätzlich weist die Schulleiterin oder der 

Schulleiter Personen mit positivem Ergebnis, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

die Eltern, auf die Pflichten zum Umgang mit einem positiven Coronaselbsttest gemäß § 13 

der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 hin. 

(2b) Für alle in Präsenz tätigen Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 

sonstiges an der Schule tätiges Personal), die nicht über eine nachgewiesene Immunisierung 

durch Impfung oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 bis 5 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) ver-

fügen, werden wöchentlich zwei Coronaselbsttests im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 3 der 

Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 oder ersatzweise PCR-Pooltests 

durchgeführt. Für die Schülerinnen und Schüler finden sie ausschließlich in der Schule unter 

der Aufsicht schulischen Personals statt. Soweit für Schülerinnen und Schüler Unterricht nur 

an höchstens zwei aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche erteilt wird, wird für diese Schüle-

rinnen und Schüler wöchentlich ein Coronaselbsttest ausschließlich in der Schule durchge-

führt. 

(2c) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung zulassen, dass die Selbsttestungen zuhause unter elterli-

cher Aufsicht stattfinden. In diesem Fall müssen die Eltern das Ergebnis schriftlich versi-

chern.  



(2d) Abweichend von Absatz 2a dürfen nicht getestete Schülerinnen und Schüler an schuli-

schen Abschlussprüfungen und Berufsabschlussprüfungen sowie nicht getestete Prüflinge an 

Externenprüfungen teilnehmen. Diese werden räumlich getrennt von den Prüfungen getesteter 

Schülerinnen und Schüler durchgeführt. 

(2e) Die Ergebnisse der nach Absatz 2a durchgeführten Coronaselbsttests oder vorgelegten 

Testnachweise werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Die Schulen übermitteln po-

sitive Testergebnisse dem Gesundheitsamt. Im Übrigen werden die Testergebnisse nicht an 

Dritte übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet. 

(2f) Unter den Voraussetzungen von § 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 5, § 3 und § 7 der CO-

VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1) steht der Nachweis einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung dem Nachweis 

eines negativen Testergebnisses gleich.  

(3) Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder 

auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine medizinische Gesichtsmaske ge-

mäß § 3 Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen, soweit nachstehend nicht 

Abweichendes geregelt ist. Die Regelungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 

21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

bleiben unberührt. Soweit Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Passform 

keine medizinische Gesichtsmaske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getra-

gen werden; dies gilt insbesondere im Bereich der Primarstufe. Die Pflicht zum Tragen einer 

Alltagsmaske oder einer medizinischen Gesichtsmaske gilt nicht 

1. für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, das Vorliegen 

der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Ver-

langen vorzulegen ist, 

2. in Pausenzeiten zur Aufnahme von Speisen und Getränken, wenn  

a) der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist oder  

b) die Aufnahme der Nahrung auf den festen Plätzen im Klassenraum oder innerhalb dersel-

ben Bezugsgruppen in anderen Räumen, insbesondere in Schulmensen, erfolgt, 

3. bei der Alleinnutzung eines geschlossenen Raumes oder des Außengeländes durch eine 

Person sowie 

4. für Kinder unter sechs Jahren im Fall des § 36 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW. 

Das Nähere regelt das Ministerium für Schule und Bildung. Personen, die eine Verpflichtung 

zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind durch die Schulleiterin oder den Schulleiter von 

der schulischen Nutzung auszuschließen. 

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Lehrkraft entscheiden, dass das Tragen einer Maske 

zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erfordernissen und 

den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, insbesondere bei Prüfungen oder während des 

Schulsports im Freien und des Schulschwimmens. In diesen Fällen soll ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet sein. Beim Gebrauch einer besonderen 

Schutzausrüstung bei schulischen Tätigkeiten mit Schülerinnen und Schülern mit einer Behin-

derung kann der Mindestabstand unterschritten werden.  

(5) Für jede schulische Nutzung im Sinne des Absatzes 2 sind die Namen der Personen ver-

lässlich zu dokumentieren, die daran teilgenommen haben. In den Räumen für den Unterricht 

und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangeboten 



für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen darüber hinaus eine feste Sitzordnung eingehalten 

und dokumentiert werden. Die Dokumentationen nach den Sätzen 1 und 2 sind zur Rückver-

folgbarkeit vier Wochen lang aufzubewahren. 

(6) Für Schulveranstaltungen unter Beteiligung außerschulischer Personen (Elternabende, 

Tage der offenen Tür, Schulfeste) gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Im Übrigen sind sie nur 

nach Maßgabe der veranstaltungsbezogenen besonderen Regelungen der Coronaschutzverord-

nung zulässig, soweit das Ministerium für Schule und Bildung keine weiteren Einschränkun-

gen erlässt. 

(7) Über eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude entscheidet der Schulträger in Ab-

stimmung mit der Schulleitung auf Grundlage der Coronaschutzverordnung. Eine außerschu-

lische Nutzung zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist dabei generell zuzulas-

sen. Die Auswirkungen einer solchen Nutzung für die Einhaltung der schulischen Hygiene 

sind im Hygieneplan der Schule (§ 36 des Infektionsschutzgesetzes) zu dokumentieren. Alle 

Personen, die sich im Rahmen einer außerschulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder 

auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, mindestens eine Alltagsmaske zu tra-

gen. Die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Unterrichts- und Funktionsräumen bzw. den 

Sportanlagen usw. richtet sich nach den Regelungen der Coronaschutzverordnung für die je-

weiligen Veranstaltungen, Tätigkeiten und Angebote. Der Schulträger kann weitere Nut-

zungsregelungen vorgeben. 

(8) Die Reinigung der Schulräume erfolgt regelmäßig und falls erforderlich mit kürzeren Ab-

ständen als im Normalbetrieb. Schultoiletten sind unter Berücksichtigung des Infektionsschut-

zes angemessen auszustatten (Seife, Einmalhandtücher). Wenn die Kapazität der Schultoilet-

ten nicht ausreicht, um den Schülerinnen und Schülern eine regelmäßige Handhygiene ohne 

unangemessene Wartezeiten zu ermöglichen, sind zusätzlich Handdesinfektionsspender be-

reitzustellen. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(9) Für Personen, die zur Reinigung und Unterhaltung der Schulgebäude eingesetzt werden, 

gelten die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregelungen der Coronaschutzverord-

nung und des Arbeitsschutzrechts. Unbeschadet dieser Regelungen besteht für sie Masken-

pflicht nach Absatz 3, solange sie sich in Räumen gemeinsam mit Schülerinnen, Schülern o-

der Beschäftigten der Schule aufhalten.  

(10) Zulässig sind pädagogische Betreuungsangebote im Sinne von § 3 Absatz 7 der Zweiten 

Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 

SchulG vom 2. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 975). Diese sind bestimmt für die Schülerinnen 

und Schüler 

1. der Primarstufe und der Klassen 5 und 6 der weiterführenden Schulen, die nach Erklärung 

ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können, 

2. aller Klassen und Jahrgangsstufen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, bei 

denen zugleich ein besonders stark ausgeprägter Bedarf an schulischer Betreuung besteht, 

3. aller Klassen und Jahrgangsstufen, die nach Einschätzung der Schulleitung zuhause oder im 

Ausbildungsbetrieb nicht mit Erfolg am Distanzunterricht teilnehmen können, sowie 

4. aller Klassen und Jahrgangsstufen, bei denen die Teilnahme an der pädagogischen Betreu-

ung erforderlich ist wegen einer Kindeswohlgefährdung als Folge einer familiengerichtli-

chen Entscheidung oder im Rahmen von Maßnahmen oder Schutzplänen nach § 8a des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch oder wenn die Schülerin oder der Schüler im regelhaften 



Schulbetrieb als Folge einer Entscheidung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialge-

setzbuch am Offenen Ganztag teilnimmt. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 hat das Jugendamt vorrangig zu prüfen, ob das Kindes-

wohl auch mit anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet werden kann. Die Entschei-

dung über die Notwendigkeit der Aufnahme in die pädagogische Betreuung ist von der Ju-

gendamtsleitung oder einer von ihr benannten Person zu treffen und zu dokumentieren; die 

Notwendigkeit der Aufnahme ist der Schulleitung schriftlich zu bestätigen. Die Schulleitung 

kann die Aufnahme nur ablehnen, wenn andernfalls die Durchführung der pädagogischen Be-

treuung insgesamt gefährdet wäre; sie beteiligt das Jugendamt und die Schulaufsicht.  

(11) Die Entscheidung in den Fällen des Absatzes 10 Nummer 1 bis 3 trifft die Schulleiterin 

oder der Schulleiter, im Fall von Nummer 3 mit Zustimmung der Eltern und im Berufskolleg 

auch der Mitverantwortlichen für die Berufserziehung. Die Absätze 3 bis 5 gelten entspre-

chend.  

(12) Unterricht gemäß Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist nur in Form von Wechselunterricht zu-

lässig. Dies gilt nach Maßgabe näherer Regelungen des Ministeriums für Schule und Bildung 

nicht für 

1. die Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen, der Berufskollegs und die entspre-

chenden Semester im Bildungsgang Realschule des Weiterbildungskollegs, 

2. die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, des beruflichen Gymnasiums und der 

Bildungsgänge des Weiterbildungskollegs sowie 

3. die Förderschulen. 

(13) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales macht gemäß § 28b Absatz 3 

Satz 7 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes bekannt, ab wel-

chem Tag in welchen Kreisen und kreisfreien Städten die Untersagung von Präsenzunterricht 

nach § 28b Absatz 3 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes gilt. In diesen Kreisen und kreis-

freien Städten sind ab diesem Tag schulische Nutzungen im Sinne von Absatz 2 Satz 1 Num-

mer 1 bis 3 untersagt. Dies gilt nach Maßgabe näherer Regelungen des Ministeriums für 

Schule und Bildung nicht für 

1. die Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen, der Berufskollegs und die entspre-

chenden Semester im Bildungsgang Realschule des Weiterbildungskollegs einschließlich 

der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, des beruflichen Gymnasiums und der 

Bildungsgänge des Weiterbildungskollegs, 

2. schriftliche Arbeiten, Klassenarbeiten, Klausuren, Kursarbeiten im Sinne der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes, soweit sie aufgrund der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung oder zur Feststellung des Leistungsstands der Schülerinnen 

und Schüler erforderlich sind, 

3. die Förderschulen, 

4. pädagogische Betreuungsangebote gemäß Absatz 10, 

5. Lehrkräfte, die aus technischen oder unterrichtsfachlichen Gründen (z.B. Laborausstattung) 

den Distanzunterricht aus einem Raum im Schulgebäude heraus organisieren müssen, 

6. schulisches Personal, das die Organisation von Coronaselbsttests gemäß Absatz 2a vorbe-

reitet, 

7. Auswahlgespräche von Schulen zur Einstellung von Lehrkräften und weiterem schulischen 

Personal, soweit diese zur Sicherung des Schulbetriebs unabdingbar sind, und 



8. unterrichtspraktische Prüfungen im Rahmen der Lehrerausbildung. 

(14) Die Untersagung schulischer Nutzungen gemäß Absatz 13 Satz 2 endet jeweils mit Be-

ginn des ersten Montags nach dem Tag, an dem das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales gemäß § 28b Absatz 3 Satz 8 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 3 und Absatz 1 Satz 3 

und 4 des Infektionsschutzgesetzes bekannt gemacht hat, dass die Beschränkung des Schulbe-

triebs auf Distanzunterricht nach § 28b Absatz 3 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes für den 

jeweiligen Kreis oder die kreisfreie Stadt gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 in Verbindung mit Ab-

satz 2 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes außer Kraft tritt. 

 

 

§ 2 

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 

Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen 

 

(1) Die Förderung von Kindern gemäß den §§ 22 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist 

in allen Kindertageseinrichtungen (einschließlich Hort- und Spielgruppen), Kindertagespfle-

gestellen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen zur Verringerung von Infektionsri-

siken bezogen auf das SARS-CoV-2-Virus nur im Rahmen eines eingeschränkten Regelbe-

triebs zugelassen. Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, heilpädagogische Kin-

dertageseinrichtungen und Gruppen sowie Angebote der Kinderbetreuung in besonderen Fäl-

len (Brückenprojekte) haben im Rahmen dieses eingeschränkten Regelbetriebs geeignete Vor-

kehrungen zur Hygiene, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 

erwachsenen Personen und zur Rückverfolgbarkeit nach § 4a Absatz 1 der Coronaschutzver-

ordnung sicherzustellen. Kann der Mindestabstand zwischen erwachsenen Personen, insbe-

sondere beim Betreten und Verlassen der Betreuungsangebote, nicht eingehalten werden, ist 

eine medizinische Gesichtsmaske oder eine Atemschutzmaske im Sinne von § 3 Absatz 1 

Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen; § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3, Satz 2 

der Coronaschutzverordnung findet Anwendung. In Kindertageseinrichtungen, Kindertages-

pflegestellen, heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Gruppen sowie Angeboten 

der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) sind Kinder bis zum Schulein-

tritt nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen. 

(2) In den Kindertageseinrichtungen hat die Betreuung in festen Gruppen zu erfolgen. Eine 

Gruppe besteht grundsätzlich aus fest zugeordneten und genutzten Räumlichkeiten, einer fes-

ten Zusammensetzung (immer dieselben Kinder) und in der Regel einem festen Personal-

stamm. Dies gilt auch für die Randzeiten. Die einzelnen Gruppen sollen keinen unmittelbaren 

Kontakt zueinander haben. Offene und teiloffene Konzepte dürfen nicht umgesetzt werden. 

Die maximalen Gruppengrößen entsprechen den jeweiligen maximalen Gruppengrößen nach 

der Anlage zu § 33 des Kinderbildungsgesetzes. Geschwisterkinder sollen, soweit unter päda-

gogischen Gesichtspunkten vertretbar, in derselben Gruppe betreut werden.  

(3) Um die Umsetzung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu ermöglichen, wer-

den in Kindertageseinrichtungen, mit Ausnahme von Hortgruppen, die individuellen Betreu-

ungszeiten um 10 Stunden wie folgt eingeschränkt: 

1. für Kinder mit einem Betreuungsvertrag von 25 Stunden auf 15 Stunden, 

2. für Kinder mit einem Betreuungsvertrag von 35 Stunden auf 25 Stunden, 



3. für Kinder mit einem Betreuungsvertrag von 45 Stunden auf 35 Stunden. 

Die Einrichtung kann auch auf eine Einschränkung verzichten oder eine Einschränkung in ei-

nem geringeren Umfang vornehmen.  

(4) In der Kindertagespflege erfolgt die Betreuung der Kinder im zeitlichen Umfang der Be-

treuungsverträge. In Großtagespflegestellen soll nach Möglichkeit eine räumliche Trennung 

der einzelnen Kindertagespflegepersonen mit den ihnen jeweils zugeordneten Kindern für die 

gesamte tägliche Betreuungszeit eingehalten werden.  

(5) Kinder, für die der Besuch eines Betreuungsangebotes als Folge einer familiengerichtli-

chen Entscheidung oder im Rahmen von Maßnahmen und Schutzplänen nach § 8a des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist, sind von den Einschränkungen der Betreuungszeit 

nach Absatz 3 Satz 1 ausgenommen. Dies gilt auch, wenn das Kind dieses Angebot bereits in 

Folge einer Entscheidung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch wahrge-

nommen hat. Die Entscheidung über den Betreuungsumfang ist von der Jugendamtsleitung 

oder einer von ihr benannten Person in Abstimmung mit der Leitung der Kindertageseinrich-

tung zu treffen. 

(6) Eine Ausnahme zu Einschränkungen der Betreuungszeit kann auch in Fällen zugelassen 

werden, in denen eine besondere Härte für Eltern oder Kinder entsteht, die sich durch außer-

gewöhnliche, schwerwiegende und atypische Umstände objektiv von den durch die Ein-

schränkungen des Betreuungsangebotes allgemein entstehenden Härten abhebt. Absatz 5 

Satz 3 gilt entsprechend. 

(7) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß auch für heilpädagogische Gruppen und Ein-

richtungen. Hinsichtlich der Gruppengrößen gelten die Regelungen der Landschaftsverbände. 

(8) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales macht gemäß § 28b Absatz 3 Satz 9 

in Verbindung mit Satz 7 und Absatz 1 Satz 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes bekannt, ab 

welchem Tag in welchen Kreisen und kreisfreien Städten die Untersagung der Betreuung vor 

Ort in Einrichtungen im Sinne von § 33 Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes nach 

§ 28b Absatz 3 Satz 9 in Verbindung mit Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes gilt. In diesen 

Kreisen und kreisfreien Städten ist ab diesem Tag die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, 

Kindertagespflegestellen sowie heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Gruppen 

untersagt; dies gilt nicht für die Betreuung durch Kindertagespflegepersonen, die keiner Er-

laubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch be-

dürfen. Abweichend von Satz 2 ist eine bedarfsorientierte Notbetreuung einzurichten für 

1. Kinder in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 und 2, 

2. Kinder in den Fällen des Absatzes 6,  

3. Kinder aus belasteten Lebenslagen, wie beispielsweise in den Fällen des § 90 Absatz 4 

Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch, die einen besonderen individuellen Betreu-

ungsbedarf haben, 

4. Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von Behinderungen bedroht sind, und bei denen 

dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, 

5. Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung und 

6. Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, insbeson-

dere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen oder sich in einer Schul- oder 

Hochschulausbildung befinden; dies gilt auch für Alleinerziehende. 



In den Fällen von Satz 3 Nummer 6 muss ein Nachweis durch eine schriftliche Eigenerklä-

rung nach einem von der Obersten Landesjugendbehörde zur Verfügung gestellten Muster er-

bracht werden. Für die bedarfsorientierte Notbetreuung nach Satz 3 gelten die Vorgaben des 

Absatzes 1 Satz 2 bis 4 sowie der Absätze 2 bis 4 entsprechend. Abweichend von Absatz 3 

Satz 1 erfolgt die Betreuung der Kinder, die gemäß Satz 3 Nummer 1 und 2 betreut werden, 

im zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge. In den Fällen des Satzes 3 Nummer 3 soll die 

Kindertageseinrichtung beziehungsweise die Kindertagespflegeperson die Eltern ansprechen 

und sie zur Teilnahme am Betreuungsangebot einladen. Die Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflegepersonen sollen zu Kindern, die die bedarfsorientierte Notbetreuung nicht 

in Anspruch nehmen, regelmäßigen Kontakt halten.  

(9) Die Untersagung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen so-

wie heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Gruppen nach Absatz 8 Satz 2 endet an 

dem Tag, für den das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bekannt gemacht hat, 

dass die Untersagung der Betreuung vor Ort in Einrichtungen im Sinne von § 33 Nummer 1 

und 2 des Infektionsschutzgesetzes gemäß § 28b Absatz 3 Satz 9 in Verbindung mit Satz 6 

und Absatz 2 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes außer Kraft tritt. 

 

 

§ 3 

[weggefallen] 

 

 

§ 4 

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 

 

(1) Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch haben 

unter Beteiligung der Nutzer beziehungsweise deren rechtliche Betreuer die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von SARS-CoV-2-Viren zu erschweren sowie Nut-

zer, Personal und sonstige leistungserbringende Personen zu schützen. 

(2) Der Betrieb der unter Absatz 1 genannten Einrichtungen ist auf der Basis eines einrich-

tungsbezogenen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts zulässig. Hierzu erarbeiten die Ein-

richtungen auf der Grundlage der Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts 

ein entsprechendes Konzept. 

(3) Zur Vermeidung von Infektionsgefahren muss bei der Nutzung der Einrichtungen nach 

Absatz 1 seitens der Einrichtung über die Anforderungen nach § 4 der Coronaschutzverord-

nung hinaus insbesondere Folgendes sichergestellt sein: 

1. Während der Nutzung ist darauf hinzuwirken, dass ein grundsätzlicher Abstand von min-

destens 1,5 Metern zwischen den Nutzern eingehalten wird. Die Einrichtung kann dazu die 

vertraglich vereinbarten Nutzungszeiten angemessen verringern. Von einer möglichen Kür-

zung der vertraglich vereinbarten Nutzungszeiten auszunehmen sind Nutzer, die im eigenen 

häuslichen Umfeld untergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pflegeperson zum Per-

sonal eines der in Anlage zu dieser Verordnung genannten Bereiche gehört, wenn diese Be-

treuungs- oder Pflegeperson in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist und 



eine private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung fle-

xibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (z.B. Home-Office) nicht gewährleistet werden 

kann. 

2. Bei den Nutzern, dem Personal und sonstigen leistungserbringenden Personen ist zu Beginn 

jedes Nutzungstages ein schriftliches Kurzscreening durchzuführen (Erkältungssymptome, 

SARS-CoV-2-Infektion, Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen gemäß der 

jeweils aktuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts). 

2a. Die Beschäftigten haben beim unmittelbaren Kontakt mit den zu betreuenden Personen 

eine Maske des Schutzniveaus FFP2 oder eines vergleichbaren Schutzniveaus (KN95/N95) 

zu tragen. 

3. Die Einrichtungsleitung hat Nutzern den Zutritt zu untersagen, wenn eine SARS-CoV-2-

Infektion festgestellt wurde und noch keine Gesundung erfolgt ist, Symptome einer SARS-

CoV-2-Infektion bestehen, ein Antigen-Schnelltest gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Corona-

virus-Testverordnung vom 30. November 2020 (BAnz AT 01.12.2020 V1) mit positivem 

Ergebnis durchgeführt wurde oder Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen 

gemäß der jeweils aktuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts bestanden hat. 

4. Die Nutzer und gegebenenfalls ihre rechtlichen Betreuer sind mindestens durch Aushang 

über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzausrüstung, Niesetikette, Abstandsgebot usw.) 

zu informieren. Die Einrichtungsleitung hat darauf zu achten, dass diese eingehalten wer-

den. 

5. Es ist ein Nutzerregister zu führen, in dem der Name des Nutzers, das Datum und die Uhr-

zeiten der Nutzung einschließlich des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontakt-

nachverfolgung zu erfassen sind. Die Leitung der Einrichtung hat das Register unter Wah-

rung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu 

vernichten. 

6. Sofern eine Nutzung durch eine Person erfolgt ist, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infi-

ziert ist oder Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen gemäß der jeweils ak-

tuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts hatte, ist durch die Einrichtungsleitung unver-

züglich die für den Infektionsschutz zuständige Behörde zu informieren. Diese hat dann im 

Rahmen der Kontaktnachverfolgung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts Testungen zu veranlassen. Reihentestungen sollen nach Ermessen der zu-

ständigen unteren Gesundheitsbehörde durchgeführt werden. Abhängig vom Ergebnis kann 

durch die örtliche Ordnungsbehörde ein zeitweises Betretungsverbot für die gesamte Tages- 

und Nachtpflegeeinrichtung verfügt werden. 

(4) Sofern erforderlich, ist ein Transport für den Hin- und Rückweg durch die Einrichtung si-

cherzustellen, der die derzeit besonderen Risiken durch eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 berücksichtigt. 

(5) Zuständige Behörde für die Überwachung der in den Absätzen 1 bis 4 enthaltenen Rege-

lungen ist im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung nach § 4 Absatz 4 

Wohn- und Teilhabegesetz die nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständige Behörde in 

Kooperation mit der unteren Gesundheitsbehörde. Der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

zuständigen Behörde ist das Konzept nach Absatz 2 zur Kenntnis zu geben. 

 

 



§ 4a 

Tagesstrukturierende Einrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen, 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

 

(1) Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder vergleichbare Angebote, 

Werkstätten für behinderte Menschen sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation dür-

fen ihre Leistungen nur als Vor-Ort-Betrieb erbringen, wenn die räumlichen, personellen und 

hygienischen Voraussetzungen vorliegen, um die jeweils aktuell geltenden Richtlinien und 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Arbeitsschutzstandards unter besonderer 

Berücksichtigung der Risiken des zu betreuenden Personenkreises umzusetzen. 

(2) Leistungsberechtigten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen ist der Zutritt zu den Ein-

richtungen durch die Leitung der Einrichtung zu untersagen, wenn bei ihnen trotz individuell 

angemessener Unterweisung die zum Infektionsschutz erforderlichen Hygienevorgaben nicht 

eingehalten werden können. Dies gilt nicht für Personen, deren pflegerische oder soziale Be-

treuung ohne die Nutzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen nicht sichergestellt ist. 

Für diese ist eine Notbetreuung jenseits der normalen Angebote der Einrichtung sicherzustel-

len. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Einrichtungen haben unter Beteiligung von Interessenvertre-

tungen von Menschen mit Behinderungen Hygienekonzepte zu erstellen, die den örtlichen 

Gesundheitsbehörden vorzulegen sind. Die Entscheidung über die Betreuung ist vom jeweili-

gen Anbieter unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten zu treffen. Dabei sind die negati-

ven Folgen bei einer unterbleibenden Betreuung, ein gegebenenfalls verbleibendes Infektions-

risiko und mögliche begründete Infektionsängste zu berücksichtigen. 

 

 

§ 4b 

Angebote nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung 

und Frühförderung nach SGB IX 

 

(1) Anbieter, die Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Anerkennungs- und För-

derungsverordnung erbringen, haben die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um 

den Eintrag von SARS-CoV-2-Viren zu erschweren sowie Nutzer und leistungserbringende 

Personen zu schützen. Betreuungsgruppenangeboten ist ein Infektionsschutz- und Hygiene-

konzept zugrunde zu legen, das den Anerkennungsbehörden im Sinne der Anerkennungs- und 

Förderungsverordnung zur Kenntnis zu geben ist. Die jeweils aktuell geltenden Empfehlun-

gen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts sind zu beachten. Der Anbieter stellt sicher, 

dass die leistungserbringenden Personen angemessen unterwiesen sind in Bezug auf die Be-

achtung und praktische Umsetzung der Schutzmaßnahmen. § 4 Absatz 3 bis 4 gilt entspre-

chend. 

(2) Interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen und 

Autismuszentren können ausschließlich Einzelfördermaßnahmen unter Beachtung der jeweils 

aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts erbringen. Bei 

Kindern, bei denen ein wesentliches Förderziel die soziale Kompetenz und die Interaktion mit 



Gleichaltrigen ist, ist ausnahmsweise eine Förderung in der Kleingruppe (maximal zwei Kin-

der) möglich. 

 

 

§ 5 

Vorrang, Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Evaluation 

 

(1) Bei schulbezogenen Einzelfallmaßnahmen nach § 16 Absatz 1 der Coronaschutzverord-

nung ist die zuständige Bezirksregierung zu beteiligen. 

(2) Diese Verordnung tritt am 24. April 2021 in Kraft und mit Ablauf des 21. Mai 2021 außer 

Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Coronabetreuungsverordnung vom 

7. Januar 2021 außer Kraft.  

(3) Die Landesregierung überprüft die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Regelungen 

fortlaufend und passt die Regelungen insbesondere dem aktuellen Infektionsgeschehen und 

den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Verlauf der Covid-19-Pandemie an. 

 

 

Düsseldorf, den 23. April 2021 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 



  

2126 

 

Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

in Bezug auf Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten 

(Coronaeinreiseverordnung Nordrhein-Westfalen – CoronaEinrVO NRW) 

 

Vom 9. Mai 2021 

 

(wesentliche Änderungen gegenüber der vorangegangenen Verordnung gelb markiert) 

 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 3 

bis 6, § 29, § 30, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 

2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Geset-

zes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 1 

Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 3 

durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 29 zu-

letzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt 

durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), § 32 durch Arti-

kel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, § 73 Absatz 1a 

Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) 

und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 

2021 (BGBl. I S. 802) geändert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 13 des Infekti-

onsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 

Nummer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet 

das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 

 

§ 1 

Absonderung und Beobachtung für Ein- und Rückreisende 

aus Virusvarianten-Gebieten, Nachweisvorlage 

 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen 

und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Virusva-

rianten-Gebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf di-

rektem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermög-

lichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von vierzehn Tagen gerechnet ab 

dem Tag ihrer Ausreise aus diesem Gebiet ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, 

die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 



   

 

 

genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfan-

gen, die nicht ihrem Hausstand angehören. Die Pflicht zur Absonderung nach Satz 1 endet im 

Fall der Ausreise aus dem Land Nordrhein-Westfalen. 

(2) Virusvarianten-Gebiet im Sinne von Absatz 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland ein besonders hohes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

festgestellt wurde, weil in diesem Risikogebiet bestimmte Varianten des Coronavirus SARS-

CoV-2 verbreitet aufgetreten sind. Die Einstufung als Virusvarianten-Gebiet erfolgt mit Ablauf 

des ersten Tages nach Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Ad-

resse https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html, 

nachdem das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministe-

rium des Innern, für Bau und Heimat darüber entschieden haben. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Be-

obachtung durch die zuständige untere Gesundheitsbehörde. 

(4) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, die zuständige untere Gesund-

heitsbehörde unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust 

innerhalb des Zeitraums der Absonderung bei ihnen auftreten. 

(5) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen haben den gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 

Absatz 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1), 

die durch Verordnung vom 26. März 2021 (BAnz AT 26.03.2021 V1) geändert worden ist, bei 

Einreise mitzuführenden negativen Test-Nachweis der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde 

unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen.    

 

 

§ 2 

Verkürzung der Absonderungsdauer 

für Ein- und Rückreisende aus einem Virusvarianten-Gebiet 

 

Eine Verkürzung der Absonderungsdauer nach § 1 Absatz 1 Satz 1 – insbesondere durch negative 

Testungen – findet nicht statt. 

 

 

§ 3  

Ausnahmen von der Absonderungspflicht 

für Ein- und Rückreisende aus Virusvarianten-Gebieten 

 

(1) Von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur 

zur Durchreise in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen. Sie haben das Gebiet des Landes 

Nordrhein-Westfalen auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen; 



   

 

 

sofern sie dabei mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, haben sie durchgängig eine medizini-

sche Maske gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen, ansonsten bei je-

dem Verlassen ihres Transportmittels. Diese Personen sind ebenfalls von der Pflicht nach § 1 Ab-

satz 5 befreit, den gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 3 der Coronavirus-Einreisever-

ordnung vom 13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1) bei Einreise mitzuführenden negativen 

Test-Nachweis dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich und unaufgefordert vorzu-

legen.  

(2) Personen,  

1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, oder 

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich und 

unabdingbar ist und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber und Auftraggeber bescheinigt 

wird,  

sind bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hy-

gienekonzepte von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst.  

(2a) Für den Fall der Einstufung von Belgien, Luxemburg, der Niederlande oder eines Gebietes 

dieser Staaten als Virus-Variantengebiet (Nachbar-Virusvariantengebiet) sind von der Absonde-

rungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst Personen, die 

1. in Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer 

Berufsausübung, ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 

Ausbildungsstätte in ein Nachbar-Virusvariantengebiet begeben und regelmäßig, mindestens 

einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler) oder 

2. in einem Nachbar-Virusvariantengebiet ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig 

zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung nach Nordrhein-

Westfalen begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-

rückkehren (Grenzgänger), 

wenn die Dienstherrn, Arbeitgeber und Unternehmen sowie Berufsausübungs-, Studien- und 

Ausbildungsstätten bescheinigen, dass sie über entsprechende Infektionsschutz- und Hygienekon-

zepte verfügen und die Anwesenheit des Grenzpendlers oder Grenzgängers für die Aufrechterhal-

tung betrieblicher Abläufe oder die Fortsetzung des Studiums oder der Ausbildung dringend er-

forderlich und unabdingbar ist. 

(3) Die zuständige örtliche Gesundheitsbehörde kann bei Vorlage des negativen Test-Nachweises 

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 

13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1) im Einzelfall Ausnahmen von der Absonderungs-

pflicht zulassen, wenn dies aus dringenden Gründen erforderlich ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, sofern die dort genannten Personen keine typischen Symp-

tome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ge-

ruchs- und Geschmacksverlust aufweisen. Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Personen ha-

ben zur Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn bei ihnen 

binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS 

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten. 



   

 

 

  

 

§ 4 

Einreisende aus anderen Risikogebieten 

 

(1) Alle Personen, die nach Nordrhein-Westfalen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeit-

punkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet, das kein Virus-Variantenge-

biet nach § 1 Absatz 2 ist, aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich entsprechend § 1 Absatz 1 

abzusondern, wobei die Dauer der Absonderung zehn Tage beträgt. Die Pflicht nach Satz 1 be-

steht nicht für Personen, die sich höchstens 48 Stunden vor der Einreise oder unmittelbar nach 

der Einreise einer Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen 

oder unterzogen haben (Einreisetestung). Soweit eine Testmöglichkeit nicht unmittelbar am Ort 

der Einreise verfügbar ist, kann der Test innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise nachgeholt 

werden. Bis zur Vornahme des Testes ist der Kontakt mit anderen Personen außerhalb des eige-

nen Hausstandes soweit wie möglich zu unterlassen.  

(2) Unterbleibt die Einreisetestung wird die einzuhaltende Absonderung durch das negative Er-

gebnis eines später vorgenommenen Tests beendet (Freitestung), der jederzeit nach der Einreise 

erfolgen kann.  

(3) Risikogebiet im Sinne von Absatz 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesre-

publik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-

land ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Ein-

stufung als Risikogebiet erfolgt mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung durch das Ro-

bert Koch-Institut im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar-

tiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html, nachdem das Bundesministerium für Gesundheit, das 

Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat darüber entschie-

den haben. 

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Kinder unter 6 Jahren. 

(5) Von Absatz 1 nicht erfasst sind gemäß § 10 Absatz 1 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-

nahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) Personen, die über eine nachge-

wiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 

bis 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 

08.05.2021 V1) verfügen. 

(5a) Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur Durchreise in das Land Nordrhein-

Westfalen einreisen; diese haben das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen auf dem schnells-

ten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen.  

(6) Von Absatz 1 nicht erfasst sind  

1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Belgien, Luxemburg und den Niederlan-

den weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet nach Absatz 2 aufgehalten haben oder für 

bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen,  

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden  



   

 

 

a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades, des nicht dem 

gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sor-

gerechts oder eines Umgangsrechts, 

b) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der 

Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, oder  

c) Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, des Europäischen Parlamentes, 

des Deutschen Bundestages, des Bundesrates und der Volksvertretungen der Länder sowie 

Mitglieder hochrangiger Regierungsdelegationen, oder 

3. Besatzungen von Binnenschiffen, sofern grundsätzliche Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung, insbesondere ein Verzicht auf nicht zwingend erforderliche Landgänge, ergriffen wer-

den, 

4. Personen, die 

a) in Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig zum Zweck 

ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- 

oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet nach Absatz 2 begeben und regelmäßig, min-

destens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler) oder 

b) in einem Risikogebiet nach Absatz 2 ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig 

zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung nach Nordrhein-

Westfalen begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-

rückkehren (Grenzgänger). 

Satz 1 Nummer 4 gilt nicht, wenn die Arbeitgeber und Unternehmen sowie Berufsausübungs-, 

Studien- und Ausbildungsstätten nicht über entsprechende Infektionsschutz- und Hygienekon-

zepte verfügen.   

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine typischen Symp-

tome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder 

Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen. Die von Absatz 6 erfassten Personen ha-

ben zur Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen 

zehn Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns auftreten. 

(8) Zur Sicherstellung der Einreisetestung im Zusammenhang mit Flugreisen haben die Betreiber 

der Flughäfen sicherzustellen, dass die Passagiere von Linien- und Touristikflügen bei der An-

kunft über die Testpflicht informiert sind und ihnen am Flughafen eine Testmöglichkeit auf ei-

gene Kosten angeboten wird.  

 

 

§ 5 

Testverfahren 

 

Tests im Sinne dieser Verordnung müssen die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die auf 

der Internetseite https://www.rki.de/tests veröffentlicht sind, erfüllen. PCR-Tests müssen von me-

dizinisch-geschultem Personal vorgenommen und von einem anerkannten Labor ausgewertet 



   

 

 

werden. PoC-Schnelltest müssen von einem medizinischen Dienstleister vorgenommen werden, 

der zur Vornahme eines PoC-Schnelltestes befugt ist und einen Testnachweis zu erteilen hat. 

 

 

§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-

zeitig in eine dort genannte Wohnung oder Unterkunft begibt oder sich nicht oder nicht recht-

zeitig absondert,  

2. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt, 

3. entgegen § 1 Absatz 4 die zuständige untere Gesundheitsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig 

über das Auftreten von Krankheitssymptomen informiert, 

4. entgegen § 1 Absatz 5 der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig 

den mitzuführenden Test-Nachweis vorlegt, 

5. entgegen § 2 Absatz 4 oder § 3 Absatz 4 Satz 2 bei Auftreten von Krankheitssymptomen nicht 

einen Arzt oder ein Testzentrum aufsucht, 

6. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 sich nicht oder nicht rechtzeitig 

absondert, 

7. entgegen § 4 Absatz 7 Satz 2 bei Auftreten von Krankheitssymptomen nicht einen Arzt oder 

ein Testzentrum aufsucht.  

 

 

§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 7. Juni 2021 

außer Kraft.  

 

 

Düsseldorf, den 9. Mai 2021 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 
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Verordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur  

Vermeidung weiterer Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

in Großbetrieben der Fleischwirtschaft  

(CoronaFleischwirtschaftVO) 

 

Vom 9. Mai 2021 

 

(wesentliche Änderungen gegenüber der vorangegangenen Verordnung gelb markiert) 

 

Auf Grund von § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 

14 und 17, Absatz 3 bis 6 und § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes 

vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Num-

mer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 

bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) 

eingefügt, § 28a Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 

(BGBl. I S. 370) geändert, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des 

Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch 

Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden sind, 

sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 

(BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. 

April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 

NRW. S.  312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales: 

 

§ 1  

Anwendungsbereich 

 

Diese Verordnung gilt für Schlacht-, Zerlegungs- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Wildbe-

arbeitungsbetriebe sowie sonstige Betriebe, die Lebensmittel aus unverarbeitetem Fleisch her-

stellen oder behandeln und bei denen mehr als 100 Beschäftigte an einem räumlich zusam-

menhängenden Standort innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen tätig sind, unabhängig 

davon, ob es sich um eigene Beschäftigte oder solche von im Betrieb tätigen Werkvertrags-

nehmern oder um Leiharbeitnehmer handelt.  

 

 

§ 2  

Einsatz von Personen in der Produktion 

 

(1) Es dürfen nur Personen in der Produktion eingesetzt werden, die keine Erkältungssymp-

tome aufweisen und mindestens zweimal pro Woche auf Kosten des Betriebsinhabers auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch Testverfahren nach § 1 der Corona-Test-

und-Quarantäneverordnung (PCR-Test oder Coronaschnelltest) getestet werden und dabei ein 



negatives Testergebnis haben. Bei Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten, von denen weni-

ger als 100 Beschäftigte in der Produktion arbeiten, ist ein Test pro Woche ausreichend. Die 

Testfrequenz kann auf einmal pro Woche in den Fällen nach Satz 1 und alle zwei Wochen in 

den Fällen nach Satz 2 verringert werden, wenn und solange die letzten zwei Testungen aus-

schließlich negative Testergebnisse erbracht haben und Personen, die nach einer Abwesenheit 

von mehr als fünf Tagen in den Betrieb zurückkehren oder erstmals im Betrieb eingesetzt 

werden, vor dem Einsatz in der Produktion – mit negativem Ergebnis - gesondert getestet 

werden. Für andere Personen (externe Personen, wie zum Beispiel Handwerker, Beschäftigte 

aus anderen Bereichen), die sich für mehr als drei Stunden in den Produktionsbereichen auf-

halten, ist, sofern keine Testung im Vorfeld durchgeführt worden ist und keine Erkältungs-

symptome bestehen, ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltestes, das direkt vor dem 

Zutritt zu Produktionsbereichen festgestellt worden ist, ausreichend; für die Beschäftigten 

staatlicher Kontrollbehörden tragen die Dienstherren Vorsorge für eine regelmäßige Testung. 

Abweichend davon können bei Arbeiten, die nicht direkt mit der Produktion zusammenhän-

gen und länger als drei Stunden dauern (zum Beispiel Notfall-Reparaturen oder Wartungsar-

beiten an Anlagen), externe Personen mit FFP2-Maske, Mindestabstand und unter ständiger 

Begleitung einer internen Aufsichtskraft im Produktionsbereich tätig werden. Andere Perso-

nen, die sich weniger als drei Stunden im Produktionsbereich aufhalten und nicht negativ ge-

testet sind, haben eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. 

(1a) Weitergehende Anforderungen nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 

21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unbe-

rührt und sind neben den Regelungen dieser Verordnung zu beachten. Dies gilt insbesondere 

für die Regelung, dass der Arbeitgeber Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ih-

rer Wohnung arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen Test in Bezug auf einen 

direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anzubieten hat. 

(2) Die Testung kann bei Anwendung des PCR-Testverfahrens unter Berücksichtigung wis-

senschaftlicher Standards im sog. „Poolverfahren“ erfolgen. Die Auswertung muss durch ein 

akkreditiertes Prüflabor erfolgen. Bei der Anwendung von Antigen-Schnelltests ist sicherzu-

stellen, dass die Testung durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird. 

(3) Die Nachweise über die Testung sind auf dem Betriebsgelände vorzuhalten und für einen 

Zeitraum von zwei Monaten aufzubewahren. Bei positiven Testergebnissen sind die Regelun-

gen der Quarantäneverordnung NRW strikt zu beachten. 

(4) Die Testergebnisse sind mittels des Meldebogens zu dieser Verordnung wöchentlich an 

das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes NRW (Lia.nrw), Gesundheitscampus 10, 

44801 Bochum per Fax (0211/31011189) oder per Email (testung.evaluation@lia.nrw.de) 

spätestens jeden Montag für die Vorwoche zu melden. Bei der Meldung ist das Formular ge-

mäß der Anlage dieser Verordnung zu verwenden. Sonstige gesetzliche Meldepflichten, ins-

besondere Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz, bleiben unberührt. 

 

 

§ 3 

Weitere Verpflichtungen 

 

(1) Die Beschäftigten müssen ausdrücklich darüber informiert werden, dass sie mit Erkäl-

tungssymptomen nicht arbeiten dürfen, sondern mit einem Anspruch auf Lohnfortzahlung der 



Arbeit fernbleiben müssen. Außerdem sind sie regelmäßig über die allgemeinen Hygienemaß-

nahmen und insbesondere über die richtige Verwendung und die maximale Tragedauer der 

Mund-Nase-Bedeckung aufzuklären. Die Information hat in der Muttersprache zu erfolgen. 

(2) Die Namen und Wohn- oder Aufenthaltsadressen sämtlicher auf dem Betriebsgelände an-

wesenden Personen müssen jederzeit und mit aktuellen Stand verfügbar sein und für einen 

Zeitraum von vier Wochen nach dem jeweiligen Erhebungsdatum aufbewahrt werden. Die 

Daten sind der nach dem Infektionsschutz- und Befugnisgesetz zuständigen Behörde jederzeit 

auf Verlangen zur Kontaktpersonennachverfolgung auszuhändigen. 

 

 

§ 4  

Ausnahmen 

 

(1) Die Verpflichtungen nach § 2 gelten nicht für Betriebe nach § 1, in denen die Arbeitsbe-

dingungen und die Arbeitsorganisation auf Basis eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 

so gestaltet sind, dass die spezifischen Risiken einer Verbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2 in der Fleischwirtschaft wirksam ausgeschlossen werden. Hierzu müssen mindestens 

folgende Bedingungen erfüllt sein: 

a) im Betrieb werden nicht mehr als 20 Prozent eigene oder fremde Beschäftigte eingesetzt, 

die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind,  

b) nach einer Abwesenheit von mehr als fünf Tagen in den Betrieb zurückkehrende oder erst-

mals im Betrieb eingesetzte Beschäftigte werden nur eingesetzt, wenn für sie ein maximal 

48 Stunden altes negatives Testergebnis im Sinne von § 2 Absatz 1 vorliegt und sie eine 

Woche nach Betriebseintritt erneut – mit negativem Ergebnis - getestet werden,  

c) die mittlere Raumtemperatur in den Produktionsbereichen liegt nicht unter 10 C°,  

d) die mittlere Luftfeuchte in den Produktionsbereichen liegt zwischen 40 und 60 Prozent,  

e) bei der Belüftung der Produktionsbereiche wird in erheblichem Umfang (mehr als 50 Pro-

zent) auf Frischluft zurückgegriffen und  

f)  im gesamten Produktionsbereich werden die Mindestabstände zwischen den Arbeitsplät-

zen von mindestens 1,5 Metern eingehalten. 

Im Übrigen muss das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

regel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20. August 2020 (GMBl 2020 

S. 484-495), den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales vom 16. April 2020 und die Regelungen der jeweils gültigen Coronaschutzverord-

nung des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigen. Sonstige arbeitsschutz- und infekti-

onsschutzrechtliche Pflichten bleiben unberührt.  

(2) Das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist zu dokumentieren und regelmäßig auf seine 

Umsetzung und Aktualität zu kontrollieren.  

(3) Betriebe, die die Ausnahme nach Absatz 1 für sich in Anspruch nehmen wollen, haben 

dies den zuständigen Arbeitsschutzdezernaten der jeweils örtlich zuständigen Bezirksregie-

rungen anzuzeigen. Der Anzeige sind das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept und eine Er-

läuterung beizufügen, aus der sich ergibt, dass den Risiken einer Verbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 in dem Betrieb wirkungsvoll begegnet wird. Die Bezirksregierungen informie-

ren die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-

schutzgesetzes zuständigen Behörden. 



(4) Auf Antrag können die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 

des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden oder im Fall der Amtshilfe die Arbeits-

schutzdezernate der Bezirksregierung im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Verpflich-

tungen nach dieser Verordnung für Betriebe oder Betriebsteile zulassen, wenn die spezifi-

schen Risiken einer Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in dem Betrieb oder Betriebs-

teil durch anderweitige Vorkehrungen wirksam ausgeschlossen werden. Dies ist durch eine 

gutachterliche Bewertung eines nicht in dem Betrieb angestellten Sachverständigen nachzu-

weisen.  

 

 

§ 5  

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer  

1. entgegen der Regelung des § 2 Personen ohne die erforderlichen vorherigen oder regelmä-

ßigen Testungen im Produktionsbereich der in § 1 genannten Betriebe einsetzt oder 

2. als Betriebsinhaber oder für die Geschäftsführung verantwortliche Person die Dokumenta-

tion nach § 3 Absatz 2 nicht sicherstellt.  

 

 

§ 6 

Schlussvorschriften 

 

Die Verpflichtungen dieser Verordnung gelten zusätzlich zu bestehenden gesetzlichen Ver-

pflichtungen. Die Befugnisse der zuständigen Behörden, im Einzelfall zusätzliche Anordnun-

gen zu treffen, bleiben unberührt. 

 

 

§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 7. Juni 2021 

außer Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den 9. Mai 2021 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 
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Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)  

Vom 23. April 2021 

 

In der ab dem 10. Mai 2021 gültigen Fassung 

(wesentliche Änderungen gegenüber der vorangegangenen Fassung gelb markiert) 

 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 28b Ab-

satz 5, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 

(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 

vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 1 

Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Ab-

satz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geän-

dert, § 28b Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 

802) eingefügt, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 

802) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes 

vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 

Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geändert worden sind, sowie 

von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 

218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) 

geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 

 

§ 1 

Zielsetzung, Anwendungsbereich 

 

(1) Zur Fortsetzung der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie und insbesondere zur Ge-

währleistung ausreichender medizinischer Versorgungskapazitäten werden mit dieser Verord-

nung Maßnahmen angeordnet, die die Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet begren-

zen und Infektionswege nachvollziehbar machen.  

(2) In den Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die bundesweit einheitlichen Schutzmaß-

nahmen bei besonderem Infektionsgeschehen nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-

zes gelten, bleiben die Regelungen dieser Verordnung anwendbar, soweit § 28b Absatz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes keine inhaltsgleichen oder weitergehenden Schutzmaßnahmen vor-

sieht. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales macht gemäß § 28b Absatz 1 Satz 

3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes bekannt, ab welchem Tag in welchen Kreisen und kreis-

freien Städten die bundesweit einheitlichen Schutzmaßnahmen bei besonderem Infektionsge-

schehen nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes gelten. Für die Bekanntmachung 

des Außerkrafttretens der bundesweit einheitlichen Schutzmaßnahmen bei besonderem Infek-

tionsgeschehen nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes gemäß § 28b Absatz 2 

Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes sowie für die Bekanntmachung des Außerkrafttretens der 



Ausnahme des § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des Infektions-

schutzgesetzes gemäß § 28b Absatz 2 Satz 4 des Infektionsschutzgesetzes gilt Satz 2 entspre-

chend.  

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften orientieren sich bei den von ihnen aufzustellen-

den Regelungen für Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung an den 

entsprechenden Regelungen dieser Verordnung. Sie entscheiden unter Berücksichtigung des 

lokalen Infektionsgeschehens, inwieweit Versammlungen in Präsenz durchgeführt werden 

können, und informieren die vor Ort zuständigen Behörden. Sie sichern die Einhaltung des 

Mindestabstands, begrenzen die Teilnehmerzahl, führen ein Anmeldeerfordernis für solche 

Zusammenkünfte ein, bei denen Besucherzahlen zu erwarten sind, die zu einer Auslastung der 

Kapazitäten führen könnten, verpflichten die Teilnehmer zum Tragen einer medizinischen 

Maske nach § 3 Absatz 1 Satz 2 auch am Sitzplatz, erfassen die Kontaktdaten der Teilnehmer 

und verzichten auf Gemeindegesang. Die vorgelegten dementsprechenden Regelungen der 

Kirchen und Religionsgemeinschaften treten für den grundrechtlich geschützten Bereich der 

Religionsausübung an die Stelle der Regelungen dieser Verordnung. Kirchen und Religions-

gemeinschaften, die keine dementsprechenden Regelungen vorlegen, unterfallen auch für 

Versammlungen zur Religionsausübung den Regelungen dieser Verordnung, insbesondere 

den §§ 2 bis 4a, und haben Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmenden spätestens 

zwei Werktage im Voraus bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Rechte der nach § 17 

Absatz 1 zuständigen Behörden zu Anordnungen im Einzelfall bleiben unberührt. 

(4) Für Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber ergeben sich für die Ar-

beitstätigkeit einschließlich der betrieblichen und überbetrieblichen praktischen Ausbildung 

die Vorgaben zum Infektionsschutz aus den Anforderungen des Arbeitsschutzes, insbesondere 

den Vorgaben zur Kontaktreduzierung im Betrieb, zum Angebot von Heimarbeit sowie zur 

Verpflichtung des Arbeitsgebers zur Bereitstellung von Masken und der Verpflichtung der 

Beschäftigten zum Tragen der Masken aus § 28b Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes und 

aus der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-

ales vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1), die zuletzt durch Verordnung vom 21. 

April 2021 (BAnz AT 22.04.2021 V1) geändert worden ist, und weiteren einschlägigen 

Rechtsvorschriften; weitergehende Pflichten aus konkreten behördlichen Anordnungen blei-

ben unberührt.   

(5) Weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften wie zum Beispiel dem 

Arbeitsschutzrecht oder der Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-

verordnung NRW) bleiben unberührt und sind neben den Regelungen dieser Verordnung zu 

beachten. 

(6) Die besonderen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung insbesondere für den Be-

trieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bleiben unberührt. 

 

 

§ 1a 

Allgemeine Grundsätze 

 

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich 

so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 



(2) Öffentlicher Raum im Sinne dieser Verordnung sind alle Bereiche mit Ausnahme des nach 

Art. 13 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützten Bereichs. Einrichtungen des Maßregel-, Jus-

tiz- und Abschiebungshaftvollzugs gelten nicht als öffentlicher Raum. In vollstationären Pfle-

geeinrichtungen und besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe gelten die Innenberei-

che und die abgegrenzten Außenbereiche für die Bewohnerinnen und Bewohner, einschließ-

lich der Kontakte mit den Beschäftigten, ebenfalls nicht als öffentlicher Raum. 

(3) Soweit die Regelungen dieser Verordnung bestimmte Veranstaltungen, Angebote und Tä-

tigkeiten untersagen, gilt dies nicht für rein digitale Formate, bei denen die teilnehmenden o-

der leistungserbringenden Personen sich nicht am selben Ort befinden und ein unmittelbarer 

Kontakt deshalb ausgeschlossen ist. 

 

 

§ 2 

Kontaktbeschränkung, Mindestabstand 

 

(1) Partys und vergleichbare Feiern sind generell untersagt. 

(1a) Ansammlungen und ein Zusammentreffen von Personen sind im öffentlichen Raum nur 

zulässig, wenn nach den nachfolgenden Regelungen der Mindestabstand unterschritten wer-

den darf oder wenn die Ansammlung oder das Zusammentreffen nach anderen Vorschriften 

dieser Verordnung unter Wahrung des Mindestabstands ausdrücklich zulässig ist.  

(1b) Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-

stimmt ist oder die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen 

oder baulichen Gründen nicht möglich ist.  

(2) Der Mindestabstand darf unterschritten werden 

1. zwischen Personen des eigenen Hausstandes ohne Personenbegrenzung, 

1a. beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus 

einem anderen Hausstand, wobei Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren 

bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitgezählt werden,   

1b. beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit mehreren Personen aus ei-

nem anderen Hausstand bis zu einer Gesamtzahl von höchstens fünf Personen, wobei Kin-

der bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren bei der Berechnung der Personenzahl 

nicht mitgezählt werden und Paare unabhängig von den Wohnverhältnissen lediglich als ein 

Hausstand gelten, 

2. wenn dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und unterstützungsbedürfti-

ger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist sowie zur Wahrneh-

mung von Umgangsrechten, 

3. bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, der 

Kindestagespflege und heilpädagogischen Einrichtungen sowie bei Angeboten der Kinder-

betreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) nach Maßgabe der Coronabetreuungs-

verordnung, 

4. in Schulklassen, Kursen und festen Gruppen der Ganztagsbetreuung in öffentlichen Schu-

len, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW einschließlich 

schulischer Veranstaltungen außerhalb der Schulgebäude nach Maßgabe der Coronabetreu-

ungsverordnung, 



5. durch Kinder bei der Nutzung von Spielplätzen im Freien, 

6. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtun-

gen sowie ehrenamtlicher oder kommunaler Fahrdienste zum Beispiel zu Impfzentren,  

7. in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz, 

8. bei zwingenden Zusammenkünften zur Berufsausübung, 

9. bei den nach dieser Verordnung zulässigen dringend erforderlichen Veranstaltungen zur 

Jagdausübung und Jungwildrettung bezogen auf feste und namentlich dokumentierte Grup-

pen von jeweils höchstens fünf Personen innerhalb der Gesamtgruppe der Teilnehmer, 

10. zwischen nahen Angehörigen bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen sowie 

Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung.  

(3) Soweit dies zur bestimmungsgemäßen Nutzung von nach dieser Verordnung zugelassenen 

Einrichtungen und Angeboten erforderlich ist, kann auf die Einhaltung des Mindestabstands 

verzichtet werden, wenn zur vollständigen Verhinderung von Tröpfcheninfektionen geeignete 

Schutzmaßnahmen (bauliche Abtrennung, Abtrennung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) 

vorhanden sind oder die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske nach § 3 besteht. Dasselbe 

gilt für Ausbildungstätigkeiten oder Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann (körpernahe Ausbildungen, körpernahe Dienstleistungen). 

(4) Abweichend von Absatz 1b müssen Personen, die Blasinstrumente spielen oder singen, 

einen Mindestabstand von 2 Metern untereinander und zu anderen Personen einhalten. 

 

 

§ 3 

Alltagsmaske, medizinische Gesichtsmaske, Atemschutzmaske 

 

(1) Alltagsmasken im Sinne dieser Verordnung sind textile Mund-Nasen-Bedeckungen (ein-

schließlich Schals, Tüchern und so weiter) oder gleich wirksame Abdeckungen von Mund 

und Nase aus anderen Stoffen. Medizinische Gesichtsmasken im Sinne dieser Verordnung 

sind sogenannte OP-Masken, Atemschutzmasken im Sinne dieser Verordnung sind Masken 

des Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen ver-

gleichbare Masken (insbesondere KN95/N95). Der Verpflichtung zum Tragen einer Alltags-

maske wird auch durch das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder einer Atem-

schutzmaske sowie der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auch 

durch das Tragen einer Atemschutzmaske genügt. 

(1a)  Bei der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah- oder -fernverkehr ein-

schließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Beförderung von Personen mit Kraftfahr-

zeugen samt Taxen und Schülerbeförderung besteht für Fahrgäste sowohl während der Beför-

derung als auch während des Aufenthalts in einer zu dem jeweiligen Verkehr gehörenden Ein-

richtung die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske; für das Kontroll- und Serviceperso-

nal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, gilt die Pflicht zum Tragen einer medizini-

schen Gesichtsmaske. 

(2) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske besteht unabhängig 

von der Einhaltung eines Mindestabstands 



1. in geschlossenen Räumlichkeiten der in § 11 Absatz 1 bis 3 genannten Handelseinrichtun-

gen, sowie in Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen zur Erbringung medizinischer 

Dienstleistungen, 

1a. in geschlossenen Räumlichkeiten von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, 

Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen sowie von Zoologischen Gärten und 

Tierparks, 

1b. bei Präsenz-Bildungsveranstaltungen und -Prüfungen nach § 6 und § 7, die in Gebäuden 

und geschlossenen Räumen stattfinden, 

1c. bei den nach dieser Verordnung ausnahmsweise zulässigen Zusammenkünften, Versamm-

lungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen,  

1d. in sonstigen geschlossenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum, soweit diese – mit oder 

ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen 

und Besuchern zugänglich sind, 

2. in den Innenbereichen von nicht in Absatz 1a genannten Beförderungsmitteln, mit Aus-

nahme der privaten Fahrzeugnutzung und von Einsatzfahrzeugen von Sicherheitsbehörden, 

Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz,  

3. bei der Inanspruchnahme und Erbringung von Friseurdienstleistungen und anderen Hand-

werksleistungen, Dienstleistungen oder Ausbildungen ohne Einhaltung des Mindestab-

stands, wobei der Erbringer der Leistung oder Ausbildung eine Atemschutzmaske zu tragen 

hat, wenn die Kundin oder der Kunde oder Auszubildende zulässigerweise keine Maske 

trägt, sowie 

4. während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung auch am 

Sitzplatz. 

Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Gesichtsmaske tra-

gen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen; Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bleibt 

unberührt. 

(2a) Soweit keine Verpflichtung zum Tragen einer höherwertigen Maske nach Absatz 2 oder 

anderen Vorschriften dieser Verordnung vorliegt, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 

Alltagsmaske unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands  

1. auf Märkten und ähnlichen Verkaufsstellen im Außenbereich, 

2. im Umfeld von geöffneten Einzelhandelsgeschäften: auf den Zuwegungen zu dem Geschäft 

innerhalb einer Entfernung von 10 Metern zum Eingang, auf dem Grundstück des Geschäf-

tes sowie auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen, 

3. bei den nach dieser Verordnung ausnahmsweise zulässigen Zusammenkünften, Versamm-

lungen und Veranstaltungen und einer Teilnehmerzahl von mehr als 25 Personen unter 

freiem Himmel,  

4. auf Spielplätzen und 

5. an weiteren Orten unter freiem Himmel, für die die zuständige Behörde eine entsprechende 

Anordnung trifft oder bereits getroffen hat, wenn gemessen an der verfügbaren Fläche mit 

dem Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen zu rechnen ist, dass Mindest-

abstände nicht sichergestellt werden können. 

(3) Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske gilt in Kindertageseinrichtungen, in Angebo-

ten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angebo-

ten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) sowie in Schulgebäuden und 

auf dem Gelände von Schulen nach Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung. 



(4) Von der aufgrund dieser Verordnung bestehenden Verpflichtung zum Tragen einer Maske 

ausgenommen sind  

1. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

2. Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz in 

Einsatzsituationen  

2a. Beteiligte an Prüfungen nach § 6 Absatz 1 und 2 sowie § 7 Absatz 1, wenn der Mindestab-

stand zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird, sowie  

3. Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.  

Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, wel-

ches auf Verlangen vorzulegen ist.  

(5) Die Verpflichtung nach Absatz 2 und Absatz 2a kann für Inhaber und Inhaberinnen sowie 

Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas 

o.ä.) ersetzt werden.  

(6) Die Maske kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer 

Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung, auf behördliche oder richterliche Anordnung oder 

aus anderen Gründen (zum Beispiel Vortragstätigkeit, Redebeiträge mit Mindestabstand zu 

anderen Personen bei zulässigen Veranstaltungen, Prüfungsgesprächen und so weiter, Kom-

munikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen, zur notwendigen Einnahme 

von Speisen und Getränken) erforderlich ist.  

(7) Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von der 

Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das An-

gebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen. 

 

 

§ 4 

Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen, Tests 

 

(1) Bei Angeboten und Einrichtungen, die für einen Kunden- oder Besucherverkehr geöffnet 

sind, sind folgende Hygieneanforderungen sicherzustellen:  

1. Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewaschen bezie-

hungsweise zur Händehygiene, insbesondere in Eingangsbereichen von gastronomischen 

Einrichtungen, 

2. die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sanitärberei-

che in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung tra-

gen, 

3. die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder 

Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,  

4. das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei mindes-

tens 60 Grad Celsius, nur ausnahmsweise sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend 

wirksamen Tensiden beziehungsweise Spülmitteln ausreichend, 

5. das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad Celsius, 

wobei Handtücher und Bettwäsche nach jedem Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu 

wechseln und ansonsten Einmalhandtücher zu verwenden sind, und 

6. gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Verhalten 

durch Informationstafeln oder ähnliches. 



Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu ver-

wenden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens begrenzt viruziden Wirkung das 

SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Angebote und Einrichtun-

gen des öffentlichen Personenverkehrs. 

(2) In geschlossenen Räumen, die für einen Kunden- und Besucherverkehr geöffnet sind, ist 

zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen eine dauerhafte oder mindestens 

regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. Die Intensität der 

Lüftung und die Lüftungsintervalle sind der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden 

Personen sowie der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten (zum Beispiel sportliche Betätigung, 

Singen und Musizieren mit erhöhtem Aerosolausstoß) anzupassen. Soweit andere Behörden 

(zum Beispiel Arbeitsschutz, Schulaufsicht, Bauaufsicht) Vorgaben zur Belüftungssituation 

machen, sind diese auch im Rahmen dieser Verordnung verbindlich zu berücksichtigen. Die 

zuständigen Behörden können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsrege-

lung anhand der konkreten Situation des Einzelfalls (zum Beispiel aus Sicherheitsgründen) 

machen. 

(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit Approbation 

und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes 

befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert 

Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten 

der ambulanten Pflege und der Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten und 

des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(4) Soweit nach § 28b des Infektionsschutzgesetzes oder dieser Verordnung als Vorausset-

zung für die Nutzung oder die Zulassung eines Angebotes das Vorliegen eines Schnelltests 

oder Selbsttests erforderlich ist, muss es sich um ein in der Corona-Test-und-Quarantänever-

ordnung vorgesehenes Testverfahren handeln. Das negative Ergebnis muss von einer der in 

der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vorgesehenen Teststellen schriftlich oder digital 

bestätigt werden. Die Testbestätigung ist bei der Inanspruchnahme des Angebotes zusammen 

mit einem amtlichen Ausweisdokument mitzuführen und den verantwortlichen Personen vor-

zulegen. Ist ein tagesaktueller Test erforderlich, darf die Testvornahme bei der Inanspruch-

nahme des Angebotes höchstens 24 Stunden zurückliegen; bei alle zwei Tagen vorgeschriebe-

nen Testungen darf die Testvornahme höchstens 48 Stunden zurückliegen. Kinder bis zum 

Schuleintritt sind von dem Testerfordernis ausgenommen. 

(5) Unter den Voraussetzungen von § 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 5, § 3 und § 7 der CO-

VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1) steht eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung dem Nachweis 

eines negativen Testergebnisses nach Absatz 4 gleich.  

 

 

§ 4a 

Rückverfolgbarkeit 

 

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, wenn die für das Angebot, die Einrich-

tung oder Dienstleistung verantwortliche Person alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, 

Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer und so weiter) mit deren Einverständnis mit Name, Ad-



resse und Telefonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeit-

raum des Aufenthalts beziehungsweise Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und 

diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Die besondere Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, 

wenn die nach Satz 1 verantwortliche Person zusätzlich zur Erhebung der Daten nach Satz 1 

einen Sitzplan erstellt und für vier Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche 

anwesende Person wo gesessen hat. 

(2) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen 

1. bei der Nutzung von Sitz- beziehungsweise Stehplätzen in zulässigen gastronomischen Ein-

richtungen, 

2. bei körpernahen Dienstleistungen und körpernahen Ausbildungstätigkeiten im Sinne des 

§ 2 Absatz 3 Satz 2, 

3. bei der nach dieser Verordnung zulässigen Nutzung von Angeboten eines Beherbergungs-

betriebs,  

4. für Kurse, Klassengemeinschaften und weitere Angebote in Schulungs- und Bildungsange-

boten nach den §§ 6 und 7, 

5. in Bibliotheken, einschließlich Hochschulbibliotheken, und Archiven, 

6. beim praktischen Fahr- und Flugunterricht, 

6a. beim Gruppensport nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3,  

6b. beim Betrieb von zoologischen Gärten und Tierparks sowie nicht frei zugänglichen Bota-

nischen Gärten, Garten- und Landschaftsparks, 

7. bei nach dieser Verordnung zulässigen Versammlungen und Veranstaltungen in geschlos-

senen Räumen sowie bei zulässigen Veranstaltungen zur Jagdausübung und Jungwildret-

tung, 

8. beim Unterschreiten des Mindestabstands für nahe Angehörige bei Beerdigungen, standes-

amtlichen Trauungen und Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung. 

Der gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese Da-

ten für den Verantwortlichen bereits verfügbar sind, wie beispielsweise bei Beschäftigten, die 

eine Betriebskantine oder eine vergleichbare Einrichtung nutzen. 

(3) Die besondere Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen für Kurse und Klassengemeinschaf-

ten in Schul- und Bildungsangeboten nach den § 6 und 7, bei Veranstaltungen und Versamm-

lungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 sowie bei Sitzungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 3, 

wenn zulässigerweise die Mindestabstände zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten wer-

den. 

(4) Die in den vorstehenden Absätzen genannten personenbezogenen Daten sind nach den 

geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff 

Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig datenschutzkonform zu 

vernichten. Die für die Datenerhebung gemäß Absatz 1 Verantwortlichen können zusätzlich 

eine digitale Datenerfassung anbieten, haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Datenschut-

zes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige datenschutzkon-

forme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung sicherzustellen. Zu-

dem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit der zuständigen Behörde auf Verlangen kosten-

frei in einem von ihr nutzbaren Format, auf Anforderung auch papiergebunden, zur Verfü-

gung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem 

Fall eine nur papiergebundene Datenerfassung anzubieten. 



(5) Die Regelungen zur Rückverfolgbarkeit gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anonymität 

der Personen, die ein Angebot in Anspruch nehmen beziehungsweise eine Einrichtung aufsu-

chen, vorgesehen ist. 

 

 

§ 4b 

Innovationsklausel 

 

(1) Im Rahmen eines Multi-Barrieren-Systems zur Verhinderung von Infektionen können an-

stelle einer Lüftung mit Frischluft auch innovative Techniken der Luftfilterung zum Einsatz 

kommen, wenn deren ausreichende Wirksamkeit – auch mit Aussagekraft für die betreffenden 

Räumlichkeiten – wissenschaftlich plausibel belegt ist. Die zuständigen Behörden in den Be-

reichen Infektions-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sollen den Einsatz solcher technischen 

Innovationen ausdrücklich fördern und ermöglichen.  

(2) Darüber hinaus kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausnahmen 

von Anforderungen dieser Verordnung erteilen, wenn die durch die entsprechenden Anforde-

rungen verfolgten Infektionsschutzwirkungen durch innovative Hygiene- und Infektions-

schutzmaßnahmen mittels technischer Einrichtungen gleichwertig erreicht werden und dies 

wissenschaftlich belegt ist. Der wissenschaftliche Wirkungsnachweis muss dabei die techni-

sche Funktionalität der Einrichtung belegen und zugleich für den konkreten Einsatzbereich 

die gleichwertig ersetzende Schutzwirkung im Hinblick auf die aufzuhebenden Anforderun-

gen nachweisen. 

 

 

§ 4c 

Modellprojekte 

 

(1) Ein Modellprojekt ist ein von der jeweiligen Kommune finanziertes und durch Allgemein-

verfügung bekannt gegebenes Projekt in einem klar abgrenzbaren Gebiet, bei dem im Zusam-

menspiel mit Testungen, Impfungen, der digitalen Kontaktnachverfolgung gemäß § 4a sowie 

entsprechenden Hygiene- und Durchführungskonzepten abweichend von dieser Verordnung 

Bereiche des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens geöffnet werden, um digitale Lösun-

gen zu erproben und wissenschaftliche Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen zur Pande-

miebekämpfung zu gewinnen. Auch im Rahmen von Modellprojekten sind die allgemeinen 

Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen nach dieser Verordnung zu beachten. 

(2) Die vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie im Einver-

nehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ausgewählten Modellpro-

jekte werden auf Grundlage des den Kommunen bekanntgegebenen Kriterienkataloges nach 

Maßgabe der folgenden Absätze durchgeführt.  

(3) Die im Rahmen des Modellprojektes erhobenen personenbezogenen Daten können durch 

die zuständigen Behörden und durch mit der wissenschaftlichen Begleitung beauftragte Stel-

len verarbeitet werden, um Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen und die Effektivität der 

eingesetzten Konzepte, insbesondere das Zusammenspiel aus Testen, Impfen und Nachverfol-

gen, zu erzielen und die Umsetzbarkeit von weitergehenden Öffnungsschritten mit entspre-

chenden Konzepten bewerten zu können. 



(4) Ein Modellprojekt ist auf die Dauer von mindestens drei Wochen zu befristen. Modellpro-

jekte sind nur zulässig, wenn in dem jeweiligen Kreis oder der jeweiligen kreisfreien Stadt zu 

Beginn des Modellprojekts die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen 

auf 100 000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) nach den täglichen Veröffentlichungen des Lan-

deszentrums Gesundheit nicht mehr als 100 beträgt. 

(5) Das Modellprojekt ist unverzüglich durch die Kommune zu beenden, wenn in dem betref-

fenden Kreis oder der betreffenden kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz an sieben aufeinan-

derfolgenden Tagen mehr als 100 beträgt, sofern nicht im Einvernehmen mit dem Ministe-

rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales festgestellt wird, dass diese Überschreitung 

1. einer bestimmten, nicht aus dem Modellprojekt resultierenden Infektionsquelle zugeordnet 

werden kann oder  

2. der Kreis oder die kreisfreie Stadt plausibel darlegen kann, dass der Anstieg der Infektionen 

nicht auf das Projekt zurückzuführen ist und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales dieser Einschätzung zustimmt. 

 (6) Nach Abschluss des Modellprojektes berichten die teilnehmenden Kommunen dem Mi-

nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, dem Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit und Soziales sowie der örtlich zuständigen Behörde innerhalb von zwei Wo-

chen über die gewonnenen Erkenntnisse. 

 

 

§ 5 

Stationäre und ambulante Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 

 

(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtungen 

der Pflege, ambulante Pflegedienste und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe, 

Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe sowie ähnliche Einrichtungen haben die 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren und 

Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die Richtlinien und 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und die arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben, aber 

auch der zunehmende Schutz durch Impfungen in den Einrichtungen zu berücksichtigen. Be-

suche sind auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, das die 

Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz 

umsetzt. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer 

vollständigen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Insbesondere müssen die Begleitung 

des Geburtsprozesses und der Geburt und Besuche, die aus Rechtsgründen (insbesondere 

zwingende Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) oder zur 

seelsorgerischen Betreuung erforderlich sind, infektionsschutzgerecht ermöglicht werden. 

Dies gilt auch für die Begleitung Sterbender. Zu weitergehenden Einzelheiten kann das Mi-

nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gesonderte Regelungen erlassen. 

(2)  Für vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie besondere Wohnformen der Eingliederungs-

hilfe, für die die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz im Hinblick auf 

die Vulnerabilität der Bewohner eine Vergleichbarkeit mit den Bewohnern einer vollstationä-

ren Pflegeeinrichtung festgestellt hat, können zum besonderen Schutz der in diesen Einrich-

tungen und Wohnformen betreuten Menschen für Beschäftige, Bewohner und Besucher er-

höhte Infektionsschutzanforderungen durch die zuständigen Behörden angeordnet werden. 



Dabei ist insbesondere der erreichte Impfschutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu berück-

sichtigen. Vorgaben zur Testung von Beschäftigten und Besuchern ergeben sich aus der 

Corona-Test-und-Quarantäneverordnung. 

(3) Für Besucher der Einrichtungen nach Absatz 1 ist vorbehaltlich abweichender einrich-

tungsbezogener Regelungen das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske nach § 3 Absatz 

1 Satz 2 obligatorisch, soweit dies nicht individuell aufgrund gesundheitlicher Einschränkun-

gen zu einer erheblichen Belastung führt. Im persönlichen und direkten Kontakt mit Bewoh-

nerinnen und Bewohnern, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen, kann die Maske 

abgelegt werden.  

 

 

§ 6 

Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote im öffentlichen Dienst, Bibliotheken 

 

(1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen und an den Schulen des Gesundheitswe-

sens ist nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzge-

setzes zulässig. Dabei dürfen Lehrveranstaltungen nur dann in Präsenz zugelassen werden, 

wenn diese nicht ohne schwere Nachteile für die Studierenden oder Auszubildenden entweder 

ohne Präsenz durchgeführt oder verschoben werden können. Präsenzprüfungen und darauf 

vorbereitende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn sie aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen nicht verlegt werden können oder eine Verlegung den Prüflingen nicht zumutbar ist. 

Praktische Ausbildungsabschnitte sind nur unter Berücksichtigung der Vorgaben für den je-

weiligen Praxisbereich zulässig.  

(2) Interne Unterrichtsveranstaltungen einschließlich dazugehöriger Prüfungen im Rahmen 

von Vorbereitungsdiensten und der Berufsaus-, -fort- und -weiterbildung an den der Berufs-

aus-, -fort- und -weiterbildung im Öffentlichen Dienst dienenden Hochschulen, Schulen, In-

stituten und ähnlichen Einrichtungen sowie in Gerichten und Behörden sind in Präsenz unzu-

lässig. Ausgenommen von dem Verbot nach Satz 1 ist der Präsenzunterricht im letzten Jahr 

und bei nicht-mehrjährigen Ausbildungen im letzten Ausbildungsabschnitt vor der Abschluss- 

oder Laufbahnprüfung. Prüfungen, die nicht verlegt werden können oder deren Verlegung den 

Prüflingen nicht zumutbar ist, sind nur unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zuläs-

sig; das gleiche gilt für in Präsenz notwendige Veranstaltungen zur Vorbereitung dieser Prü-

fungen. Praktische Ausbildungsabschnitte sind nur unter Berücksichtigung der Vorgaben für 

den jeweiligen Praxisbereich zulässig. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den vor-

stehenden Regelungen zulassen, wenn die Bildungsangebote eine besondere Bedeutung für 

die nachhaltige Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Polizei 

und Feuerwehren, der medizinischen Versorgung oder Pandemiebewältigung, haben und die 

Bildungseinrichtungen über ausreichende Hygienekonzepte verfügen. Das Gleiche gilt für be-

rufsbezogene Bildungsangebote, wenn diese nicht ohne schwere Nachteile (Versäumen von 

Prüfungen, Verlust von Ausbildungsfinanzierungen und so weiter) für die Teilnehmer entwe-

der ohne Präsenz durchgeführt oder verschoben werden können. 

(3) Ausnahmsweise zulässige Präsenzveranstaltungen sind nur unter strikter Beachtung der 

Regelungen der §§ 2 bis 4a durchzuführen. Dabei sind möglichst große Räumlichkeiten sowie 

die Möglichkeit von Hybrid- und Wechselunterricht soweit wie möglich zu nutzen. Bei aus-

nahmsweise zulässigen Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen, die eine Unterschreitung des 



Mindestabstands erfordern (zum Beispiel bei praktischen Übungen zur Selbstverteidigung o-

der zur Durchsuchung von Personen), und bei entsprechenden Prüfungen ist bei notwendiger 

Unterschreitung des Mindestabstands auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheri-

ges Händewaschen beziehungsweise Händedesinfektion, das Tragen einer Alltagsmaske oder 

medizinischen Gesichtsmaske (soweit tätigkeitsabhängig möglich) zu achten. 

(4) Der Betrieb von Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven ist 

unter strikter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zulässig. Das Erfordernis der Kon-

taktnachverfolgung entfällt bei der bloßen Abholung und Auslieferung bestellter oder automa-

tisiert abholbarer Medien sowie deren Rückgabe. 

 

 

§ 7 

Weitere außerschulische Bildungsangebote 

 

(1) Sämtliche Bildungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich kompensatorischer 

Grundbildungsangebote sowie Angebote, die der Integration dienen, und Prüfungen von  

1. Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit,  

2. Volkshochschulen sowie  

3. sonstigen nicht unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulischen 

Anbietern, Einrichtungen und Organisationen  

sowie Angebote der Selbsthilfe und musikalischer Unterricht sind in Präsenz untersagt, soweit 

nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Von dem Verbot nach Satz 1 umfasst sind insbeson-

dere Sportangebote der Bildungsträger sowie Freizeitangebote wie Tagesausflüge, Ferienfrei-

zeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche. Ausgenommen von 

dem Verbot nach Satz 1 sind nur  

1. Einzelunterricht beziehungsweise andere Einzelbildungsmaßnahmen außerhalb geschlosse-

ner Räumlichkeiten,  

2. der Präsenzunterricht für Abschlussklassen der Lehrgänge für staatlich anerkannte Schulab-

schlüsse im zweiten Bildungsweg, 

3. der Präsenzunterricht für Abschlussklassen zur Vorbereitung auf einen Berufsabschluss, 

4. berufliche Unterrichtungen nach dem Ordnungsrecht, berufs- und schulabschlussbezogene 

Präsenzprüfungen und Prüfungen, die der Integration dienen, sowie darauf vorbereitende 

Maßnahmen in Präsenz, wenn sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht verlegt 

werden können oder eine Verlegung den Prüflingen nicht zumutbar ist, 

4a. Erste-Hilfe-Kurse in Präsenz,   

5. öffentlich geförderte außerunterrichtliche Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler 

der Schulen im Sinne von § 1 der Coronabetreuungsverordnung, soweit die Angebote auf 

der Grundlage der Richtlinien über die Förderung von außerschulischen Bildungs- und Be-

treuungsangeboten in Coronazeiten zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen 

oder der Förderrichtlinie „Zuwendungen für die Durchführung ‚FerienIntensivTraining 

(FIT) in Deutsch‘“ erfolgen, 

5a. Nachhilfeangebote in Präsenz für Gruppen von höchstens fünf Schülerinnen und Schülern,  

6. der Präsenzunterricht im Rahmen der schulnahen Bildungsangebote in den Zentralen Un-

terbringungseinrichtungen (ZUE) in Nordrhein-Westfalen sowie 



7. der musikalische und künstlerische Unterricht in Präsenz für Gruppen von höchstens fünf 

Schülerinnen und Schülern im Sinne des Schulgesetzes NRW sowie die Anfänger-

schwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse für Gruppen von höchstens fünf Kin-

dern, 

8. erforderliche Prüfungen sowie darauf vorbereitende Unterrichtsveranstaltungen und prakti-

sche Übungen zur Ausübung der Jagd und Fischerei (Fischer- und Jägerprüfung, Schießwe-

sen, Falknerei, Jagdhundewesen), die in Präsenz erforderlich sind, 

9. Einzelberatungen in den mit Mitteln des Landes und der Europäischen Union geförderten 

Programmen „Berufseinstiegsbegleitung“, „Matchingberatung“ und Coaching im Rahmen 

des Programms „Kurs auf Ausbildung“, die als Einzelbildungsmaßnahmen im Rahmen des 

Übergangs in den Beruf in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers oder in den Schulen 

durchgeführt werden, um die betreffenden Schülerinnen und Schüler oder Ausbildungssu-

chenden mit Schwierigkeiten beim Einstieg in eine Berufsausbildung individuell zu unter-

stützen, 

10. das öffentlich geförderte Standardelement „Potenzialanalyse“ als grundlegender Bestand-

teil der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und 

11. die Umsetzung des Standardelementes „KAoA kompakt“ mit seinen trägergestützten Ele-

menten in Bildungsgängen der Berufskollegs, insbesondere die Internationalen Förderklas-

sen für die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, die 

noch keine Erstberufsorientierung erhalten haben. 

Die nach den vorstehenden Regelungen zulässigen Präsenzveranstaltungen sind nur unter 

strikter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a durchzuführen. Dabei sind möglichst große 

Räumlichkeiten sowie die Möglichkeit von Hybrid- und Wechselunterricht soweit wie mög-

lich zu nutzen.  

(1a) Abweichend von Absatz 1 sind in Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe – auch wäh-

rend der Schulferien – neben Betreuungsangeboten der Einzelbetreuung in Präsenz auch über 

eine Einzelbetreuung hinausgehende Hilfen und Leistungen gemäß § 8a und §§ 27 ff. des 

Achten Buches Sozialgesetzbuch unter Beachtung der §§ 2 bis 4a dieser Verordnung zulässig. 

Unter den gleichen Voraussetzungen zulässig sind auch Angebote  

1. für Gruppen von höchstens fünf jungen Menschen bis zum Alter von einschließlich 18 Jah-

ren sowie 

2. im Freien für Gruppen von höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 

Jahren. 

(1b) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den vorstehenden Regelungen zulassen, 

wenn das aus dringenden medizinischen oder therapeutischen Gründen geboten ist oder die 

Bildungsangebote eine besondere Bedeutung für die nachhaltige Sicherung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Polizei und Feuerwehren, der medizinischen Ver-

sorgung oder Pandemiebewältigung haben und die Bildungseinrichtungen über ausreichende 

Hygienekonzepte verfügen. Das Gleiche gilt für berufsbezogene Bildungsangebote, wenn 

diese nicht ohne schwere Nachteile (Versäumen von Prüfungen, Verlust von Ausbildungsfi-

nanzierungen und so weiter) für die Teilnehmer entweder ohne Präsenz durchgeführt oder 

verschoben werden können. Medizinisch oder therapeutisch gebotene Angebote der Selbst-

hilfe sind unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a dieser Verordnung auch in Präsenz 

zulässig, wenn die Durchführung vorab der zuständigen Behörde angezeigt wird. 



(2) Ausnahmsweise zulässige Präsenzveranstaltungen sind nur unter strikter Beachtung der 

Regelungen der §§ 2 bis 4a durchzuführen. Bei ausnahmsweise zulässigen Prüfungen, die 

eine Unterschreitung des Mindestabstands erfordern, ist bei notwendiger Unterschreitung des 

Mindestabstands auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges Händewaschen 

beziehungsweise Händedesinfektion und das Tragen einer Alltagsmaske (soweit tätigkeitsab-

hängig möglich) zu achten. 

(3) Der Betrieb von Fahrschulen, Bootsschulen und Flugschulen sowie die Abnahme von the-

oretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen und Fluglizenzprüfungen sind unter strik-

ter Beachtung der §§ 2 bis 4a zulässig. Das Erfordernis des Mindestabstands gilt nicht für den 

praktischen Unterricht und praktische Prüfungen, wobei sich im Fahrzeug, Boot oder Flug-

zeug nur Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Lehreranwärterinnen und -an-

wärter sowie Prüfungspersonen aufhalten dürfen und diese – soweit gesundheitlich und unter 

Sicherheitsgesichtspunkten vertretbar –eine Atemschutzmaske gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 tra-

gen.  

 

 

§ 8 

Kultur 

 

(1) Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen 

öffentlichen oder privaten (Kultur-)Einrichtungen sind unzulässig. Derartige Veranstaltungen 

sind im Freien nur dann zulässig, wenn die Aufführenden einen Mindestabstand von 2 Metern 

einhalten und die Zuschauer die Veranstaltung aus ihrer Wohneinrichtung verfolgen (soge-

nannte Fensterkonzerte). Der zur Berufsausübung zählende Probebetrieb sowie zur Berufsaus-

übung zählende Konzerte und Aufführungen ohne Publikum zur Aufzeichnung oder Übertra-

gung in Fernsehen, Radio und Internet sind weiterhin zulässig. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Autokinos, Autotheatern und ähnlichen Ein-

richtungen zulässig, wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen mindestens 1,5 Meter be-

trägt.  

(3) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen sind untersagt. 

(4) Der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstät-

ten und ähnlichen Einrichtungen ist mit vorheriger Terminbuchung und bei sichergestellter 

einfacher Rückverfolgbarkeit nach § 4a Absatz 1 zulässig. Die Anzahl von gleichzeitig anwe-

senden Besucherinnen und Besuchern darf in geschlossenen Räumen eine Person pro zwanzig 

Quadratmeter der für Besucher geöffneten Fläche nicht übersteigen.  

 

 

§ 9 

Sport 

 

(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportan-

lagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig. Ausge-

nommen von dem Verbot nach Satz 1 ist auf Sportanlagen unter freiem Himmel der Sport  

1. unter Einhaltung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen nach § 2 Absatz 2 Nummer 1, 1a 

und 1b, 



2. als Ausbildung im Einzelunterricht sowie 

3. von Gruppen von höchstens 20 Kindern bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüg-

lich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen.  

Zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen, die nach Satz 2 gleichzeitig Sport 

auf Sportanlagen unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern 

einzuhalten. Die für die in Satz 1 genannten Einrichtungen Verantwortlichen haben den Zu-

gang zu der Einrichtung so zu beschränken, dass unzulässige Nutzungen ausgeschlossen sind 

und die Einhaltung der Mindestabstände gewährleistet ist. Die Nutzung von Gemeinschafts-

räumen, einschließlich Räumen zum Umkleiden und zum Duschen, von Sportanlagen ist un-

zulässig. 

(2) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind untersagt. 

(3) Wettbewerbe in Profiligen, Wettbewerbe im Berufsreitsport und Pferderennen sowie an-

dere berufsmäßige Sportausübung sind zulässig, soweit die Vereine beziehungsweise die Li-

zenzspielerabteilungen der Vereine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen 

Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken 

im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe 

verantwortlichen Stellen den nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden vor Durchführung der 

Wettbewerbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen. Zuschauer dürfen bei den Wettbe-

werben nicht zugelassen werden. 

(4) Ausgenommen von Absatz 1 und damit unter Beachtung der allgemeinen Regeln dieser 

Verordnung und anderer Rechtsvorschriften (insbesondere Arbeitsschutzrecht) zulässig sind  

1. der Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) der Schulen und die Vorbereitung 

auf oder die Durchführung von schulischen und berufsbezogenen Prüfungen sowie Übungs- 

und Leistungsnachweisen, 

2. sportpraktische Übungen im Rahmen von Studiengängen,  

3. der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der offiziell gelisteten Sportlerinnen und Sportler der 

Bundes- und Landeskader in den olympischen, paralympischen, deaflympischen und nicht-

olympischen Sportarten an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten, Landesleis-

tungsstützpunkten und an verbandszertifizierten Nachwuchsleistungszentren (U19, U 18, 

U17, U 16, U15) sowie  

4. das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber bereitgestellten 

Trainingseinrichtungen. 

(5) Abweichend von Absatz 1 ist das Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen im zwin-

gend erforderlichen Umfang auch in geschlossenen Räumlichkeiten von Sportanlagen zuläs-

sig. Sport- und trainingsbezogene Übungen sind dabei untersagt.  

 

 

§ 10 

Freizeit- und Vergnügungsstätten 

 

(1) Der Betrieb von  

1. Schwimm- und Spaßbädern unter Ausnahme der Anfängerschwimmausbildung und der 

Kleinkinderschwimmkurse nach § 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 sowie des Schwimmunter-

richts nach § 9 Absatz 4 Nummer 1, Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen, 



2. Freizeitparks, Indoor-Spielplätzen, Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Kletterparks und ähn-

lichen Einrichtungen für Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen),  

3. Spielhallen, Spielbanken und ähnlichen Einrichtungen,  

4. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen 

ist untersagt. Ausgenommen ist der Betrieb von Einrichtungen für die in § 9 Absatz 4 genann-

ten Prüfungen, Ausbildungen und Trainingsmöglichkeiten. Ebenfalls ausgenommen ist der 

Betrieb von Skiliften, wobei abweichend von § 2 bei der Beförderung und in Warteschlangen 

die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern zu gewährleisten ist. 

(1a) In Wettannahmestellen, Wettbüros und so weiter ist nur die Entgegennahme der Spiel-

scheine, Wetten und so weiter gestattet. Ein darüber hinausgehender Aufenthalt in den betref-

fenden Einrichtungen (etwa zum Mitverfolgen der Spiele und Veranstaltungen, auf die sich 

die Wetten beziehen) ist unzulässig. Die Anzahl von gleichzeitig in den Geschäftsräumen an-

wesenden Kundinnen und Kunden darf eine Person pro zehn Quadratmeter nicht überschrei-

ten.  

(2) Der Betrieb von Bordellen, Prostitutionsstätten und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt. 

Dies gilt auch für die Erbringung sexueller Dienstleistungen außerhalb von Einrichtungen so-

wie für Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen. 

(3) Der Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks ist mit vorheriger Terminbuchung 

und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit nach § 4a Absatz 1 zulässig. Die Anzahl 

von gleichzeitig anwesenden Besucherinnen und Besuchern darf in geschlossenen Räumen 

eine Person pro zwanzig Quadratmeter der für Besucher geöffneten Fläche nicht übersteigen. 

Der Betrieb von Botanischen Gärten, Garten- und Landschaftsparks ist zulässig; soweit sie 

nicht frei zugänglich sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Das Angebot von Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und 

ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig. 

 

 

§ 11 

Handel, Messen und Märkte  

 

(1) Beim Betrieb von 

1. Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktungen von Lebensmit-

teln, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärkten und Kiosken, 

2. Wochenmärkten für Verkaufsstände mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Güter des täg-

lichen Bedarfs einschließlich sonstiger Verkaufsstände in untergeordneter Anzahl,  

3. Apotheken, Reformhäusern, Sanitätshäusern, Babyfachmärkten und Drogerien, 

4. Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen, 

5. Zeitungsverkaufsstellen, 

6. Futtermittelmärkten und Tierbedarfsmärkten, 

7. Blumengeschäften sowie weiteren Einzelhandelsgeschäften, die kurzfristig verderbliche 

Schnitt- und Topfblumen sowie Gemüsepflanzen und Saatgut verkaufen und den Verkauf 

hierauf einschließlich unmittelbaren Zubehörs (Übertöpfe und so weiter) beschränken, 

8. Einrichtungen des Großhandels für Großhandelskunden und, beschränkt auf den Verkauf 

von Lebensmitteln, auch für Endkunden sowie 

9. bei der Abgabe von Lebensmitteln durch soziale Einrichtungen (z.B. die sog. Tafeln) 



darf die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Kundinnen und Kunden jeweils eine Kundin be-

ziehungsweise einen Kunden pro angefangene zehn Quadratmeter der Verkaufsfläche im 

Sinne des Einzelhandelserlasses NRW nicht übersteigen; in Handelseinrichtungen mit einer 

Gesamtverkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern darf diese Anzahl 80 Kundinnen be-

ziehungsweise Kunden zuzüglich jeweils eine Kundin beziehungsweise einen Kunden pro an-

gefangene 20 Quadratmeter der über 800 Quadratmeter hinausgehenden Verkaufsfläche nicht 

übersteigen. In Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel und auf Wochenmärkten 

darf das Sortiment solcher Waren, die nicht Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs 

sind, nicht gegenüber dem bisherigen Umfang ausgeweitet werden.  

(2) Der Betrieb von Bau- und Garten(bau)märkten sowie Baustoffhandelsgeschäften ist zur 

Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbeschein, Handwerkern mit Handwerkeraus-

weis sowie Land- und Forstwirten mit den jeweils betriebsnotwendigen Waren in entspre-

chender Anwendung von Absatz 1 zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur gestattet 

werden, 

1. zu einem räumlich abgetrennten Bereich mit eigenem Eingang und eigenem Kassenbereich 

für den Verkauf von Waren gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 7, 

2. zur gesamten Verkaufsfläche des Baumarkts, Gartenbaumarkts oder Baustoffhandelsge-

schäfts in entsprechender Anwendung von Absatz 3, wobei sich in diesem Fall die zuläs-

sige Kundenzahl insgesamt, also einschließlich der in Satz 1 genannten Kundengruppen, 

nach Absatz 3 Satz 1 bestimmt. 

(3) Beim Betrieb von nicht in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Verkaufsstellen des Einzel-

handels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen darf die Anzahl von 

gleichzeitig anwesenden Kundinnen und Kunden jeweils eine Kundin beziehungsweise einen 

Kunden pro angefangene 40 Quadratmeter der Verkaufsfläche im Sinne des Einzelhandelser-

lasses NRW nicht übersteigen. Zutritt dürfen Kundinnen und Kunden nur nach vorheriger 

Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum und bei sichergestellter einfacher Rück-

verfolgbarkeit nach § 4a Absatz 1 erhalten. 

(4) Für Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, das Waren umfasst, die dem regelmäßigen 

Sortiment sowohl einer der in Absatz 1 Satz 1 als auch einer der in Absatz 3 genannten Ver-

kaufsstellen entsprechen, gilt: bilden die Waren nach Absatz 1 Satz 1 den Schwerpunkt des 

Sortiments, richtet sich der Betrieb der Verkaufsstelle insgesamt nach Absatz 1, anderenfalls 

ist entweder der Verkauf auf diese Waren zu beschränken und dabei Absatz 1 zu beachten o-

der insgesamt nach Absatz 3 zu verfahren.  

(5) Innerhalb von Einkaufszentren, Einkaufspassagen und ähnlichen Einrichtungen ist für jede 

räumlich abgetrennte Verkaufsstelle die entsprechende Höchstkundenzahl gemäß Absatz 1 

oder Absatz 3 maßgeblich. Zudem muss die für die Gesamtanlage verantwortliche Person si-

cherstellen, dass nicht mehr Kundinnen und Kunden Zutritt zur Gesamtanlage erhalten als in 

Summe für die Verkaufsgeschäfte nach den jeweils zulässigen Personenzahlen zulässig sind. 

Zusätzlich kann bezogen auf die Allgemeinfläche eine Person je 20 Quadratmeter Allgemein-

fläche in die zulässige Gesamtpersonenzahl für die Gesamtanlage eingerechnet werden. Durch 

ein abgestimmtes Einlassmanagement ist sicherzustellen, dass im Innenbereich Warteschlan-

gen möglichst vermieden werden. Befindet sich in einer Verkaufsstelle ein oder mehrere wei-

tere Geschäfte ohne räumliche Abtrennung (zum Beispiel eine Bäckerei im räumlich nicht ab-



getrennten Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäftes), so ist die für die Gesamtfläche zu-

lässige Kundenzahl nach den für die Hauptverkaufsstelle maßgeblichen Vorschriften zu be-

rechnen. 

(6) Untersagt ist der Verzehr von Lebensmitteln in der Verkaufsstelle und in einem Umkreis 

von 50 Metern um die Verkaufsstelle (Lebensmittelgeschäft, Kiosk und so weiter), in der die 

Lebensmittel erworben wurden. 

(7) Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte im Sinne von § 68 Absatz 2 der Gewerbeordnung 

(zum Beispiel Trödelmärkte), Spezialmärkte im Sinne von § 68 Absatz 1 der Gewerbeord-

nung und ähnliche Veranstaltungen sind unzulässig.  

 

 

§ 12 

Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe 

 

(1) Einrichtungen des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes (zum Beispiel Reinigun-

gen, Waschsalons, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Autovermietung) bleiben einschließ-

lich des Verkaufs notwendigen Zubehörs geöffnet; § 11 Absatz 1 gilt entsprechend. Der Ver-

kauf von sonstigen nicht mit handwerklichen Leistungen oder Dienstleistungen verbundenen 

Waren ist nur in entsprechender Anwendung von § 11 Absatz 3 zulässig.  

(2) Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

zum Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere Friseurleistungen, Gesichtsbe-

handlung, Kosmetik, Fußpflege, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen), 

sind unter strikter Beachtung der §§ 2 bis 4a zulässig. Wenn die Kundin oder der Kunde zu-

lässigerweise nicht oder nicht dauerhaft eine Maske trägt, dürfen diese Dienstleistungen oder 

Handwerkleistungen nur dann ausgeführt werden, wenn für die Kundinnen und Kunden ein 

tagesaktueller bestätigter negativer Schnell- oder Selbsttest nach § 4 Absatz 4 vorliegt und für 

das Personal, das diese Handwerks- oder Dienstleistungen ausführt, alle zwei Tage ein bestä-

tigter Schnell- oder Selbsttest nach § 4 Absatz 4 durchgeführt wird; ausgenommen sind Kin-

der bis zum Schuleintritt. Satz 2 gilt nicht für medizinisch notwendige Leistungen von Hand-

werkern und – unabhängig vom Vorliegen einer eigenen Heilkundeerlaubnis – Dienstleistern 

im Gesundheitswesen (einschließlich Physio-, Ergotherapeuten, Podologen, medizinische 

Fußpflege, Logopäden, Hebammen und so weiter, Hörgeräteakustikern, Optikern, orthopädi-

schen Schuhmachern und so weiter). 

(2a) Für sonstige körperbezogene Dienstleistungen (z.B. Sonnenstudios) gilt Absatz 2 Satz 1 

entsprechend; auf eine möglichst kontaktarme Erbringung ist zu achten.  

 (3) Die Tätigkeiten von Angehörigen der Heilberufe mit Approbation und sonstigen Perso-

nen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes befugt sind, zählen 

ebenso wie zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambulanten Pflege und der Betreu-

ung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten und des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

nicht zu den Dienstleistungen im Sinne der vorstehenden Absätze. Das gilt auch für die mo-

bile Frühförderung sowie Therapiemaßnahmen im Rahmen der Frühförderung nach dem 

Neunten Buch Sozialgesetzbuch, die in Kooperationspraxen stattfinden. Diese Tätigkeiten 

sind weiterhin zulässig, die Frühförderung jedoch nur im Rahmen von Einzelfördermaßnah-

men. Bei Kindern, bei denen ein wesentliches Förderziel die soziale Kompetenz und die Inter-

aktion mit Gleichaltrigen ist, ist ausnahmsweise eine Förderung in der Kleingruppe (nicht 



mehr als zwei Kinder) möglich. Bei der Durchführung sollen die jeweils aktuell geltenden 

Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts beachtet werden. 

  

 

§ 13 

Veranstaltungen und Versammlungen 

 

(1) Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen dieser Ver-

ordnung fallen, sind untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zulässig 

1. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz,  

2. Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung, der Aufrechterhaltung der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Auf-

stellungsversammlungen von Parteien zu Wahlen und Vorbereitungsversammlungen dazu 

sowie Blut- und Knochenmarkspendetermine) zu dienen bestimmt sind, 

2a. Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien der kommunalen Selbstverwaltung, 

3. Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 

Institutionen, Gesellschaften und Wohnungseigentümergemeinschaften, Parteien oder Ver-

eine  

a) mit bis zu 20 Personen, wenn sie nicht als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt 

werden können,  

b) mit mehr als 20, aber höchstens 250 Personen in geschlossenen Räumen beziehungs-

weise 500 Personen unter freiem Himmel, nur nach Anzeige bei den zuständigen Behör-

den, wenn die Sitzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen vor dem 14. Mai 

2021, in Präsenz und mit der vorgesehenen Personenzahl durchgeführt werden muss, 

4. Bestattungen einschließlich der vorangehenden Trauerfeier, 

5. standesamtliche Trauungen, 

6. interne Veranstaltungen in stationären Pflegeeinrichtungen, an denen neben den Bewohne-

rinnen und Bewohnern nur Beschäftigte der Einrichtungen und direkte Angehörige sowie 

die für die Programmgestaltung erforderlichen Personen teilnehmen, sowie 

7. Veranstaltungen zur Jagdausübung, wenn die zuständige untere Jagdbehörde feststellt, dass 

diese zur Erfüllung des Schalenwildabschusses oder zur Seuchenvorbeugung durch Reduk-

tion der Wildschweinpopulation dringend erforderlich sind, sowie Veranstaltungen zur 

Jungwildrettung, insbesondere vor dem Mähtod, durch Vergrämen oder Absuchen der zu 

mähenden Fläche mit dem Hund oder einer Drohne.  

Sitzungen nach Satz 1 Nummer 3 setzen bei mehr als 100 Teilnehmern ein Hygiene- und In-

fektionsschutzkonzept voraus. Gemeinsames Singen der Teilnehmer ist unzulässig. 

(3) Große Festveranstaltungen sind mindestens bis zum 30. Juni 2021 untersagt. Große Fest-

veranstaltungen in diesem Sinne sind in der Regel  

1. Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung (einschließlich Kirmesveranstaltungen und 

ähnlichem), 

2. Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, 

3. Schützenfeste, 

4. Weinfeste und 

5. ähnliche Festveranstaltungen. 



 

 

§ 14 

Gastronomie 

 

(1) Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Kneipen, Cafés, Kantinen, Mensen 

und anderen gastronomischen Einrichtungen ist untersagt. Betriebskantinen und Mensen in 

Bildungseinrichtungen dürfen ausnahmsweise dann zur Versorgung der Beschäftigten bzw. 

der Nutzerinnen und Nutzer der Bildungseinrichtungen betrieben werden, wenn sonst die Ar-

beitsabläufe bzw. ein nach dieser Verordnung noch zulässiger Bildungsbetrieb nicht aufrecht-

erhalten werden könnten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der Au-

ßer-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken sowie der Einsatz von und Zugang zu Lebens-

mittelautomaten zulässig, wenn die Mindestabstände und Hygieneanforderungen nach dieser 

Verordnung eingehalten werden. In Bezug auf die Anzahl gleichzeitig anwesender Kundinnen 

und Kunden gilt § 11 Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Der Verzehr von Speisen und Getränken 

ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung, in der die Speisen 

oder Getränke gekauft wurden, untersagt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen Räume und erforderliche Verpflegung für nach dieser 

Verordnung zulässige Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

§ 15 

Beherbergung, Tourismus 

 

(1) Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken sind untersagt, soweit sie nicht aus Gründen 

der medizinischen oder pflegerischen Versorgung oder aus sozial-ethischen Gründen drin-

gend geboten sind. Die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen 

Immobilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwagen, Wohnmobilen und so weiter aus-

schließlich durch die Nutzungsberechtigten bleibt zulässig. Beim Betrieb von Gemeinschafts-

einrichtungen auf Campingplätzen und so weiter sowie bei der Beherbergung von Reisenden 

einschließlich ihrer gastronomischen Versorgung sind die Hygiene- und Infektionsschutzstan-

dards nach § 4 zu beachten. 

(1a) Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer, die auf Rastanlagen und Autohöfen über-

nachten, dürfen dort gastronomisch versorgt werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen zu touristischen Zwecken sind un-

zulässig. 

 

 

§ 16 

Besondere regionale Infektionslagen, Hotspot-Strategie 

 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen All-

gemeinverfügungen der nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden vor; die Absätze 2 und 3 

bleiben unberührt. Unbeschadet davon bleiben die zuständigen Behörden befugt, im Einzelfall 



auch über diese Verordnung hinausgehende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Soweit Regelun-

gen im Wege der Allgemeinverfügung getroffen werden sollen, bedarf diese des Einverneh-

mens des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

(2) Kreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffent-

lichungen des Landeszentrums Gesundheit nachhaltig und signifikant über dem Wert von 100 

liegt oder in denen sonst besondere kritische infektiologische Umstände vorliegen, prüfen die 

Erforderlichkeit über diese Verordnung hinausgehender zusätzlicher Schutzmaßnahmen, die 

sich nicht auf schulische Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 1 der Coronabetreu-

ungsverordnung sowie Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, heilpädagogische 

Kindertageseinrichtungen und Gruppen sowie Angebote der Kinderbetreuung in besonderen 

Fällen (Brückenprojekte) im Sinne von § 2 der Coronabetreuungsverordnung erstrecken, und 

können diese im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales an-

ordnen. Die angeordneten Maßnahmen sind im Hinblick auf die Erforderlichkeit fortlaufend 

zu überprüfen. 

(3) Kreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffent-

lichungen des Landeszentrums Gesundheit nachhaltig und signifikant unter dem Wert von 50 

liegt, können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab-

stimmen, inwieweit Reduzierungen der in dieser Verordnung festgelegten Schutzmaßnahmen 

erfolgen können. 

(4) Ausnahmen von Geboten und Verboten dieser Verordnung können die zuständigen Behör-

den nur in den ausdrücklich in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen erteilen. 

 

 

§ 17 

Festlegung und Aufgaben der zuständigen Behörden 

 

(1) Zuständige Behörden im Sinne dieser Verordnung sind die nach § 28 Absatz 1 des Infekti-

onsschutzgesetzes in Verbindung mit § 6 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes zustän-

digen örtlichen Ordnungsbehörden. Sie werden bei ihrer Arbeit von den unteren Gesundheits-

behörden und im Vollzug dieser Verordnung von der Polizei im Rahmen der Amts- und Voll-

zugshilfe unterstützt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden sind gehalten, die Bestimmungen dieser Verordnung 

energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. 

 

 

§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit ei-

ner Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.   

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 1 Absatz 3 Satz 5 Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmenden nicht o-

der nicht rechtzeitig anzeigt, 

1a. entgegen § 2 Absatz 1 Partys oder vergleichbare Feiern veranstaltet oder daran teilnimmt, 



1b. entgegen § 2 Absatz 1a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1a, ohne dass ein Fall von 

§ 2 Absatz 2 Nummer 1b vorliegt, im öffentlichen Raum entweder mit anderen Personen 

als Angehörigen des eigenen Hausstands und höchstens einer Einzelperson aus einem ande-

ren Hausstand zusammentrifft oder als Einzelperson mit anderen Personen als Angehörigen 

eines einzigen anderen Hausstands zusammentrifft, wobei Kinder bis zu einschließlich 14 

Jahren nicht mitgezählt werden,  

1c. entgegen § 2 Absatz 1a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1b, ohne dass ein Fall von 

§ 2 Absatz 2 Nummer 1a vorliegt, im öffentlichen Raum in einer Gesamtzahl von mehr als 

fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten zusammentrifft, wobei Kinder bis zu ein-

schließlich 14 Jahren nicht mitgezählt werden und Paare als ein Hausstand gelten,    

2. entgegen § 3 Absatz 1a trotz bestehender Verpflichtung keine Atemschutzmaske, entgegen 

Absatz 2 trotz bestehender Verpflichtung keine medizinische Gesichtsmaske oder entgegen 

Absatz 2a trotz bestehender Verpflichtung keine Alltagsmaske trägt, 

2a. entgegen § 4 Absatz 4 einen fremden oder gefälschten Test verwendet, um ein Angebot zu 

nutzen oder durchzuführen, 

3. entgegen § 4a als für das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortliche 

Person nicht die vorgeschriebene Rückverfolgbarkeit sicherstellt, 

3a. entgegen § 4a als anwesende Person (Gast, Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunde, Nutzer 

und so weiter) unrichtige Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) angibt,     

4. entgegen § 5 Absatz 1 erforderliche Maßnahmen zur Erschwerung des Vireneintrags, zum 

Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal nicht ergreift, 

5. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Bildungsangebote und Prüfungen durchführt,  

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 4 Präsenzveranstaltungen durchführt, ohne die Regelungen der 

§§ 2 bis 4a zu beachten, 

7. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 Konzerte oder Aufführungen durchführt, 

8. entgegen § 8 Absatz 2 Autokinos, Autotheater oder ähnliche Einrichtungen ohne Sicher-

stellung des Abstands betreibt, 

9. entgegen § 8 Absatz 3 Musikfeste, Festivals oder ähnliche Kulturveranstaltungen durch-

führt oder daran teilnimmt, 

9a. entgegen § 8 Absatz 4 Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenk-

stätten oder ähnlichen Einrichtungen betreibt, ohne die dort genannten Voraussetzungen 

zu beachten, 

10. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 bis 3 Freizeit- und Amateursportbetrieb in öffentlichen oder 

privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen 

durchführt oder daran teilnimmt oder auf solchen Sportanlagen unter freiem Himmel mit 

anderen Personen als Angehörigen des eigenen Hausstands und höchstens einer Einzelper-

son aus einem anderen Hausstand zusammentrifft oder als Einzelperson mit anderen Per-

sonen als Angehörigen eines einzigen anderen Hausstands zusammentrifft, wobei Kinder 

bis zu einschließlich 14 Jahren nicht mitgezählt werden oder mit mehr als insgesamt fünf 

Personen aus zwei Hausständen oder einer Gruppe von mehr oder anderen Personen als 

höchstens zwanzig Kindern bis einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbil-

dungs- oder Aufsichtspersonen oder ohne Einhaltung des Mindestabstands von fünf Me-

tern Sport treibt oder sportliche Ausbildung nicht lediglich im Einzelunterricht durchführt, 

11. entgegen § 9 Absatz 2 Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen durchführt oder da-

ran teilnimmt, 



12. entgegen § 9 Absatz 3 das Betreten der Wettbewerbsanlage durch Zuschauer zulässt, 

13. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen 

oder ähnliche Einrichtungen betreibt, 

14. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Freizeitparks, Indoor-Spielplätze oder ähnliche 

Einrichtungen für Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) betreibt, 

15. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Spielhallen, Spielbanken oder ähnliche Einrich-

tungen betreibt, 

16. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Clubs, Diskotheken oder ähnliche Einrichtun-

gen betreibt, 

16a. entgegen § 10 Absatz 1a in Wettannahmestellen, Wettbüros und so weiter einen über die 

Entgegennahme der Spielscheine, Wetten und so weiter hinausgehenden Aufenthalt oder 

eine Überschreitung der Höchstzahl von Kunden zulässt, 

17. entgegen § 10 Absatz 2 Bordelle, Prostitutionsstätten oder ähnliche Einrichtungen bezie-

hungsweise Swingerclubs oder ähnliche Einrichtungen betreibt oder sexuelle Dienstleis-

tungen außerhalb von Einrichtungen erbringt, 

18. entgegen § 10 Absatz 3 einen Zoologischen Garten, Tierpark, Botanischen Garten, Gar-

tenpark oder Landschaftspark für Besucher öffnet, ohne die dort genannten Voraussetzun-

gen zu beachten, 

19. entgegen § 10 Absatz 4 eine Ausflugsfahrt mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbah-

nen oder ähnlichen Einrichtungen anbietet,  

20. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 in einer Einrichtung des Großhandels andere 

Waren als Lebensmittel an Endkunden verkauft, 

20a. entgegen § 11 Absatz 2 einen Baumarkt, Garten(bau)markt oder ein Baustoffhandelsge-

schäft betreibt, ohne die dort genannten Voraussetzungen zu beachten,  

20b. entgegen § 11 Absatz 3 eine Verkaufsstelle oder eine Einrichtung zum Vertrieb von Rei-

seleistungen betreibt, ohne die dort genannten Voraussetzungen zu beachten, 

20c. entgegen § 11 Absatz 6 in der Verkaufsstelle oder im Umkreis von 50 Metern um die 

Verkaufsstelle dort erworbene Lebensmittel verzehrt, 

21. entgegen § 11 Absatz 7 eine Messe, eine Ausstellung, einen Jahrmarkt, einen Spezial-

markt oder eine ähnliche Veranstaltung durchführt, 

22. entgegen § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 oder Absatz 3 eine Überschrei-

tung der Höchstzahl von Kunden zulässt, 

23. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 eine Dienst- oder Handwerksleistung, bei der ein Mindest-

abstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, anbietet, ohne die 

§§ 2 bis 4a zu beachten, 

23a. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 2 eine Dienst- oder Handwerksleistung, bei der ein Mindest-

abstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, ohne das Vorliegen 

der erforderlichen Tests ausführt, obwohl die Kundin oder der Kunde zulässigerweise 

keine Maske trägt,  

24. entgegen § 13 Absatz 1 Veranstaltungen oder Versammlungen durchführt oder daran teil-

nimmt, 

25. entgegen § 13 Absatz 3 große Festveranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt, 

26. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 oder 2 eine gastronomische Einrichtung betreibt, 

26a. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 3 in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische 

Einrichtung dort erworbene Speisen oder Getränke verzehrt, 



27. entgegen § 15 Absatz 1 Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken durchführt oder 

wahrnimmt, 

28. entgegen § 15 Absatz 2 Reisebusreisen oder sonstige Gruppenreisen mit Bussen zu touris-

tischen Zwecken durchführt oder daran teilnimmt, 

29. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 8 Einrichtungen betreibt, Waren verkauft, 

Dienst- oder Handwerksleistungen anbietet, 

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf Grund 

dieser Verordnung bedarf. Satz 1 gilt nur, soweit nicht gemäß § 16 Absatz 3 reduzierte 

Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt sind. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung zuwider gegen eine andere, nicht in Absatz 2 genannte Regelung 

dieser Verordnung verstößt. Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen der örtlichen Ord-

nungsbehörden, der Polizei und der Bundespolizei besteht unmittelbar kraft Gesetzes (für die 

örtlichen Ordnungsbehörden: § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 des Infektions-

schutzgesetzes; für die Polizei und die Bundespolizei: § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung). 

 

 

§ 19 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Evaluation 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 24. April 2021 in Kraft und mit Ablauf des 14. Mai 2021 außer 

Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Coronaschutzverordnung vom 

5. März 2021 außer Kraft. 

(2) Die Landesregierung überprüft die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Regelungen 

fortlaufend und passt die Regelungen insbesondere dem aktuellen Infektionsgeschehen und 

den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Verlauf der Covid-19-Pandemie an. 

 

 

Düsseldorf, den 23. April 2021 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 



 

 

Verordnung  

zur Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis  

des Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Regelung von Absonderungen  

nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes 

(Corona-Test-und-Quarantäneverordnung - CoronaTestQuarantäneVO)  

Vom 8. April 2021 

 

In der ab dem 10. Mai 2021 gültigen Fassung 

(wesentliche Änderungen gegenüber der vorangegangenen Fassung gelb markiert) 

 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 1 Nr. 1, 15, Absatz 3 

bis 6, § 29, § 30, 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektions-

schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch 

Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, 

§ 28a durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geän-

dert, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I 

S. 1594) sowie § 30 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 

(BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Ge-

setzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden sind, sowie § 6 Absatz 2 Num-

mer 2 und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 

S. 218b) das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert 

worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-

rhein-Westfalen: 

 

 

 

Kapitel 1 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

 

§ 1  

Testverfahren 

 

(1) Die folgenden Regelungen unterscheiden bei den derzeit im Wesentlichen verfügbaren 

Testverfahren auf das SARS-CoV-2-Virus zwischen molekularbiologischen Tests (im Folgen-

den „PCR-Test“) und PoC-Antigen-Tests im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 3 der Coronavirus-

Testverordnung (im Folgenden „Coronaschnelltest“) und Antigen-Tests zur Eigenanwendung 

durch Laien (im Folgenden „Coronaselbsttests“). 

(2) PCR-Tests müssen von fachkundigem oder geschultem Personal vorgenommen und von 

einem anerkannten Labor ausgewertet werden. Coronaschnelltests im Sinne dieser Verord-

nung müssen über eine Zulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 

verfügen und von fachkundigen oder geschulten Personen angewendet werden. Coronaselbst-

tests im Sinne dieser Verordnung sind die in Eigenanwendung genutzten und vom Bundesin-

stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hierfür zugelassenen Tests.  



 

 

(3) Corona-Tests im Sinne dieser Verordnung können erfolgen 

1. als Bürgertestung nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung  

2. als einrichtungsbezogene Testung nach Kapitel 3 dieser Verordnung 

3. als Beschäftigtentestungen nach § 4 dieser Verordnung 

4. als Testungen in Einrichtungen, die der Coronabetreuungsverordnung unterliegen 

5. als eigenverantwortliche Selbsttests. 

(4) Auf eigenverantwortliche Selbsttests nach Absatz 3 Nummer 5 sind die Regelungen dieser 

Verordnung nur hinsichtlich der Folgen eines positiven Testergebnisses (§ 13) anzuwenden. 

Ein Finanzierungsanspruch für diese Testungen besteht nicht.  

(5) Testungen im Rahmen von medizinischen Behandlungen und ähnlichem bleiben zusätz-

lich ohne Einschränkungen möglich. 

(6) Für die Anforderungen an das mit der Durchführung der Testung beauftragte Personal gel-

ten die personellen Mindestanforderungen der Anlage 1.  

(7) Positive Testergebnisse von PCR-Tests und Coronaschnelltests sind gemäß § 8 Absatz 1 

des Infektionsschutzgesetzes zu melden. Dies gilt auch für begleitete Selbsttests, die durch 

Leistungserbringer im Sinne der Coronavirus-Testverordnung erfolgen. Die Meldepflichten 

gelten auch für private Anbieter. 

(8) Bei positivem Testergebnis eines Coronaschnelltests oder eines Coronaselbsttests soll un-

verzüglich eine Nachkontrolle durch PCR-Testung erfolgen.  

 

 

§ 2 

Testnachweis, Finanzierung 

 

(1) Über die Ergebnisse der PCR-Tests und der Coronaschnelltests, die durch Leistungser-

bringer im Sinne der Coronavirus-Testverordnung erfolgen, ist den Betroffenen ein aussage-

kräftiger schriftlicher oder digitaler Testnachweis auszuhändigen. Über einen Coronaselbst-

test, der unter Aufsicht einer hierzu unterwiesenen oder zur Vornahme eines Coronaschnell-

tests befugten Person vorgenommen wurde (begleiteter Selbsttest), kann ebenfalls ein Test-

nachweis erteilt werden.  

(2) Für einen schriftlichen Testnachweis soll ein Dokument nach den Anlagen 2 und 3 ver-

wendet werden. Ein anderer – auch digitaler – Testnachweis ist zulässig. Dieser muss die aus-

stellende Stelle klar erkennen lassen und die im Musterdokument enthaltenen Angaben ent-

halten. 

(3) Testnachweise nach Absatz 1 können nach dem Muster der Anlage 3 auch durch Arbeitge-

ber im Rahmen der Beschäftigtentestung erstellt werden. Soweit die Testung nicht durch Be-

auftragung einer Teststelle erfolgt, die zugleich Leistungserbringer nach der Coronavirus-

Testverordnung ist, muss der Arbeitgeber hierzu die Testvornahme oder die Testbeaufsichti-

gung nach § 1 Absatz 7 Satz 2 durch geschultes oder fachkundiges oder konkret zur Beglei-

tung von Selbsttests unterwiesenes Personal sicherstellen. Nur diese Personen dürfen die Test-

nachweise ausfüllen. Arbeitgeber, die die Möglichkeit zur Erstellung von Testnachweisen an-

bieten wollen, haben dies der für den jeweiligen Standort zuständigen unteren Gesundheitsbe-

hörde vor dem Beginn der Erteilung von Testnachweisen anzuzeigen. Hierzu ist das Kontakt-

formular unter https://www.mags.nrw/coronavirus-beschaeftigtentestung-anzeige  zu nutzen.  



 

 

(4) Die Finanzierung der Testungen nach § 1 Abcsatz 3 Nummer 1 und 2 erfolgt nach den Re-

gelungen der Coronavirus-Testverordnung. Auch in Testzentren und Teststellen nach der 

Coronavirus-Testverordnung können daneben Testungen auf Kosten der getesteten Personen 

oder im Fall der Beschäftigtentestung auf Kosten der Arbeitgeber vorgenommen werden.  Das 

Land leistet eine ergänzende Finanzierung zum Aufbau der Testangebotsstruktur nach den 

Regelungen des § 4 Absatz 3 der Coronateststrukturverordnung. 

 

 

Kapitel 2 

Testungen der Bevölkerung, Arbeitgebertestungen 

 

§ 3 

Bürgertestung 

 

(1) Asymptomatische Personen haben im Rahmen der Verfügbarkeit Anspruch auf kostenlose 

Testung mindestens einmal pro Woche mittels Coronaschnelltest (PoC-Antigen-Test) gemäß 

§§ 4a, 5 Absatz 1 Satz 2 der Coronavirus-Testverordnung in einem von den Kreisen und 

kreisfreien Städten betriebenen Testzentrum, bei von der jeweiligen Kommune beauftragten 

Dritten oder bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, insbesondere den Hausärztinnen und 

Hausärzten. Der Anspruch umfasst auch eine Bescheinigung über das Testergebnis. Der Auf-

bau der zur Umsetzung dieses Anspruchs erforderlichen Angebotsstruktur erfolgt gemäß den 

Regelungen der Coronateststrukturverordnung. 

(2) Das Ergebnis muss von einer in § 3 der CoronaTeststrukturVO genannten Teststelle 

schriftlich oder digital bestätigt werden. Die Testbestätigung ist bei der Inanspruchnahme ei-

nes nach der Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 (GV. NRW. S. 216), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 27. März 2021 (GV. NRW. S. 330), in der jeweils geltenden Fas-

sung, nur unter der Voraussetzung des Vorliegens eines Schnelltests oder Selbsttests zulässi-

gen Angebotes mitzuführen. Ist ein tagesaktueller Test erforderlich, darf die Testvornahme 

bei der Inanspruchnahme des Angebotes höchstens 24 Stunden zurückliegen; bei alle zwei 

Tagen vorgeschriebenen Testungen darf die Testvornahme höchstens 48 Stunden zurücklie-

gen. 

(3) Hat ein Test im Rahmen der Bürgertestung nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung ein 

positives Testergebnis, soll unter Nutzung des Anspruchs gemäß § 4b Satz 1 der Coronavirus-

Testverordnung umgehend ein bestätigender PCR-Test erfolgen.  

 

 

§ 4 

Beschäftigtentestung 

 

(1) Unternehmen der Privatwirtschaft, Körperschaften des Privatrechts und Körperschaften 

und Anstalten des öffentlichen Rechts, die ihren anwesenden Beschäftigten das nach § 5 Ab-

satz 1 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 

22.01.2021 V1), die zuletzt durch Verordnung vom 21. April 2021 (BAnz AT 22.04.2021 V1) 

geändert worden ist, verpflichtende Angebot von kostenlosen Coronaschnelltests mindestens 



 

 

zweimal pro Kalenderwoche machen, können die Testungen selbst mit eigenem fachkundi-

gem oder geschultem Personal durchführen oder bei Teststellen oder Testzentren, die auch 

Bürgertestungen vornehmen, auf ihre Kosten beauftragen. Soweit möglich soll eine Beschei-

nigung über das Testergebnis nach den Regelungen des § 2 Absatz 3 dieser Verordnung erfol-

gen. Dies gilt auch für das Angebot von Selbsttests unter Aufsicht einer fachkundigen, ge-

schulten oder unterwiesenen Person. 

 

Kapitel 3 

Testungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstatio-

nären Einrichtungen der Pflege, ambulanten Pflegediensten, besonderen Wohnformen 

der Eingliederungshilfe und ähnlichen Einrichtungen 

 

§ 5 

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

 

Die in Kapitel 3 dieser Verordnung angeordneten Maßnahmen gelten für die Testung auf 

SARS-CoV-2 in folgenden Einrichtungen und Unternehmen (nachfolgend Einrichtungen) im 

Sinne von § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 der Verordnung zum Anspruch auf Testungen in Be-

zug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 des Bundesministeri-

ums für Gesundheit (Coronavirus-Testverordnung) vom 8. März 2021 (BAnz AT 09.03.2021 

V1): 

1. Einrichtungen zur Pflege und Betreuung: 

a) Stationäre Einrichtungen, die Leistungen der Dauer- und Kurzzeitpflege erbringen, mit 

Ausnahme von Hospizen, 

b) anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im Sinne des § 24 Absatz 3 des Wohn- und 

Teilhabegesetzes, soweit es sich nicht um Einrichtungen der Eingliederungshilfe handelt, 

c) Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, 

d) ambulante Dienste der Pflege, ambulante Dienste der Eingliederungshilfe, soweit diese 

Betreuungsleistungen im ambulant betreuten Wohnen erbringen und Leistungserbringer 

der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, 

e) ambulante Hospizdienste und Leistungserbringer,  

f) Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Bu-

ches Sozialgesetzbuch, 

g) besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kurzzeit-

wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe,  

h) Einrichtungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 

i) Obdachlosenunterkünfte und stationäre Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, ambu-

lante Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, soweit sie Tagesaufenthalte ermöglichen, 

j) tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder vergleichbare Angebote 

sowie alle Bereiche der Werkstätten für behinderte Menschen  

k) Hospize,  

l) Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asyl-

bewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlerinnen und 

Spätaussiedlern, 



 

 

m) Arztpraxen, Zahnarztpraxen, 

n) Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 

o) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersu-

chungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden, 

p) Rettungsdienste. 

2. Einrichtungen der medizinischen Versorgung: 

a) Krankenhäuser, 

b) Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

c) Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-

gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, 

d) Dialyseeinrichtungen, 

e) Tageskliniken, 

f) Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, auch dann, wenn dort keine den Kranken-

häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt. 

 

 

§ 6 

Testkonzept 

 

Einrichtungen, die von den Coronaschnelltests Gebrauch machen, haben für ihre Einrichtung 

ein einrichtungs- und unternehmensbezogenes Testkonzept zu erstellen. In diesem sind insbe-

sondere die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Testdurchführung (Schulung und Arbeits-

planung des Personals), die Beschreibung der Testabläufe und -häufigkeiten sowie Einsatz 

und Sicherstellung des erforderlichen Schutzmaterials zu beschreiben. Das Konzept ist der zu-

ständigen unteren Gesundheitsbehörde vorzulegen. Die Anforderungen der Coronavirus-Test-

verordnung bleiben unberührt. 

 

 

§ 7 

Stationäre Pflegeeinrichtungen 

 

(1) In stationären Einrichtungen nach § 5 Nummer 1 Buchstaben a und b sind Testungen nach 

den folgenden Absätzen vorzunehmen. Für anbieterverantwortete Wohngemeinschaften nach 

§ 24 Absatz 3 des Wohn- und Teilhabegesetzes vom 16. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625), 

das zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 210) geändert worden ist, sind 

die Regelungen entsprechend anzuwenden. 

(2) Pflegepersonal und weitere Beschäftigte der Einrichtung, die zum Aufenthalt von Patien-

tinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern dienende Räume betreten, sind 

mindestens zweimal wöchentlich mindestens mit einem Coronaschnelltest zu testen. Dies gilt 

auch für ehrenamtlich tätige Betreuungskräfte. Ein Coronaschnelltest ist zudem immer dann 

vorzunehmen, wenn bei einem Symptommonitoring unklare Beschwerden wie Husten, Hals-

schmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt 

werden.  



 

 

(3) Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen ein Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infi-

zierten Person in der Einrichtung oder außerhalb der Einrichtung nicht ausgeschlossen werden 

kann, sind bei Feststellung der Kontaktmöglichkeit und ein zweites Mal drei Tage danach 

mittels Coronaschnelltest zu testen.  

(4) Bei Neu- oder Wiederaufnahmen ist eine PCR-Testung der aufzunehmenden Person von 

der Einrichtung durchzuführen oder zu veranlassen. Erfolgt die Neu- oder Wiederaufnahme 

aus einem Krankenhaus, ist die PCR-Testung zuvor dort durchzuführen. Das Testergebnis 

darf zum Zeitpunkt der Neu- oder Wiederaufnahme in die vollstationäre Einrichtung nicht äl-

ter als 48 Stunden sein. Die neu- oder wiederaufgenommene Person ist am sechsten Tag nach 

der Aufnahme durch Coronaschnelltest zu testen. 

(5) Besucherinnen und Besucher dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn eine Bescheini-

gung über ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorliegt. Über 

Ausnahmen für Personen, bei denen ein Coronaschnelltest aus medizinischen oder sozial-ethi-

schen Gründen nicht durchgeführt werden kann, entscheidet die Einrichtungsleitung. Kinder 

bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis ausgenommen. 

(6) Zur Umsetzung der Testanforderung für Besucherinnen und Besucher ist ihnen am Ort der 

Einrichtung ein Coronaschnelltest oder Selbsttest anzubieten. Kann die Einrichtung eine Test-

möglichkeit auch unter Nutzung von Coronaselbsttests in der Einrichtung nicht ständig anbie-

ten, so muss werktäglich mindestens ein Termin angeboten werden. Dabei sind mindestens 

drei Termine montag- bis freitagnachmittags in einem Zeitkorridor von 16 bis 19 Uhr und ein 

Termin am Wochenende anzubieten. Die Termine müssen mindestens die Dauer von zwei 

Stunden haben und sind sowohl durch Aushang an zentraler Stelle der Einrichtung als auch 

im Internet deutlich bekannt zu machen  

 

 

§ 8 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe, 

Gemeinschaftseinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte 

 

(1) In Einrichtungen nach § 5 Nummer 1 Buchstabe g und anbieterverantworteten Wohnge-

meinschaften nach § 24 Absatz 3 des Wohn- und Teilhabegesetzes der Eingliederungshilfe 

sind Testungen entsprechend § 7 vorzunehmen, wenn die zuständige Behörde nach dem 

Wohn- und Teilhabegesetz im Hinblick auf die Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Be-

wohner eine Vergleichbarkeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einer vollstationären 

Pflegeeinrichtung festgestellt hat. 

(2) In Einrichtungen nach § 5 Nummer 1 Buchstaben h, i, j und l, sowie Einrichtungen nach 

§ 5 Nummer 1 Buchstabe g, die nicht unter Absatz 1 fallen, sind deren Beschäftigte und Nut-

zerinnen und Nutzer mindestens einmal pro Woche mit einem Coronaschnelltest zu testen. 

Für Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen gilt dies nur, soweit nicht bereits 

eine Testung dieser Person in einer anderen Einrichtung erfolgt ist. Sofern in Einrichtungen 

nach § 5 Nummer 1 Buchstabe g, die nicht unter Absatz 1 fallen, allen Bewohnerinnen und 

Bewohnern ein Angebot zur Coronaimpfung (Erst- und Zweitimpfung) gemacht wurde und 



 

 

seit dem Termin der Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sind, steht den Bewohne-

rinnen und Bewohnern eine Inanspruchnahme des Angebotes wöchentlicher Coronaschnell-

tests frei. 

(3) Bei Neu- und Wiederaufnahmen in Einrichtungen nach Absatz 2, die aus einem Kranken-

haus erfolgen, haben die Krankenhäuser zu gewährleisten, dass zum Zeitpunkt der Entlassung 

keine Infizierung mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt. Die Krankenhäuser haben dazu eine 

Testung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) durchzu-

führen. Liegt nach PCR-Befund eine SARS-CoV-2-Infektion vor, kann keine Entlassung in 

eine Einrichtung erfolgen und das Krankenhaus hat die Versorgung der infizierten Person 

weiterhin sicherzustellen. Andernfalls ist der aufnehmenden Einrichtung das negative Tester-

gebnis zum Zeitpunkt des Übergangs schriftlich zu bestätigen. Dies gilt nicht bei Personen, 

bei denen eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dass die festgestellte Infektion am Tag der 

Aufnahme nicht mehr ansteckend ist. 

(4) Bei Neuaufnahmen in Einrichtungen nach Absatz 2, die nicht aus einem Krankenhaus er-

folgen, ist eine PCR-Testung entsprechend der Coronavirus-Testverordnung vorzunehmen. 

Das Testergebnis darf zum Zeitpunkt der Neuaufnahme nicht älter als 48 Stunden sein. Das 

negative Testergebnis ist der aufnehmenden Einrichtung vor der Aufnahme vorzulegen. Sollte 

bei Wohnungslosigkeit kein Verbleib in der eigenen Häuslichkeit bis zum Vorliegen des Test-

ergebnisses möglich sein, ist zumindest die Testung vor der Aufnahme vorzunehmen.  

(5) Bei Wiederaufnahmen, die nicht aus einem Krankenhaus erfolgen, ist durch die Einrich-

tung ein Coronaschnelltest gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 der Coronavirus-Testverordnung 

durchzuführen. Halten die Einrichtungsleitungen in begründeten Ausnahmefällen aufgrund 

von außergewöhnlichen Infektionsrisiken oder einer besonderen Vulnerabilität der im Wohn-

angebot lebenden Personen weitergehende Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang 

mit Wiederaufnahmen für erforderlich, sind diese gegenüber der WTG-Behörde rechtzeitig 

anzuzeigen und von dieser zu genehmigen.  

(6) Bei Nutzerinnen und Nutzern sowie Beschäftigen der Werkstätten für behinderte Men-

schen ist bei Rückkehr in die Werkstätten nach urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesen-

heit oder Abwesenheit aufgrund einer zwischenzeitlichen Beschäftigung in den eigenen 

Wohnräumlichkeiten durch die Einrichtung ein Coronaschnelltest gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 

der Coronavirus-Testverordnung durchzuführen. 

(7) Besucherinnen und Besuchern von Einrichtungen nach Absatz 2 ist ein PoC-Test anzubie-

ten. Sie dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, das 

nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wird eine angebotene Testung abgelehnt, ist der Zutritt zu 

verweigern, sofern keine medizinischen Gründe glaubhaft gemacht werden können, die der 

Durchführung dieser Testung entgegenstehen. Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem 

Testerfordernis ausgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 9 

Ambulante Dienste, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen und Betreuungsgruppen 

 

(1) Pflegepersonal und weitere Beschäftigte von Einrichtungen nach § 5 Nummer 1 Buchsta-

ben c und d, die Kontakte zu Pflegebedürftigen, Nutzerinnen, Nutzern oder Patientinnen, Pati-

enten haben, sind mindestens an jedem dritten Tag mit mindestens einem Coronaschnelltest 

zu testen.  

(2) Personal und weitere Beschäftigte von ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach 

§ 5 Nummer 1 Buchstabe d, die Kontakte zu Nutzerinnen und Nutzern, Patientinnen, Patien-

ten oder Pflegebedürftigen haben, sind abweichend von Absatz 1 mindestens einmal pro Wo-

che mit einem Coronaschnelltest zu testen. 

(3) In Betreuungsgruppen nach § 5 Nummer 1 Buchstabe f, die als Angebote zur Unterstüt-

zung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch aner-

kannt wurden, sind die leistungserbringenden Personen, die die zum Aufenthalt der Nutzerin-

nen und Nutzern dienenden Räume betreten, mindestens einmal pro Woche mit einem 

Coronaschnelltest zu testen. 

(4) Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreuung durch ein Un-

ternehmen gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 Coronavirus-Testverordnung ist ein PCR-

Test durchzuführen oder zu veranlassen. Der Test darf bei Aufnahme nicht älter als 48 Stun-

den sein. 

 

 

§ 10 

Einrichtungen der medizinischen Betreuung und der Versorgung am Lebensende 

 

(1) Die Einrichtungen nach § 5 Nummer 1 Buchstabe k und § 5 Absatz 1 Nummer 2 entschei-

den über die Nutzung der in § 1 Absatz 1 aufgeführten Testverfahren unter Beachtung der 

Coronavirus-Testverordnung in eigener Verantwortung. Die Testungen gehören zu den erfor-

derlichen Maßnahmen nach § 5 Absatz 1 Satz 1 der Coronaschutzverordnung NRW, um den 

Eintrag von Coronaviren in die Einrichtung zu erschweren und Patientinnen und Patienten 

und Personal zu schützen. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für die ambulanten Hospizdienste gemäß § 5 Nummer 1 

Buchstabe e. 

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für die Praxen humanmedizinischer Heilberufe gemäß 

§ 5 Nummer 1 Buchstabe m und n, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes ge-

mäß § 5 Nummer 1 Buchstabe o und die Rettungsdienste gemäß § 5 Nummer 1 Buchstabe p. 

 

 

§ 11 

Meldepflicht 

 

 (1) Die Einrichtungen und Unternehmen, die in § 5 Nummer 1 Buchstaben a und c, Num-

mer 2 Buchstaben a, c bis f genannt sind, sowie die Einrichtungen und Unternehmen gemäß 

§ 5 Nummer 1 Buchstabe b und g, soweit dort die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 zweiter 



 

 

Halbsatz festgestellt wurden, melden dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 

wöchentlich für die Vorwoche die Anzahl der nach dieser Verordnung durchgeführten 

Coronaschnelltests und positiven Ergebnisse. Hierbei ist nach den Kategorien Behandelte 

bzw. Betreute, Personal und Besucherinnen bzw. Besucher zu differenzieren. Die Meldung 

erfolgt je Einrichtungsart und je Standort elektronisch über das Coronaschnelltest Meldeportal 

des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen. 

(2) Positiv getestete Personen sind unter der Angabe von Name und Adresse von der Einrich-

tung beziehungsweise dem Unternehmen dem jeweils für den Wohnsitz der Person zuständi-

gen Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.  

(3) Die getesteten Personen haben die für die Meldung erforderlichen personenbezogenen Da-

ten gegenüber der Einrichtung oder dem Unternehmen bekannt zu geben.  

(4) Nach erfolgter Meldung sind die personenbezogenen Daten unverzüglich durch die Ein-

richtung oder das Unternehmen zu vernichten, sofern nicht andere Vorschriften eine weitere 

Aufbewahrung erfordern. 

 

 

Kapitel 4 

Regelung von Absonderungen nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes 

 

§ 12 

Begriffsbestimmung und Inhalte der Quarantäne 

 

(1) Der Begriff der Quarantäne im Sinne der nachfolgenden Regelungen entspricht der Ab-

sonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 

zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert 

worden ist.  

(2) Personen, die sich nach den §§ 14 bis 16 dieser Verordnung in Quarantäne begeben müs-

sen oder für die durch die zuständige Behörde Quarantäne angeordnet worden ist, haben sich 

in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere die Absonderung ermöglichende Unterkunft zu 

begeben und sich dort abzusondern. Absondern bedeutet, dass die betroffenen Personen den 

Kontakt mit Personen außerhalb der Häuslichkeit vollständig vermeiden sollen. Sie dürfen 

insbesondere keinen Besuch empfangen. Darüber hinaus sollen sie den Kontakt mit Personen 

innerhalb der eigenen Häuslichkeit, die nicht selbst in Quarantäne sind und auf deren Unter-

stützung sie angewiesen sind, auf ein Mindestmaß beschränken. Bei unverzichtbaren Kontak-

ten ist mindestens eine medizinische Maske im Sinne des § 3 Absatz 1 der Coronaschutzver-

ordnung vom 5. März 2021 (GV. NRW. S. 216) in der jeweils geltenden Fassung zu tragen, 

sofern nicht ausnahmsweise eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Maske (zum 

Beispiel aus gesundheitlichen Gründen) nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 3 der 

Coronaschutzverordnung vorliegt. Wenn sich an die Häuslichkeit oder Unterkunft ein Balkon, 

eine Terrasse oder ein Garten anschließt, dürfen sich die betroffenen Personen auch in diesem 

Bereich aufhalten, wenn der Bereich ausschließlich von ihnen oder mit ihnen zusammenle-

benden Personen genutzt wird (erlaubter Außenbereich). Im Übrigen wird auf die Verhaltens-

regeln im Hinweisblatt des Robert Koch-Instituts „Häusliche Isolierung bei bestätigter Covid 



 

 

19-Infektion“ (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quaranta-

ene/haeusl-Isolierung.html) verwiesen, die auch bei einer Quarantäne nach den folgenden 

Vorschriften beachtet werden sollen. 

(3) Soweit eine Person, für die nach den nachfolgenden Regelungen eine Quarantäne angeord-

net ist, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, hat die Person, der die 

Personensorge zukommt, für die Erfüllung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung zu 

sorgen. Die gleiche Verpflichtung trifft die gesetzliche Betreuerin oder den gesetzlichen Be-

treuer der quarantänepflichtigen Personen, soweit dies zum Aufgabenkreis der gesetzlichen 

Betreuung gehört.  

(4) Personen, die sich nach den nachfolgenden §§ 14 bis 16 in Quarantäne zu begeben haben, 

unterliegen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.  

(5) Für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Ein-

gliederungshilfe erfolgt die Quarantäne in Form der isolierten Versorgung. 

 

 

§ 13 

Umgang mit positivem Coronaselbsttest 

 

Personen, die ein positives Testergebnis eines Coronaselbsttests erhalten haben, sind ver-

pflichtet, sich in einem Testzentrum oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt unverzüglich 

einem PCR-Test (Kontrolltest) zu unterziehen. Sie haben dabei vorab die Teststelle von dem 

positiven Selbsttest zu unterrichten. Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses des Kontroll-

tests müssen sich die Personen mit positivem Selbsttestergebnis bestmöglich absondern, un-

mittelbare Kontakte zu anderen Personen, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden 

und die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten. 

 

 

§ 14 

Quarantäne bis zum Vorliegen einer molekularbiologischen Testung (PCR-Test) 

 

(1) Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen oder einem positiven Coronaschnelltest 

oder Coronaselbsttest einem PCR-Test unterzogen haben, sind verpflichtet, sich bis zum Vor-

liegen des Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Dies gilt auch für einen PCR-Test, der 

nach einer Einreise aus einem Risikogebiet durchgeführt wurde, um die Testpflicht nach § 2 

der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Be-

zug auf Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten vom 15. Januar 2021 (GV. NRW. S. 22), 

die zuletzt durch Verordnung vom 26. März 2021 (GV. NRW. S. 316) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung, zu erfüllen. 

(2) Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, ist die Quarantäne unmittelbar nach § 15 dieser 

Verordnung fortzusetzen. Ist das Ergebnis negativ, kann die Quarantäne beendet werden, es 

sei denn, die getestete Person hat den Test während einer bereits bestehenden behördlich an-

geordneten oder nach den folgenden §§ 16 und 17 geltenden Quarantäne vornehmen lassen. 

In diesen Fällen richtet sich das Ende der Quarantäne nach der behördlichen Verordnung oder 



 

 

den Regelungen in den §§ 16 und 17.  

 

 

§ 15 

Quarantäne aufgrund eines positiven Testergebnisses, Informationspflichten 

 

(1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit einem PCR-Test nachgewiesen 

ist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg 

in Quarantäne zu begeben. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Personen, die ein positives Testergebnis eines Coronaschnelltests 

erhalten haben, bis zum Zeitpunkt des Vorliegens eines PCR-Testergebnisses. Ist das Ergeb-

nis des PCR-Tests positiv, gilt die Regelung des Absatzes 1. Ist das Ergebnis des PCR-Tests 

negativ, ist die Quarantäne beendet.  

(3) Soweit die örtlichen Ordnungs- oder Gesundheitsbehörden individuelle Anordnungen zur 

Quarantäne treffen, gehen diese den Regelungen dieser Verordnung vor. Dies gilt insbeson-

dere bei Verdacht auf oder nachgewiesener Infektion mit einer besorgniserregenden SARS-

CoV-2-Variante.  

(4) Die Quarantäne endet, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen beziehungsweise wäh-

rend der Quarantäne auftreten, frühestens nach 14 Tagen ab der Vornahme des ersten Erreger-

nachweises. Zusätzlich muss zur Aufhebung der Quarantäne am letzten Tag der Quarantäne 

ein negativer Coronaschnelltest bzw. bei schweren Verläufen ein negativer PCR-Test vorlie-

gen. Das Testergebnis ist dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Bei Vorliegen von Krankheits-

symptomen verlängert sich die Quarantäne bis die Symptome über einen ununterbrochenen 

Zeitraum von 48 Stunden nicht mehr vorliegen. Absatz 3 gilt entsprechend. Das zuständige 

Gesundheitsamt ist in diesem Fall über das Vorliegen der Krankheitssymptome, das zur Ver-

längerung der Quarantäne führt, sowie deren Ende zu informieren.  

(5) Positiv getestete Personen sind gehalten, unverzüglich alle Personen zu unterrichten, zu 

denen in den letzten vier Tagen vor der Durchführung des Tests oder seit Durchführung des 

Tests ein enger persönlicher Kontakt bestand. Dies sind diejenigen Personen, mit denen für 

einen Zeitraum von mehr als 10 Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern 

ein Kontakt ohne das beiderseitige Tragen einer Maske bestand oder Personen, mit denen ein 

schlecht oder nicht belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt wurde. Das Gesundheitsamt 

entscheidet über das weitere Vorgehen.     

 

 

§ 16 

Quarantäne für Haushaltsangehörige 

 

(1) Personen, die mit einer positiv getesteten Person nach § 15 Absatz 1 oder § 15 Absatz 2 in 

einer häuslichen Gemeinschaft leben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Bekanntwer-

den des positiven Testergebnisses des Haushaltsmitglieds ebenfalls in Quarantäne zu begeben. 

Die örtliche Ordnungsbehörde kann im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständigen Ge-

sundheitsamt Ausnahmen zulassen (zum Beispiel bei vollständiger Absonderung innerhalb 



 

 

der häuslichen Gemeinschaft, Abwesenheit der übrigen Haushaltsangehörigen, bereits durch-

gemachter SARS CoV-2-Infektion). 

(1a) Von der Quarantänepflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind gemäß § 10 Absatz 1 

der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 

08.05.2021 V1) Personen, die über eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder 

Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 bis 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) verfügen. Treten inner-

halb von 14 Tagen ab Vorliegen der Voraussetzungen, die bei Nichtgeimpften zur Anordnung 

einer Quarantäne führen würden, Krankheitssymptome auf, so muss sich die Person unver-

züglich in Quarantäne begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen. Patientinnen und Pati-

enten in medizinischen Einrichtungen müssen sich während des Aufenthalts in der Einrich-

tung, längstens aber für 14 Tage ab Vorliegen der Voraussetzungen, die bei Nichtgeimpften 

zur Anordnung einer Quarantäne führen würden, bestmöglich von den anderen Patientinnen 

und Patienten fernhalten und zu diesen Personen unmittelbare Kontakte, die nicht zwingend 

erforderlich sind, vermeiden und die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhal-

ten, soweit dem nicht eine medizinische oder ethische Ausnahmesituation entgegensteht.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen dürfen die Quarantäne für die Durchführung eines 

Tests auf Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus sowie die dazu erforderliche unmit-

telbare Hin- und Rückfahrt unterbrechen. Ihre Quarantäne endet aber nicht mit dem Vorliegen 

des eigenen Testergebnisses, sondern nur nach Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2a) Die Regelungen des Absatzes 1a Satz 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte in Gesund-

heitsberufen. Sie dürfen nur bei Symptomfreiheit während des Vorliegens der Voraussetzun-

gen, die bei Nichtgeimpften zur Anordnung einer Quarantäne führen würden, ihrer Berufstä-

tigkeit nachgehen. Der Arbeitgeber hat den Einsatz durch regelmäßige Testungen zusätzlich 

abzusichern. 

(3) Die Quarantäne nach Absatz 1 endet, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen bezie-

hungsweise während der Quarantäne auftreten, nach 14 Tagen gerechnet ab der Testung des 

positiv getesteten Haushaltsmitglieds (Primärfall).  
(4) Die Quarantäne nach Absatz 1 endet außerdem, wenn das positive Testergebnis des Pri-

märfalls nach § 15 Absatz 1a Satz 3 auf einem Coronaschnelltest beruht und der nach dem po-

sitiven Coronaschnelltest vorgenommene PCR-Test ein negatives Ergebnis aufweist. 

(5) Die in Absatz 1 und Absatz 1a genannten Personen haben das zuständige Gesundheitsamt 

über den Beginn der Quarantäne beziehungsweise über eine Immunisierung durch Impfung 

oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 bis 5 der COVID-19-Schutzmaßnah-

men-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) zu informieren. 

Darüber hinaus ist das Gesundheitsamt unverzüglich telefonisch bei Krankheitszeichen, die 

auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, zu kontaktieren. 

(6) Soweit die örtlichen Ordnungs- oder Gesundheitsbehörden individuelle Anordnungen zur 

Quarantäne treffen, gehen diese auch für Haushaltsangehörige den Regelungen dieser Verord-

nung vor. Insbesondere können die örtlichen Ordnungs- und Gesundheitsbehörden einen vor-

sorglichen PCR- oder Coronaschnelltest zu Beginn und vor Beendigung der Quarantäne an-

ordnen. Das Testergebnis ist dem Gesundheitsamt mitzuteilen. 

 

 



 

 

 

§ 17 

Quarantäne für andere Kontaktpersonen 

 

(1) Über die Quarantäne von Kontaktpersonen, die keine Haushaltsangehörigen im Sinne von 

§ 16 sind, entscheidet die örtliche Ordnungsbehörde in Abstimmung mit dem zuständigen Ge-

sundheitsamt.  

(2) Die Dauer der Quarantäne ergibt sich aus der Anordnung dieser Behörde. Sie soll in der 

Regel nach 14 Tagen enden, gerechnet ab dem letzten Tag des Kontaktes zur positiv geteste-

ten Person (Primärfall).  

(2a) § 16 Absatz 1a gilt entsprechend.  

(3) Soweit die örtlichen Ordnungs- oder Gesundheitsbehörden individuelle Anordnungen zur 

Quarantäne treffen, gehen diese den Regelungen dieser Verordnung vor. Die örtlichen Ord-

nungs- und Gesundheitsbehörden können einen vorsorglichen PCR- oder Coronaschnelltest 

zu Beginn und vor Beendigung der Quarantäne anordnen. Das Testergebnis ist dem Gesund-

heitsamt mitzuteilen.  

(4) Kontaktpersonen in Quarantäne haben das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich tele-

fonisch zu kontaktieren, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen, die auf eine SARS-CoV-

2-Infektion hindeuten. 

 

 

§ 18 

Abweichende Anordnungen der zuständigen Behörden 

 

(1) Kommt es in Einzelfällen zu besonderen Situationen, die nicht durch die getroffenen Re-

gelungen der §§ 15, 16 und 17 erfasst werden, treffen die zuständigen örtlichen Ordnungsbe-

hörden individuelle Anordnungen zur Quarantäne. Individuelle Anordnungen zur Quarantäne 

durch örtliche Behörden gehen den Regelungen dieser Verordnung vor. Dies gilt nur dann 

nicht, wenn ein Verlassen der Wohnung zum Schutz von Leib und Leben zwingend erforder-

lich ist (zum Beispiel Hausbrand, akuter medizinischer Notfall oder eine wesentliche Ver-

schlechterung der Corona-Symptomatik). Sollte darüber hinaus das Aufsuchen einer Ärztin 

oder eines Arztes notwendig sein, ist das zuständige Gesundheitsamt vorab darüber zu infor-

mieren.  

(2) Im Einzelfall kann die örtlich zuständige Ordnungsbehörde in Abstimmung mit dem zu-

ständigen Gesundheitsamt bei Vorliegen wichtiger Gründe Ausnahmen zur Ausübung der be-

ruflichen Tätigkeit zulassen, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen und ein betriebliches 

Konzept mit präventiven Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz besteht. Hierzu ge-

hören beispielsweise Festlegungen, welche Schutzmaßnahmen an welchem Arbeitsplatz vor-

zunehmen sind (zum Beispiel Abstandsregelungen, Vereinzelung, Zuordnung fester Teams, 

um wechselnde Kontakte zu vermeiden und so weiter). Voraussetzung für die Zulassung der 

Ausnahme ist, dass glaubhaft gemacht wird, dass alle anderen Maßnahmen zur Sicherstellung 

einer unverzichtbaren Personalbesetzung ausgeschöpft sind und es sich um essentielles oder 

hoch spezialisiertes Personal handelt, welches nicht durch Umsetzung oder kurzfristiges An-



 

 

lernen von Personal aus anderen Bereichen ersetzt werden kann (zum Beispiel Technikerin-

nen und Techniker in der Energie- und Wasserversorgung, Fluglotsinnen und Fluglotsen, IT-

Ingenieurinnen und -Ingenieure, veterinärmedizinisches, pharmazeutisches und Laborperso-

nal). Die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sind zu beachten. 

(3) Die örtliche Ordnungsbehörde kann im Einzelfall in Abstimmung mit dem zuständigen 

Gesundheitsamt weitere Ausnahmen zulassen. Eine Ausnahme kommt insbesondere dann in 

Betracht, wenn eine vollständige Absonderung innerhalb der häuslichen Gemeinschaft (zum 

Beispiel Abwesenheit der übrigen Haushaltsangehörigen), eine bereits durchgemachte SARS-

CoV-2-Infektion oder ein Nachweis des vollständigen COVID-19 Impfschutzes gemäß RKI 

Definition gegeben ist. 

 

Kapitel 5 

Verfügungen der örtlichen Behörden, Ordnungswidrigkeiten,  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

 

§ 19 

Verfügungen der örtlichen Behörden 

 

Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-

meinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 in 

Verbindung mit § 30 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor. Unbeschadet 

davon bleiben die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 in Ver-

bindung mit § 30 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden befugt, im Einzelfall 

auch über diese Verordnung hinausgehende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Ausnahmen von 

Geboten und Verboten dieser Verordnung können die nach dem Landesrecht für Schutzmaß-

nahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden nur in den 

ausdrücklich in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen erteilen. 

 

 

§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einen Testnachweis nach § 2 erstellt, ohne dass dem ein personenbezogener Test zugrunde 

liegt, der den Regelungen dieser Verordnung entspricht, 

2. als Arbeitgeber Testnachweise nach § 2 oder über den 16. April 2021 hinaus andere Test-

nachweise erstellt, ohne dies nach § 2 Absatz 3 angemeldet zu haben, 

3. sich entgegen § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1, § 15 Absatz 1a oder § 16 Absatz 1 nicht in der 

vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in Quarantäne begibt,  

4. entgegen § 14 Absatz 2 oder § 15 Absatz 1 oder § 16 Absatz 1 jeweils in Verbindung mit 

§ 13 Absatz 2 Besuch empfängt.   

 

 



 

 

§ 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 7. Juni 2021 

außer Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Corona-Test-und-Quarantäne-

Verordnung vom 11. März 2021 (GV. NRW. S. 262a, ber. S. 306) außer Kraft. 

 

Düsseldorf, den 8. April 2021 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 
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Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen 

zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Vom 9. Mai 2021 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Coronaschutzverordnung 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 28b Absatz 5, § 73 

Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 

(BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 

18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des 

Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 28b Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 

des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) eingefügt, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des 

Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch 

Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Num-

mer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geän-

dert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 

8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes 

vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 25. 

März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales: 

 

Die Coronaschutzverordnung vom 23. April 2021 (GV. NRW. S. 416b), die durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 30. April 2021 (GV. NRW. S. 424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 4 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 

„(5) Unter den Voraussetzungen von § 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 5, § 3 und § 7 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) steht eine 

nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung dem Nachweis eines negativen Test-

ergebnisses nach Absatz 4 gleich.“ 

 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden am Ende der Nummer 8 der Punkt durch ein Komma ersetzt und die 

folgenden Nummern 9 bis 11 angefügt: 

 

„9. Einzelberatungen in den mit Mitteln des Landes und der Europäischen Union geförderten Pro-

grammen „Berufseinstiegsbegleitung“, „Matchingberatung“ und Coaching im Rahmen des Pro-

gramms „Kurs auf Ausbildung“, die als Einzelbildungsmaßnahmen im Rahmen des Übergangs in 

den Beruf in den Räumlichkeiten des Bildungsträgers oder in den Schulen durchgeführt werden, 

um die betreffenden Schülerinnen und Schüler oder Ausbildungssuchenden mit Schwierigkeiten 

beim Einstieg in eine Berufsausbildung individuell zu unterstützen, 



10. das öffentlich geförderte Standardelement „Potenzialanalyse“ als grundlegender Bestandteil der 

Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und 

11. die Umsetzung des Standardelementes „KAoA kompakt“ mit seinen trägergestützten Elementen 

in Bildungsgängen der Berufskollegs, insbesondere die Internationalen Förderklassen für die 

Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, die noch keine Erstbe-

rufsorientierung erhalten haben.“ 

 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „ist“ durch die Wörter „sowie die Abnahme von theoretischen 

und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen und Fluglizenzprüfungen sind“ ersetzt. 

  

3. § 14 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„In Bezug auf die Anzahl gleichzeitig anwesender Kundinnen und Kunden gilt § 11 Absatz 1 Satz 1 

entsprechend.“ 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Coronabetreuungsverordnung 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 28b Absatz 5, 

§ 33, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 

S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. No-

vember 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des 

Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 3 durch Artikel 1 

Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 28b Absatz 5 durch Arti-

kel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) eingefügt, § 32 durch Artikel 1 

Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, § 33 durch Artikel 1 

Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Num-

mer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und 

§ 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 2021 

(BGBl. I S. 802) geändert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-

menverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 13 des Infektionsschutz- 

und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des 

Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 

§ 1 der Coronabetreuungsverordnung vom 23. April 2021 (GV. NRW. S. 439b), die durch Artikel 2 

der Verordnung vom 30. April 2021 (GV. NRW. S. 424) geändert worden ist, wird wie folgt geän-

dert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „in Grundschulen und Förderschulen“ gestri-

chen. 

 

b) Absatz 2b Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Für alle in Präsenz tätigen Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges 



an der Schule tätiges Personal), die nicht über eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung 

oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 bis 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) verfügen, werden wöchentlich 

zwei Coronaselbsttests im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 3 der Corona-Test-und-Quarantäneverord-

nung vom 8. April 2021 oder ersatzweise PCR-Pooltests durchgeführt.“ 

 

c) Absatz 2f wird wie folgt gefasst: 

 

„(2f) Unter den Voraussetzungen von § 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 5, § 3 und § 7 der COVID-

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) steht 

der Nachweis einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung dem Nachweis eines negativen 

Testergebnisses gleich.“ 

 

d) Absatz 13 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Weiterbildungskollegs“ die Wörter „einschließlich der 

Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, des beruflichen Gymnasiums und der Bildungs-

gänge des Weiterbildungskollegs“ angehängt. 

 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„2. schriftliche Arbeiten, Klassenarbeiten, Klausuren, Kursarbeiten im Sinne der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes, soweit sie aufgrund der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung oder zur Feststellung des Leistungsstands der Schülerinnen und Schüler erforderlich 

sind,“. 

 

2. In § 2 Absatz 9 werden die Angabe „§ 33 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 33 Nummer 1“ ersetzt 

und nach der Angabe „Absatz 2 Satz 1 und 2“ die Wörter „des Infektionsschutzgesetzes“ eingefügt. 

 

 

Artikel 3 

Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

in Bezug auf Ein- und Rückreisende aus Risikogebieten 

(Coronaeinreiseverordnung Nordrhein-Westfalen – CoronaEinrVO NRW) 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 3 

bis 6, § 29, § 30, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 

(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 

18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 

des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 3 durch Artikel 1 

Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 29 zuletzt durch Arti-

kel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt durch Artikel 1 

Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des 

Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch 

Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Num-

mer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) geän-

dert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 



8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes 

vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 25. 

März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales: 

 

§ 1 

Absonderung und Beobachtung für Ein- und Rückreisende 

aus Virusvarianten-Gebieten, Nachweisvorlage 

 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen 

und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Virusvari-

anten-Gebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem 

Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Un-

terkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von vierzehn Tagen gerechnet ab dem Tag ihrer 

Ausreise aus diesem Gebiet ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in 

ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Perso-

nen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem 

Hausstand angehören. Die Pflicht zur Absonderung nach Satz 1 endet im Fall der Ausreise aus dem 

Land Nordrhein-Westfalen. 

(2) Virusvarianten-Gebiet im Sinne von Absatz 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bun-

desrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik 

Deutschland ein besonders hohes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 fest-

gestellt wurde, weil in diesem Risikogebiet bestimmte Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 

verbreitet aufgetreten sind. Die Einstufung als Virusvarianten-Gebiet erfolgt mit Ablauf des ersten 

Tages nach Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html, nach-

dem das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des 

Innern, für Bau und Heimat darüber entschieden haben. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen der Be-

obachtung durch die zuständige untere Gesundheitsbehörde. 

(4) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, die zuständige untere Gesundheits-

behörde unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb 

des Zeitraums der Absonderung bei ihnen auftreten. 

(5) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen haben den gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 

Absatz 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1), die 

durch Verordnung vom 26. März 2021 (BAnz AT 26.03.2021 V1) geändert worden ist, bei Einreise 

mitzuführenden negativen Test-Nachweis der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde unverzüg-

lich und unaufgefordert vorzulegen.    

 

 

§ 2 

Verkürzung der Absonderungsdauer 

für Ein- und Rückreisende aus einem Virusvarianten-Gebiet 

 

Eine Verkürzung der Absonderungsdauer nach § 1 Absatz 1 Satz 1 – insbesondere durch negative 

Testungen – findet nicht statt. 

 



 

§ 3  

Ausnahmen von der Absonderungspflicht 

für Ein- und Rückreisende aus Virusvarianten-Gebieten 

 

(1) Von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur 

Durchreise in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen. Sie haben das Gebiet des Landes Nord-

rhein-Westfalen auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen; sofern sie 

dabei mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, haben sie durchgängig eine medizinische Maske ge-

mäß § 3 Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen, ansonsten bei jedem Verlassen ih-

res Transportmittels. Diese Personen sind ebenfalls von der Pflicht nach § 1 Absatz 5 befreit, den 

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. Ja-

nuar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1) bei Einreise mitzuführenden negativen Test-Nachweis dem 

örtlich zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen.  

(2) Personen,  

1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, oder 

2. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens dringend erforderlich und un-

abdingbar ist und dies durch den Dienstherrn, Arbeitgeber und Auftraggeber bescheinigt wird,  

sind bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygie-

nekonzepte von der Absonderungspflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst.  

(2a) Für den Fall der Einstufung von Belgien, Luxemburg, der Niederlande oder eines Gebietes die-

ser Staaten als Virus-Variantengebiet (Nachbar-Virusvariantengebiet) sind von der Absonderungs-

pflicht nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst Personen, die 

1. in Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer 

Berufsausübung, ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder Aus-

bildungsstätte in ein Nachbar-Virusvariantengebiet begeben und regelmäßig, mindestens einmal 

wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler) oder 

2. in einem Nachbar-Virusvariantengebiet ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig zum 

Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung nach Nordrhein-Westfalen 

begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren 

(Grenzgänger), 

wenn die Dienstherrn, Arbeitgeber und Unternehmen sowie Berufsausübungs-, Studien- und Aus-

bildungsstätten bescheinigen, dass sie über entsprechende Infektionsschutz- und Hygienekonzepte 

verfügen und die Anwesenheit des Grenzpendlers oder Grenzgängers für die Aufrechterhaltung be-

trieblicher Abläufe oder die Fortsetzung des Studiums oder der Ausbildung dringend erforderlich 

und unabdingbar ist. 

(3) Die zuständige örtliche Gesundheitsbehörde kann bei Vorlage des negativen Test-Nachweises 

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 13. 

Januar 2021 (BAnz AT 13.01.2021 V1) im Einzelfall Ausnahmen von der Absonderungspflicht zu-

lassen, wenn dies aus dringenden Gründen erforderlich ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nur, sofern die dort genannten Personen keine typischen Symptome 

einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust aufweisen. Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Personen haben zur 

Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn bei ihnen binnen 

zehn Tagen nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 

wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten. 

  



 

§ 4 

Einreisende aus anderen Risikogebieten 

 

(1) Alle Personen, die nach Nordrhein-Westfalen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 

in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet, das kein Virus-Variantengebiet nach 

§ 1 Absatz 2 ist, aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich entsprechend § 1 Absatz 1 abzusondern, 

wobei die Dauer der Absonderung zehn Tage beträgt. Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht für Per-

sonen, die sich höchstens 48 Stunden vor der Einreise oder unmittelbar nach der Einreise einer Tes-

tung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen oder unterzogen haben 

(Einreisetestung). Soweit eine Testmöglichkeit nicht unmittelbar am Ort der Einreise verfügbar ist, 

kann der Test innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise nachgeholt werden. Bis zur Vornahme 

des Testes ist der Kontakt mit anderen Personen außerhalb des eigenen Hausstandes soweit wie 

möglich zu unterlassen.  

(2) Unterbleibt die Einreisetestung wird die einzuhaltende Absonderung durch das negative Ergeb-

nis eines später vorgenommenen Tests beendet (Freitestung), der jederzeit nach der Einreise erfol-

gen kann.  

(3) Risikogebiet im Sinne von Absatz 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein 

erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als 

Risikogebiet erfolgt mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung durch das Robert Koch-

Institut im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-

virus/Risikogebiete_neu.html, nachdem das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige 

Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat darüber entschieden haben. 

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Kinder unter 6 Jahren. 

(5) Von Absatz 1 nicht erfasst sind gemäß § 10 Absatz 1 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-

nahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) Personen, die über eine nachge-

wiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 bis 

5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 

08.05.2021 V1) verfügen. 

(5a) Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur Durchreise in das Land Nordrhein-West-

falen einreisen; diese haben das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen auf dem schnellsten Weg 

zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen.  

(6) Von Absatz 1 nicht erfasst sind  

1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Belgien, Luxemburg und den Niederlanden 

weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet nach Absatz 2 aufgehalten haben oder für bis zu 24 

Stunden in das Bundesgebiet einreisen,  

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden  

a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades, des nicht dem 

gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorge-

rechts oder eines Umgangsrechts, 

b) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter auf der 

Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, oder  

c) Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, des Europäischen Parlamentes, 

des Deutschen Bundestages, des Bundesrates und der Volksvertretungen der Länder sowie 

Mitglieder hochrangiger Regierungsdelegationen, oder 

3. Besatzungen von Binnenschiffen, sofern grundsätzliche Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung, 

insbesondere ein Verzicht auf nicht zwingend erforderliche Landgänge, ergriffen werden, 



4. Personen, die 

a) in Nordrhein-Westfalen ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer 

Berufsausübung, ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 

Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet nach Absatz 2 begeben und regelmäßig, mindestens 

einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzpendler) oder 

b) in einem Risikogebiet nach Absatz 2 ihren Wohnsitz haben und sich zwingend notwendig 

zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer Ausbildung nach Nordrhein-

Westfalen begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-

rückkehren (Grenzgänger). 

Satz 1 Nummer 4 gilt nicht, wenn die Arbeitgeber und Unternehmen sowie Berufsausübungs-, Stu-

dien- und Ausbildungsstätten nicht über entsprechende Infektionsschutz- und Hygienekonzepte ver-

fügen.   

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine typischen Symp-

tome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Ver-

lust des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen. Die von Absatz 6 erfassten Personen haben zur 

Durchführung eines Tests einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns auftreten. 

(8) Zur Sicherstellung der Einreisetestung im Zusammenhang mit Flugreisen haben die Betreiber 

der Flughäfen sicherzustellen, dass die Passagiere von Linien- und Touristikflügen bei der Ankunft 

über die Testpflicht informiert sind und ihnen am Flughafen eine Testmöglichkeit auf eigene Kos-

ten angeboten wird.  

 

 

§ 5 

Testverfahren 

 

Tests im Sinne dieser Verordnung müssen die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die auf der 

Internetseite https://www.rki.de/tests veröffentlicht sind, erfüllen. PCR-Tests müssen von medizi-

nisch-geschultem Personal vorgenommen und von einem anerkannten Labor ausgewertet werden. 

PoC-Schnelltest müssen von einem medizinischen Dienstleister vorgenommen werden, der zur Vor-

nahme eines PoC-Schnelltestes befugt ist und einen Testnachweis zu erteilen hat. 

 

 

§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 1 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzei-

tig in eine dort genannte Wohnung oder Unterkunft begibt oder sich nicht oder nicht rechtzeitig 

absondert,  

2. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt, 

3. entgegen § 1 Absatz 4 die zuständige untere Gesundheitsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig über 

das Auftreten von Krankheitssymptomen informiert, 

4. entgegen § 1 Absatz 5 der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig 

den mitzuführenden Test-Nachweis vorlegt, 



5. entgegen § 2 Absatz 4 oder § 3 Absatz 4 Satz 2 bei Auftreten von Krankheitssymptomen nicht 

einen Arzt oder ein Testzentrum aufsucht, 

6. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 sich nicht oder nicht rechtzeitig ab-

sondert, 

7. entgegen § 4 Absatz 7 Satz 2 bei Auftreten von Krankheitssymptomen nicht einen Arzt oder ein 

Testzentrum aufsucht.  

 

 

§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 7. Juni 2021 au-

ßer Kraft. 

 

 

Artikel 4 

Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer. 1 und 15, Absatz 3 

bis 6, § 29, § 30, § 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzge-

setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Num-

mer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 

durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, 

§ 28a Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) ge-

ändert, § 29 zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 

30 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), § 73 Ab-

satz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I. S. 

1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 29. 

März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnah-

men-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 6 Absatz 2 

Nummer 2 und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 

218b), die durch Artikel 1 Nummer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) 

geändert worden sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen: 

 

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356), die zuletzt 

durch Verordnung vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 430a) geändert worden ist, wird wie folgt geän-

dert: 

 

1. § 16 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 

 

„(1a) Von der Quarantänepflicht nach Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind gemäß § 10 Absatz 1 der 

COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1) Personen, die über eine nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung gemäß § 

1 Absatz 3 und § 2 Nummer 1 bis 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) verfügen. Treten innerhalb von 14 Tagen ab Vorliegen 



der Voraussetzungen, die bei Nichtgeimpften zur Anordnung einer Quarantäne führen würden, 

Krankheitssymptome auf, so muss sich die Person unverzüglich in Quarantäne begeben und eine 

zeitnahe Testung veranlassen. Patientinnen und Patienten in medizinischen Einrichtungen müssen 

sich während des Aufenthalts in der Einrichtung, längstens aber für 14 Tage ab Vorliegen der Vo-

raussetzungen, die bei Nichtgeimpften zur Anordnung einer Quarantäne führen würden, bestmög-

lich von den anderen Patientinnen und Patienten fernhalten und zu diesen Personen unmittelbare 

Kontakte, die nicht zwingend erforderlich sind, vermeiden und die Hygiene- und Infektionsschutz-

maßnahmen strikt einhalten, soweit dem nicht eine medizinische oder ethische Ausnahmesituation 

entgegensteht.“ 

 

b) Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Regelungen des Absatzes 1a Satz 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte in Gesundheitsberu-

fen.“ 

 

c) In Absatz 5 Satz1 werden die Wörter „einen vollständigen Impfschutz gemäß RKI-Definition“ 

durch die Wörter „eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung gemäß § 1 Absatz 3 und § 2 

Nummer 1 bis 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 

(BAnz AT 08.05.2021 V1)“ ersetzt. 

 

2. In § 18 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Für Personal kritischer Infrastrukturen gemäß der 

Anlage zur Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021 (GV. NRW. S. 19b), die zuletzt durch 

Verordnung vom 26. März 2021 (GV. NRW. S. 316) geändert wurde, in der jeweils geltenden Fas-

sung,“ durch die Wörter „Im Einzelfall“ ersetzt. 

 

3. In § 21 Satz 1 wird die Angabe „19. Mai“ durch die Angabe „7. Juni“ ersetzt. 

 

 

Artikel 5 

Verordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur  

Vermeidung weiterer Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

in Großbetrieben der Fleischwirtschaft  

(CoronaFleischwirtschaftVO) 

 

Auf Grund von § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 14 

und 17, Absatz 3 bis 6 und § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 

20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des 

Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 

1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 3 

durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 73 Ab-

satz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 

1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 29. 

März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutzmaßnah-

men-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von § 13 des Infekti-

onsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S.  312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 



 

§ 1  

Anwendungsbereich 

 

Diese Verordnung gilt für Schlacht-, Zerlegungs- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Wildbearbei-

tungsbetriebe sowie sonstige Betriebe, die Lebensmittel aus unverarbeitetem Fleisch herstellen oder 

behandeln und bei denen mehr als 100 Beschäftigte an einem räumlich zusammenhängenden Stand-

ort innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um eigene 

Beschäftigte oder solche von im Betrieb tätigen Werkvertragsnehmern oder um Leiharbeitnehmer 

handelt.  

 

 

§ 2  

Einsatz von Personen in der Produktion 

 

(1) Es dürfen nur Personen in der Produktion eingesetzt werden, die keine Erkältungssymptome 

aufweisen und mindestens zweimal pro Woche auf Kosten des Betriebsinhabers auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch Testverfahren nach § 1 der Corona-Test-und-Quarantäne-

verordnung (PCR-Test oder Coronaschnelltest) getestet werden und dabei ein negatives Testergeb-

nis haben. Bei Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten, von denen weniger als 100 Beschäftigte in 

der Produktion arbeiten, ist ein Test pro Woche ausreichend. Die Testfrequenz kann auf einmal pro 

Woche in den Fällen nach Satz 1 und alle zwei Wochen in den Fällen nach Satz 2 verringert wer-

den, wenn und solange die letzten zwei Testungen ausschließlich negative Testergebnisse erbracht 

haben und Personen, die nach einer Abwesenheit von mehr als fünf Tagen in den Betrieb zurück-

kehren oder erstmals im Betrieb eingesetzt werden, vor dem Einsatz in der Produktion – mit negati-

vem Ergebnis - gesondert getestet werden. Für andere Personen (externe Personen, wie zum Bei-

spiel Handwerker, Beschäftigte aus anderen Bereichen), die sich für mehr als drei Stunden in den 

Produktionsbereichen aufhalten, ist, sofern keine Testung im Vorfeld durchgeführt worden ist und 

keine Erkältungssymptome bestehen, ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltestes, das direkt 

vor dem Zutritt zu Produktionsbereichen festgestellt worden ist, ausreichend; für die Beschäftigten 

staatlicher Kontrollbehörden tragen die Dienstherren Vorsorge für eine regelmäßige Testung. Ab-

weichend davon können bei Arbeiten, die nicht direkt mit der Produktion zusammenhängen und 

länger als drei Stunden dauern (zum Beispiel Notfall-Reparaturen oder Wartungsarbeiten an Anla-

gen), externe Personen mit FFP2-Maske, Mindestabstand und unter ständiger Begleitung einer in-

ternen Aufsichtskraft im Produktionsbereich tätig werden. Andere Personen, die sich weniger als 

drei Stunden im Produktionsbereich aufhalten und nicht negativ getestet sind, haben eine Mund-

Nase-Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. 

(1a) Weitergehende Anforderungen nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Ja-

nuar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt und sind 

neben den Regelungen dieser Verordnung zu beachten. Dies gilt insbesondere für die Regelung, 

dass der Arbeitgeber Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, 

mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen Test in Bezug auf einen direkten Erregernachweis 

des Coronavirus SARS-CoV-2 anzubieten hat. 

(2) Die Testung kann bei Anwendung des PCR-Testverfahrens unter Berücksichtigung wissen-

schaftlicher Standards im sog. „Poolverfahren“ erfolgen. Die Auswertung muss durch ein akkredi-

tiertes Prüflabor erfolgen. Bei der Anwendung von Antigen-Schnelltests ist sicherzustellen, dass die 

Testung durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird. 



(3) Die Nachweise über die Testung sind auf dem Betriebsgelände vorzuhalten und für einen Zeit-

raum von zwei Monaten aufzubewahren. Bei positiven Testergebnissen sind die Regelungen der 

Quarantäneverordnung NRW strikt zu beachten. 

(4) Die Testergebnisse sind mittels des Meldebogens zu dieser Verordnung wöchentlich an das Lan-

desinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes NRW (Lia.nrw), Gesundheitscampus 10, 44801 Bo-

chum per Fax (0211/31011189) oder per Email (testung.evaluation@lia.nrw.de) spätestens jeden 

Montag für die Vorwoche zu melden. Bei der Meldung ist das Formular gemäß der Anlage dieser 

Verordnung zu verwenden. Sonstige gesetzliche Meldepflichten, insbesondere Meldepflichten nach 

dem Infektionsschutzgesetz, bleiben unberührt. 

 

 

§ 3 

Weitere Verpflichtungen 

 

(1) Die Beschäftigten müssen ausdrücklich darüber informiert werden, dass sie mit Erkältungs-

symptomen nicht arbeiten dürfen, sondern mit einem Anspruch auf Lohnfortzahlung der Arbeit 

fernbleiben müssen. Außerdem sind sie regelmäßig über die allgemeinen Hygienemaßnahmen und 

insbesondere über die richtige Verwendung und die maximale Tragedauer der Mund-Nase-Bede-

ckung aufzuklären. Die Information hat in der Muttersprache zu erfolgen. 

(2) Die Namen und Wohn- oder Aufenthaltsadressen sämtlicher auf dem Betriebsgelände anwesen-

den Personen müssen jederzeit und mit aktuellen Stand verfügbar sein und für einen Zeitraum von 

vier Wochen nach dem jeweiligen Erhebungsdatum aufbewahrt werden. Die Daten sind der nach 

dem Infektionsschutz- und Befugnisgesetz zuständigen Behörde jederzeit auf Verlangen zur Kon-

taktpersonennachverfolgung auszuhändigen. 

 

 

§ 4  

Ausnahmen 

 

(1) Die Verpflichtungen nach § 2 gelten nicht für Betriebe nach § 1, in denen die Arbeitsbedingun-

gen und die Arbeitsorganisation auf Basis eines Hygiene- und Infektionsschutzkonzept so gestaltet 

sind, dass die spezifischen Risiken einer Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Fleisch-

wirtschaft wirksam ausgeschlossen werden. Hierzu müssen mindestens folgende Bedingungen er-

füllt sein: 

a) im Betrieb werden nicht mehr als 20 Prozent eigene oder fremde Beschäftigte eingesetzt, die in 

Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind,  

b) nach einer Abwesenheit von mehr als fünf Tagen in den Betrieb zurückkehrende oder erstmals 

im Betrieb eingesetzte Beschäftigte werden nur eingesetzt, wenn für sie ein maximal 48 Stunden 

altes negatives Testergebnis im Sinne von § 2 Absatz 1 vorliegt und sie eine Woche nach Be-

triebseintritt erneut – mit negativem Ergebnis - getestet werden,  

c) die mittlere Raumtemperatur in den Produktionsbereichen liegt nicht unter 10 C°,  

d) die mittlere Luftfeuchte in den Produktionsbereichen liegt zwischen 40 und 60 Prozent,  

e) bei der Belüftung der Produktionsbereiche wird in erheblichem Umfang (mehr als 50 Prozent) 

auf Frischluft zurückgegriffen und  

f)  im gesamten Produktionsbereich werden die Mindestabstände zwischen den Arbeitsplätzen von 

mindestens 1,5 Metern eingehalten. 

Im Übrigen muss das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20. August 2020 (GMBl 2020 S. 484-495), 



den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 16. 

April 2020 und die Regelungen der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung des Landes Nord-

rhein-Westfalen berücksichtigen. Sonstige arbeitsschutz- und infektionsschutzrechtliche Pflichten 

bleiben unberührt.  

(2) Das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist zu dokumentieren und regelmäßig auf seine Um-

setzung und Aktualität zu kontrollieren.  

(3) Betriebe, die die Ausnahme nach Absatz 1 für sich in Anspruch nehmen wollen, haben dies den 

zuständigen Arbeitsschutzdezernaten der jeweils örtlich zuständigen Bezirksregierungen anzuzei-

gen. Der Anzeige sind das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept und eine Erläuterung beizufügen, 

aus der sich ergibt, dass den Risiken einer Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in dem Be-

trieb wirkungsvoll begegnet wird. Die Bezirksregierungen informieren die nach dem Landesrecht 

für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden. 

(4) Auf Antrag können die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden oder im Fall der Amtshilfe die Arbeitsschutzdezer-

nate der Bezirksregierung im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Verpflichtungen nach dieser 

Verordnung für Betriebe oder Betriebsteile zulassen, wenn die spezifischen Risiken einer Verbrei-

tung des Coronavirus SARS-CoV-2 in dem Betrieb oder Betriebsteil durch anderweitige Vorkeh-

rungen wirksam ausgeschlossen werden. Dies ist durch eine gutachterliche Bewertung eines nicht in 

dem Betrieb angestellten Sachverständigen nachzuweisen.  

 

 

§ 5  

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 Absatz 1 

Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer  

1. entgegen der Regelung des § 2 Personen ohne die erforderlichen vorherigen oder regelmäßigen 

Testungen im Produktionsbereich der in § 1 genannten Betriebe einsetzt oder 

2. als Betriebsinhaber oder für die Geschäftsführung verantwortliche Person die Dokumentation 

nach § 3 Absatz 2 nicht sicherstellt.  

 

 

§ 6 

Schlussvorschriften 

 

Die Verpflichtungen dieser Verordnung gelten zusätzlich zu bestehenden gesetzlichen Verpflich-

tungen. Die Befugnisse der zuständigen Behörden, im Einzelfall zusätzliche Anordnungen zu tref-

fen, bleiben unberührt. 

 

 

§ 7 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 7. Juni 2021 au-

ßer Kraft. 

 

 

 



Artikel 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den 9. Mai 2021 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 

 



Zusätzlich entstehende Kosten der Impfung von Menschen in Obdach- und 
Wohnungslosigkeit 
 
 
KS Beschlussvorlage: 
 
Der Krisenstab möge beschließen, 
 
zur Impfung von Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Köln, die nicht über die 
gängigen Träger- und Beherbergungsstrukturen erreicht werden können („Menschen auf 
Platte“), werden 10.200 € zur Verfügung gestellt. 
 
 
Begründung: 
 
Diese entstehen durch die Kooperation mit der Überlebensstation Gulliver zur Impfung von 
Menschen auf Platte. Auf Bitten von 53 werden voraussichtlich 135 Menschen aus dem 
Rheinisch Bergischen Kreis mitgeimpft.  
 
Das Angebot ist zunächst geplant für 2,5 Wochen (11 Werktage) und die Kosten werden wie 
folgt geschätzt:  
 
Einsatz Sicherheitsdienst an den Zelten und zur Sicherung des Abstandes:  5.000 € 
Kosten des Personals Gulliver für zusätzliche Zeiten:     1.000 € 
Kosten der Bereitstellung von warmen Getränken und eines Imbisses  500 € 
Kosten der Bereitstellung der Zelte (Malteser)     2.000 € 
Kosten der Temporären Überlassung des DB-Geländes    1.700 € 
 
Da die Impfbereitschaft der Menschen aktuell bei ca. 50 % liegt, werden weitere 
Kooperationen anberaumt, insbes. auch in enger Zusammenarbeit mit dem mobilen 
medizinischen Dienst des Gesundheitsamtes, die eine längerfristige weitere Impfung der 
Menschen sicherstellen. 
 





Krankenhaus Belegung mit Covid-19 Patienten 

10.5.2021 
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Die Oberbürgermeisterin 

Aktuelle Zahlen 

Stadt Köln 

50.473 Lzc davon Neu gemeldet + 202 

8.619 DikoMa 

3.367 DikoMa 
392 DikoMa 

655 LZG davon Neu gemeldet +/-0 

46.451 DikoMa 

3.789 DikoMa 

I 
Grundlage LZG Zahlen Berechnung durch 7 Tage 

Reproduktionszahl R 0 95 Perioden mit 3 Tages Überlappung Schwankungen 
I werden durch Abzug der letzten 3 Tage aufgefangen 

Berechnungszeitraum 03.05.2021 bis 09.05.2021 
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Die Oberbürgermeisterin 
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Die Oberbürgermeisterin 

Tagesmeldungen Bürgertests Stadt Köln 
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Die Oberbürgermeisterin 

Tageskennzahlen Indexfälle 
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Die Oberbürgermeisterin 

Tageskennzahlen Kontaktpersonen 

Köln 
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Stadt Köln Die Oberbürgermeisterin 
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Die Oberbürgermeisterin Stadt Köln 
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Die Oberbürgermeisterin 
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Stadt Köln 

vulnerable Gruppen Geflüchtete 
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Die Oberbürgermeisterin Stadt Köln 

vulnerable Gruppen Pflegeeinrichtungen 
10 Tagestrend Heimintervention 
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Die Oberbürgermeisterin 

Impfungen 
A A C E e davon Indikation Verteilung Impfungen im Impfzentrum und 

nach Pflegeheim- halb ei f Lebensalter Bewohner*in ausserhalb einzeine Implvorgange 

Mobile Teams K 77006,17 

C Z O L 
Impfzentrum A 137.958 99.246 W De 

verimpfte Impfdosen Ka 138.660 151.668 

davon Vaxzevria AstraZeneca 86.902 

davon Comirnaty BioNTech/Pfizer 279.299 
m Sonstige Impfzentrum Arztpraxen 

Geplante Impftermine im Impfzentrum Köln 

Summe AstraZeneca mRNA 
davon Vaccine Johnson & Johnson 

10.05.2021 3735 237 3498 

12.05.2021 2973 15 2958 

ö Ä Fr 13.05.2021 4456 4 4452 Wil mit teilweise vohandenem 
arm Aa a a U k H A 

Quote bezogen auf 1.087.863 
o 9,22 2,37 AG 2 15.05.2021 3104 7 3097 
I I 

Avon oe x l 

davon Kölner*innen mit vollständigem 86.392 28.400 wDol075 II 16.05.2021 0 0 0 
Impfschutz 

Quote bezogen auf 1.087.863 
Ü Ü Ü Ü Ü Ü 

17.05.2021 1968 8 1960 

7,94 3,53 3,03 0,11 0,73 0,54 Gesamtergebnis 23919 299 23620 
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Der Hauptgeschäftsführer 

Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin  Telefon 030 37711-0 Telefax 030 37711-999 
Gereonstraße 18 - 32, 50670 Köln  Telefon 0221 3771-0 Telefax 0221 3771-128 

Avenue des Nerviens 9 - 31, 1040 BRUXELLES, BELGIEN  Telefon +32 2 74016-20 Telefax +32 2 74016-21 
Internet: www.staedtetag.de 

Deutscher Städtetag | Hausvogteiplatz 1 | 10117 Berlin 

An die  

- (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister  
der unmittelbaren Mitgliedsstädte  

- Mitglieder des Präsidiums und des Hauptausschusses 
- Mitglieder des Gesundheitsausschusses 
- Mitglieder des Rechts- und Verfassungsausschusses 
- Vorsitzende der Fachausschüsse 
- Mitgliedsverbände 

des Deutschen Städtetages 

Erleichterungen für Geimpfte und Genesene – Inkrafttreten der Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

nach dem Bundestag hat gestern auch der Bundesrat die COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung beschlossen (Anlage 1). Damit treten ab dem morgigen Sonntag Er-
leichterungen für Geimpfte und Genesene in Kraft. 

Erleichterungen für Geimpfte und Genesene  

Die Verordnung nimmt Beschränkungen privater Zusammenkünfte, Beschränkungen des Auf-
enthalts außerhalb einer Wohnung (nächtliche Ausgangssperre), Beschränkungen bei der Aus-
übung von Sport sowie Quarantänepflichten für geimpfte und genesene Personen zurück. Die 
AHA-Regeln gelten dabei nach wie vor. 

Der Städtetag begrüßt die in der Verordnung geregelten Erleichterungen und Ausnahmen als 
eine verfassungsrechtlich gebotene Aufhebung der Beschränkungen von Freiheitsrechten. Wir 
regen an, zu prüfen, inwieweit über die nun getroffenen Regelungen hinaus auch für tagesak-
tuell Getestete Lockerungen der Beschränkungen sozialer Kontakte denkbar sind. Es ist zu be-
fürchten, dass die Erlaubnis zeit- und personenmäßig unbegrenzter privater Zusammenkünfte 
ausschließlich für vollständig Geimpfte und Genesene die gesellschaftliche Solidarität überfor-
dern könnte. Auch für diejenigen, die sich bisher nicht impfen lassen konnten, braucht es eine 
Perspektive für private Zusammenkünfte in größerem Umfang als bislang.  

08.05.2021 

Kontakt 

Helmut Dedy 
Helmut.dedy@staedtetag.de 
Hausvogteiplatz 1 
10117 Berlin 

Telefon 030 37711-100 
Telefax 030 37711-109 

www.staedtetag.de 

Aktenzeichen 
00.06.07 D 
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Zudem sollten absehbar die nächsten verantwortbaren Schritte für eine Öffnung gegangen 
werden, beispielweise für die Außengastronomie mit entsprechenden Abstands- und Hygiene-
konzepten.  

Digitale Impfnachweise 

Für dringend klärungsbedürftig halten wir die Frage, wie ein fälschungssicherer Nachweis über 
eine Impfung erbracht werden kann. Dabei sind zwei Wege im Gespräch: ein Nachweis über 
die Corona-Warn-App sowie ein digitaler Impfausweis. An beiden Lösungen wird derzeit gear-
beitet. Der digitale Nachweis über die App soll Ende Mai möglich werden. Es gehört zu den 
Geheimnissen dieser Pandemie, warum diese Lösungen nicht längst verfügbar sind. 

Ein digitaler Impfausweis soll nach Informationen aus dem Bundesgesundheitsministerium 
von der Stelle ausgestellt werden, die die Impfung vorgenommen hat. Denn nur diese Stellen 
führen die entsprechenden Daten. Insofern wird für alle impfenden Stellen, insbesondere die 
kommunalen Impfzentren, eine entsprechende technische Infrastruktur bereitzustellen sein. 
Digitale Impfausweise werden auch für bereits vorgenommene Impfungen auszustellen sein.  

Rolle der Impfzentren 

Über die Rolle der Impfzentren wird seit der Durchführung von Impfungen durch niedergelas-
sene Ärztinnen und Ärzte diskutiert. Die Städte sind bereit, die Impfzentren als wichtiges 
Standbein der Impfkampagne weiterzuführen. Allerdings ist es wichtig, frühzeitig Klarheit über 
die Planungen zur Impfkampagne zu erhalten. Für das Herunterfahren der Impfzentren 
braucht es eine angemessene Vorlaufzeit für die Städte. Wenn auf die Impfzentren verzichtet 
werden soll, muss sichergestellt sein, dass die niedergelassene Ärzteschaft die Impfungen 
auch vollständig leisten kann. Die Städte würde es vor große Herausforderungen stellen, die 
heruntergefahrenen Impfzentren im Notfall wieder ad hoc aufzubauen. 

Der Städtetag hat sich in diesem Sinne an den Bundesgesundheitsminister und den Vorsit-
zenden der Gesundheitsministerkonferenz gewandt (Anlage 2). Minister Spahn hat Ende 
Mai zu einem nächsten Treffen eingeladen. Wir werden die offenen Fragen entsprechend 
thematisieren.  

Mit freundlichen Grüßen  

Helmut Dedy 

Anlagen 
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Verordnung
der Bundesregierung 

Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
- SchAusnahmV)

A. Problem und Ziel 

Zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) haben der 
Bund und die Länder umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Neben zahlreichen wei-
teren Maßnahmen gehören dazu insbesondere Beschränkungen privater Zusammenkünf-
te (Kontaktbeschränkungen) und Beschränkungen des Aufenthalts außerhalb der eigenen 
Wohnung oder Unterkunft (Ausgangsbeschränkungen). 

Ist aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse hinreichend belegt, dass geimpfte Personen 
und genesene Personen auch für andere nicht (mehr) ansteckend sind oder das Restrisi-
ko einer Weiterübertragung ganz erheblich, auf ein auch in anderen Zusammenhängen 
toleriertes Maß gemindert ist, müssen für diese Personengruppen im gebotenen Umfang 
Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Es handelt 
sich insofern nicht um die Einräumung von Sonderrechten oder Privilegien, sondern um 
die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe. 

Laut Robert Koch-Institut ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand das Risiko einer Über-
tragung des Coronavirus SARS-CoV-2 durch Personen, die vollständig geimpft wurden, 
spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis deutlich ge-
ringer sei als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infi-
zierten Personen. Die Situation stellt sich für genesene Personen für einen Zeitraum von 
sechs Monaten nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vergleichbar dar. Für diese Personen wird grundsätzlich auch empfohlen, nach Kontakten 
zu einer infizierten Person eine Absonderung nicht erneut anzuordnen. 

Ziel dieser Verordnung ist es zunächst, hinsichtlich bereits bestehender Erleichterungen 
und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen für getestete Personen eine Gleichstellung von 
geimpften und genesenen Personen vorzunehmen. Das heißt, dass es geimpften und 
genesenen Personen zukünftig wieder möglich sein wird, ohne vorherige Testung zum 
Beispiel Ladengeschäfte zu betreten, Zoos und botanische Gärten zu besuchen oder die 
Dienstleistungen von Friseuren und Fußpflegern in Anspruch zu nehmen, wenn das bis-
her nur mit vorheriger Testung zulässig war. Darüber hinaus sollen – dem aktuellen Infek-
tionsgeschehen entsprechend – weitergehende und ausdifferenzierte Erleichterungen und 
Ausnahmen von Schutzmaßnahmen geregelt werden. 

Die Verordnung berücksichtigt das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland. Verän-
derungen des Infektionsgeschehen, namentlich die Entstehung und Verbreitung neuer 
besorgniserregender Virusvarianten, bei denen keine ausreichenden Erkenntnisse über
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die Wirksamkeit einer Immunisierung durch Impfungen oder einer vorherigen Infektion 
bestehen, können zu einem späteren Zeitpunkt Anlass für Änderungen der Verordnung 
geben.

B. Lösung 

Es wird auf Grund von § 28c des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) eine Rechtsverordnung 
erlassen, die insbesondere 

– bestehende Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten und Verboten für geteste-
te Personen auf geimpfte Personen und genesene Personen erstreckt, sodass für ge-
impfte Personen und genesene Personen etwa ein negatives Testergebnis als Zu-
gangsvoraussetzung entfällt, 

– für geimpfte Personen und genesene Personen Erleichterungen und Ausnahmen bei 
der Beschränkung von Zusammenkünften und des Aufenthalts außerhalb einer Woh-
nung oder einer Unterkunft vorsieht und 

– für geimpfte Personen und genesene Personen Ausnahmen von Quarantänepflichten 
vorsieht.

C. Alternativen 

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine.

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner.

F. Weitere Kosten 

Keine.
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Verordnung
der Bundesregierung 

Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
- SchAusnahmV)

Bundesrepublik Deutschland 
   Die Bundeskanzlerin 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 

Berlin, 6. Mai 2021

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
(COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV)

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Federführend sind das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und 

das Bundesministerium für Gesundheit.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 227. Sitzung am 6. Mai 2021 der Verordnung 

zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel



 



Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen 
von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 

COVID-19

(COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAus-
nahmV) 

Vom ... 

Auf Grund des § 28c des Infektionsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 3 des 
Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) eingefügt worden ist, verordnet die Bundes-
regierung unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundestages vom … [einsetzen: 
Datum des Beschlusses des Bundestages]:

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

§ 1

Zweck der Verordnung 

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten 
und Verboten nach dem fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes oder von auf Grund 
der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes erlassenen Geboten 
und Verboten für Personen zu regeln, 

1. bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen
ist oder

Drucksache 347/21

2. die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorlegen können.

(2) Von dieser Verordnung unberührt bleiben, sofern in dieser Verordnung nichts an-
deres geregelt ist, Gebote und Verbote, die nach dem fünften Abschnitt des Infektions-
schutzgesetzes bestehen oder auf Grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infekti-
onsschutzgesetzes erlassen worden sind oder werden wie insbesondere

1. ein Gebot, eine Mund-Nasen-Bedeckung, einen Mund-Nasen-Schutz oder eine Atem-
schutzmaske zu tragen,

2. ein Abstandsgebot im öffentlichen Raum und

3. Vorgaben in Hygiene- und Schutzkonzepten.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Erleichterungen und Ausnahmen gelten
nicht für Personen,



1. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen
oder
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2. bei denen eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist.

§ 2

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist

1. eine asymptomatische Person, eine Person, bei der aktuell kein typisches Symptom
oder sonstiger Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor-
liegt; typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Atem-
not, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust,

2. eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie aus-
gestellten Impfnachweises ist,

3. ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutz-
impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer,
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zu-
grunde liegende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im
Internet unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen er-
folgt ist, und

a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für
eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erfor-
derlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder

b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht,

4. eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie aus-
gestellten Genesenennachweises ist,

5. ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, ita-
lienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zu-
grunde liegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis
(PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt
ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt,

6. eine getestete Person eine asymptomatische Person, die

a) das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder

b) im Besitz eines auf sie ausgestellten Testnachweises ist,

7. ein Testnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrunde liegende
Testung durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des
Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung
oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten



Sonderzulassung verkehrsfähig sind, die zugrunde liegende Testung maximal 24 Stun-
den zurückliegt und
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a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme
unterworfen ist,

b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Per-
sonal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt,
erfolgt oder

c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
vorgenommen oder überwacht wurde,

8. auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes erlas-
senes Landesrecht eine Rechtsverordnung oder eine Allgemeinverfügung, die ein Land
oder eine nach Landesrecht zuständige Stelle auf Grund der Vorschriften des fünften
Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes zur Verhinderung der Verbreitung der
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erlassen hat.

A b s c h n i t t  2

E r l e i c h t e r u n g e n  u n d  A u s n a h m e n  v o n  G e b o t e n  u n d  
V e r b o t e n  n a c h  §  2 8 b  d e s  I n f e k t i o n s s c h u t z g e s e t z e s

§ 3

Gleichstellung von geimpften Personen und genesenen Personen mit getesteten 
Personen

(1) Die in § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 dritter Teilsatz Buchstabe b, Nummer 5
dritter Teilsatz, Nummer 6 dritter Teilsatz und Nummer 8 zweiter Teilsatz des Infektions-
schutzgesetzes vorgesehenen Ausnahmen von Geboten und Verboten für Personen, die 
ein negatives Ergebnis einer mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen, gelten auch für geimpfte Perso-
nen und genesene Personen. 

(2) Abweichend von § 28b Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes sind für die Teil-
nahme am Präsenzunterricht geimpfte oder genesene Personen den getesteten Personen 
gleichgestellt.

§ 4

Ausnahmen von der Beschränkung privater Zusammenkünfte nach § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes

(1) Die Beschränkung privater Zusammenkünfte nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 des Infektionsschutzgesetzes gilt nicht für eine private Zusammenkunft, an der aus-
schließlich geimpfte Personen oder genesene Personen teilnehmen.

(2) Bei einer privaten Zusammenkunft im Sinne von § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Infektionsschutzgesetzes, an der andere als geimpfte oder genesene Personen teil-
nehmen, gelten geimpfte Personen und genesene Personen nicht als weitere Person. 



(3) Die Anordnung von Schutzmaßnahmen, die zur Abwendung einer Gefahr für Per-
sonen, die auf Grund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben, erforderlich sind, bleibt unberührt.
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§ 5

Ausnahmen von der Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer Wohnung oder 
einer Unterkunft nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgeset-

zes

Die Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft 
und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Infektionsschutzgesetzes gilt nicht für geimpfte Personen und genesene Perso-
nen. 

§ 6

Ausnahmen von der Beschränkung der Ausübung von Sport nach § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 des Infektionsschutzgesetzes

Die Beschränkung nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 erster Halbsatz des Infekti-
onsschutzgesetzes, dass kontaktlose Individualsportarten nur allein, zu zweit oder mit den 
Angehörigen des eigenen Hausstandes ausgeübt werden dürfen, und § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 zweiter Halbsatz des Infektionsschutzgesetzes, dass für Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres die Ausübung von Sport in Form von kontaktloser Aus-
übung im Freien nur in Gruppen von höchstens fünf Kindern zulässig ist, gilt nicht für ge-
impfte Personen und genesene Personen.

A b s c h n i t t  3

E r l e i c h t e r u n g e n  u n d  A u s n a h m e n  v o n  a u f  G r u n d  d e r
V o r s c h r i f t e n  i m  f ü n f t e n  A b s c h n i t t  d e s  
I n f e k t i o n s s c h u t z g e s e t z e s  e r l a s s e n e n  

l a n d e s r e c h t l i c h e n  G e b o t e n  u n d  V e r b o t e n

§ 7

Gleichstellung von geimpften Personen und genesenen Personen mit getesteten 
Personen

(1) Sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzge-
setzes erlassenes Landesrecht eine Ausnahme von Geboten oder Verboten für Personen, 
die negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet sind, vorgesehen 
ist oder erlassen wird, gilt diese Ausnahme auch für geimpfte Personen und genesene Per-
sonen.

(2) Sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzge-
setzes erlassenes Landesrecht vorgibt oder voraussetzt, dass eine Person negativ auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet ist, gilt diese Vorgabe oder Voraus-
setzung im Fall von geimpften Personen und genesenen Personen als erfüllt.



§ 8 

Ausnahmen von der Beschränkung von Zusammenkünften
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(1) Sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzge-
setzes erlassenes Landesrecht die Anzahl von Personen begrenzt wird, gilt diese Begren-
zung nicht für private Zusammenkünfte sowie für ähnliche soziale Kontakte, wenn an der 
Zusammenkunft ausschließlich geimpfte Personen oder genesene Personen teilnehmen.

(2) Sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzge-
setzes erlassenes Landesrecht die Zahl der Teilnehmer bei einer privaten Zusammenkunft 
oder bei ähnlichen sozialen Kontakten beschränkt, bleiben geimpfte Personen und gene-
sene Personen bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt.

(3) Die Anordnung von Schutzmaßnahmen, die zur Abwendung einer Gefahr für Per-
sonen, die auf Grund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf haben, erforderlich sind, bleibt unberührt.

§ 9

Ausnahmen von der Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer Wohnung oder 
einer Unterkunft

Sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes 
erlassenes Landesrecht den Aufenthalt außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft 
und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum beschränkt, gilt eine solche Be-
schränkung nicht für geimpfte Personen und genesene Personen.

§ 10

Ausnahmen von Absonderungspflichten

(1) Sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des Infektionsschutzge-
setzes erlassenes Landesrecht eine Pflicht zur Absonderung vorsieht, gilt diese Pflicht nicht 
für geimpfte Personen und genesene Personen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Pflicht zur Absonderung besteht wegen

1. des Kontakts zu einer Person, die mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auf-
tretenden Virusvariante des Coronavirus SARS-CoV-2 mit vom Robert Koch-Institut
definierten besorgniserregenden Eigenschaften infiziert ist, oder

2. der Einreise aus einem Virusvarianten-Gebiet im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 der Coronavirus-Einreiseverordnung.

§ 11

Ermächtigung der Landesregierungen zu Erleichterungen und Ausnahmen

Die Landesregierungen werden ermächtigt, Erleichterungen und Ausnahmen von den 
auf Grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes erlassenen 
landesrechtlichen Geboten oder Verboten für geimpfte Personen, genesene Personen und 
getestete Personen zu regeln, soweit diese Verordnung nichts anderes regelt. Dies gilt im



Hinblick auf Schutzmaßnahmen nach § 28b des Infektionsschutzgesetzes nur für weiterge-
hende Schutzmaßnahmen der Länder nach § 28b Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes.
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A b s c h n i t t  4  

I n k r a f t t r e t e n

§ 12

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.



Begründung
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A. Allgemeiner Teil

Zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) haben der 
Bund und die Länder umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Mit § 28b Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) hat der Bundesgesetzgeber bundeseinheitliche Schutz-
maßnahmen für den Fall getroffen, dass in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an 
drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl 
der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen den Schwellenwert von 100 übersteigt. § 28b Absatz 3 IfSG trifft unter Be-
rücksichtigung besonderer Schwellenwerte besondere Regelungen für die Durchführung 
von Präsenzunterricht in Schulen. Daneben haben die Länder insbesondere aufgrund der 
§§ 28, 28a und 30 in Verbindung mit § 32 IfSG weitere Schutzmaßnahmen angeordnet.
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Mit den Schutzmaßnahmen verbundene Eingriffe in Grundrechte müssen sich im Rahmen 
der im Grundgesetz vorgesehenen Grundrechtsschranken halten und insbesondere ge-
messen an einem legitimen Regelungsziel verhältnismäßig, das heißt geeignet, erforderlich 
und angemessen sein. Legislative und Exekutive sind dabei insbesondere hinsichtlich der 
Geeignetheit und der Erforderlichkeit der zu ergreifenden Maßnahmen grundsätzlich Beur-
teilungs- und Prognosespielräume einzuräumen. Den Staat trifft aber auch die Pflicht, die 
Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen laufend zu beobachten und im Hinblick auf ihre 
Verhältnismäßigkeit laufend (neu) zu bewerten.

Wenn wissenschaftlich hinreichend belegt ist, dass bestimmte Personengruppen auch für 
andere nicht (mehr) ansteckend sind oder das Restrisiko einer Weiterübertragung ganz er-
heblich, auf ein auch in anderen Zusammenhängen toleriertes Maß gemindert ist, müssen 
für diese Personengruppen im gebotenen Umfang Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. Es handelt sich insofern nicht um die Einräumung 
von Sonderrechten oder Privilegien, sondern um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter 
Grundrechtseingriffe.

Allerdings können auch gegenüber diesen Personengruppen bestimmte einschränkende 
Regelungen aufrechterhalten werden, soweit sich die Einbeziehung dieser Gruppen wegen 
zusätzlicher Gründe aus grundrechtlicher Sicht rechtfertigen lässt. Hierbei kann auch die 
grundrechtlich geringe Eingriffsintensität einer Maßnahme eine Rolle spielen. So lassen 
sich etwa allgemeine Gebote zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen oder zum Ein-
halten von Mindestabständen kaum sinnvoll kontrollieren, wenn es dafür auf den Impf- oder 
Teststatus der Betroffenen ankäme. Auch zum Schutz vulnerabler Personen können be-
sondere Regelungen erforderlich sein.

Eine Schutzmaßnahme, die unverhältnismäßig in die Abwehrrechte von Personen mit re-
duziertem Ansteckungsrisiko für andere eingreift, wäre im Hinblick auf Artikel 3 GG grund-
sätzlich auch gleichheitsrechtlich zu beanstanden. Denn dann wäre kein Sachgrund ersicht-
lich, der es rechtfertigen könnte, Personengruppen mit nachweislich wesentlich ungleichem 
und leicht zu überprüfendem Ansteckungspotenzial infektionsschutzrechtlich gleich zu be-
handeln oder Personen mit wesentlich gleichem und leicht zu überprüfenden Ansteckungs-
potential infektionsschutzrechtlich ungleich zu behandeln. Entsprechend sind die bereits 
geltenden Ausnahmen mit Testpflichten auch gleichheitsrechtlich bezogen auf geimpfte 
Personen und genesene Personen den medizinischen Erkenntnissen entsprechend zu be-
werten.

Das Robert Koch-Institut führt in einer Bewertung vom 31. März 2021, die es auf Bitte der 
Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erstellt



hat, aus, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand das Risiko einer Übertragung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum 
Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer sei als bei Vorliegen 
eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Mit Stand 
vom 28. April 2021 liegen ca. 15 Studien vor, die den Schutz vor Infektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 insgesamt (symptomatisch und asymptomatisch) untersucht ha-
ben und ca. fünf Studien, die dezidiert asymptomatische Infektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 untersucht haben. Die Effektivität der Impfung gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 gegen alle Infektionen liegt bei fast allen Studien im Bereich von 80 bis 90 Prozent 
nach vollständiger Immunisierung, die Effektivität gegen asymptomatische Infektionen ist 
ähnlich hoch [vgl. exemplarisch Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, Anis E, Singer SR, 
Khan F, et al. Nationwide Vaccination Campaign with BNT162b2 in Israel Demonstrates 
High Vaccine Effectiveness and Marked Declines in Incidence of SARS-CoV-2 Infections 
and COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths. https://ssrn.com/abstract=3811387 
und Lumley SF, Rodger G, Constantinides B, Sanderson N, Chau KK, Street TL, et al. An 
observational cohort study on the incidence of SARS-CoV-2 infection and B.1.1.7 variant 
infection in healthcare workers by antibody and vaccination status. medRxiv. 
2021:2021.03.09.21253218]. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine geimpfte Person sich mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert, ist somit erheblich reduziert. Darüber hinaus liegen 
Daten vor, die zeigen, dass bei den verbleibenden Personen, die trotz einer Impfung mittels 
eines PCR-Tests positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wer-
den, eine signifikant geringere Viruslast und auch eine im Durchschnitt um eine Woche 
verkürzte Dauer eines Virusnachweises (das heißt kürzeres Shedding) vorliegt [vgl. Emary 
KRW, Golubchik T, Aley PK, Ariani CV, Angus B, Bibi S, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-
19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an 
exploratory analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2021; 397: 1351–62].

Hinsichtlich genesener Personen erfolgte sowohl in einer COVID-19-Impfstoff-Zulassungs-
studie als auch in zwei prospektiven Kohortenstudien unter Gesundheitspersonal unter Ein-
schluss von Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit Antikörpern gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 Berechnungen zum Grad des Schutzes nach natürlicher Infektion. Dabei 
wurde ein Schutz vor einer moderaten oder schweren COVID-19-Erkrankung von 92 Pro-
zent beziehungswiese ein Schutz vor jeglicher Infektion (symptomatisch wie asymptoma-
tisch) von 83 bis 90 Prozent berechnet. Die derzeit verfügbaren klinischen und immunolo-
gischen Daten belegen eine Schutzwirkung für mindestens sechs Monate nach einer über-
standenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 [vgl. Lumley SF, O’Donnell D, Sto-
esser NE, Matthews PC, Howarth A, Hatch SB, et al. Antibody status and incidence of 
SARS-CoV-2 infection in health care workers. N Engl J Med. 2021;384(6):533-40 und Hall 
V, Foulkes S, Charlett A, Atti A, Monk E, Simmons R, et al. Do antibody positive healthcare 
workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare work-
ers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England: June to No-
vember 2020. medRxiv. 2021:2021.01.13.21249642].

Eine in Dänemark durchgeführte Beobachtungsstudie auf Bevölkerungsebene zeigte eben-
falls einen Schutz von Genesenen (frühere PCR-bestätigte Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2) bezüglich der Verhinderung einer Reinfektion von ca. 80 Prozent über mehr 
als 6 Monate, wobei der Schutz unter Personen im Alter von über 65 Jahre mit etwa 50 
Prozent niedriger lag [vgl. Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K, Ethelberg S. 
Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested 
individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. Lancet. 2021 Mar 
27;397(10280):1204-1212]. 

Das Risiko einer Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 nach einer Impfung und nach 
einer natürlichen Infektion erscheint nach gegenwärtigem Kenntnisstand in dem Maß redu-
ziert, dass geimpfte Personen und genesene Personen bei der Epidemiologie von COVID-
19 wahrscheinlich keine wesentliche Rolle mehr spielen. Das noch bestehende Risiko kann 
und soll durch weitere Vorgaben zum Beispiel durch Selbstisolierung bei Symptomen und
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die weitere Einhaltung der sogenannten AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beach-
ten, Alltagsmaske tragen, Lüften) zusätzlich reduziert werden. 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Ziel dieser Verordnung ist es, gebotene Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten und 
Verboten nach dem fünften Abschnitt des IfSG oder von aufgrund der Vorschriften im fünf-
ten Abschnitt des IfSG erlassenen Geboten und Verboten für Personen zu regeln, bei de-
nen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder 
die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 vorlegen können.

Zu diesem Zweck werden insbesondere 

– bestehende Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten und Verboten für getestete
Personen auf geimpfte Personen und genesene Personen erstreckt,
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– für geimpfte Personen und genesene Personen Erleichterungen und Ausnahmen bei
der Beschränkung von Zusammenkünften und des Aufenthalts außerhalb einer Woh-
nung oder einer Unterkunft vorsieht,

– für geimpfte Personen und genesene Personen Ausnahmen von Absonderungspflich-
ten vorgesehen

– die Landesregierungen ermächtigt, weitergehende Erleichterungen und Ausnahmen
von den aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes
erlassenen landesrechtlichen Geboten oder Verboten für geimpfte Personen, gene-
sene Personen und getestete Personen zu regeln.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf sieht für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können, Erleichterungen und Ausnahmen von 
Geboten und Verboten nach dem fünften Abschnitt des IfSG oder von aufgrund der Vor-
schriften im fünften Abschnitt des IfSG erlassenen Geboten und Verboten vor. Es werden 
ausdifferenzierte Erleichterungen und Ausnahmen für geimpfte Personen, genesene Per-
sonen und getestete Personen geregelt. Hinsichtlich der Gebote und Verbote nach dem 
fünften Abschnitt des IfSG werden bestehende Ausnahmen für getestete Personen auf ge-
impfte Personen und genesene Personen erstreckt. Darüber hinaus sind weitere Erleichte-
rungen und Ausnahmen von der Beschränkung privater Zusammenkünfte nach § 28b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 IfSG, von der Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer Woh-
nung oder einer Unterkunft nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 IfSG und von der Be-
schränkung der Teilnahme am Präsenzunterricht nach § 28b Absatz 3 Satz 1 zweiter Halb-
satz IfSG vorgesehen. Weitgehend parallel dazu werden Erleichterungen und Ausnahmen 
von Geboten und Verboten, die die Länder aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt 
des Infektionsschutzgesetzes erlassen haben, vorgesehen. Darüber hinaus werden für ge-
impfte Personen und genesene Personen Ausnahmen von einer nach Landesrecht beste-
henden Absonderungspflicht begründet. Die Landesregierungen werden außerdem er-
mächtigt, weitergehende Erleichterungen und Ausnahmen von den aufgrund der Vorschrif-
ten im fünften Abschnitt des IfSG erlassenen landesrechtlichen Geboten oder Verboten für 
geimpfte Personen, genesene Personen und getestete Personen zu regeln.



III. Alternativen
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Keine.
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IV. Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz ergibt sich aus § 28c IfSG. Gemäß § 28c Satz 1 IfSG wird die 
Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Personen, bei denen von einer 
Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives 
Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen kön-
nen, Erleichterungen oder Ausnahmen von Geboten und Verboten nach dem fünften Ab-
schnitt des IfSG oder von aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt des IfSG erlasse-
nen Geboten und Verboten zu regeln. Gemäß § 28c Satz 3 IfSG kann die Bundesregierung, 
wenn sie von ihrer Ermächtigung nach § 28c Satz 1 IfSG Gebrauch macht, zugleich die 
Landesregierungen ermächtigen, ganz oder teilweise in Bezug auf von den Ländern nach 
dem fünften Abschnitt des IfSG erlassene Gebote und Verbote für Personen, bei denen von 
einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein ne-
gatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen 
können, Ausnahmen zu regeln. Die Verordnung bedarf der Zustimmung von Bundestag und 
Bundesrat (§ 28c Satz 2 IfSG).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VI. Regelungsfolgen

Die Verordnung führt für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können, zu Erleichterungen und Aus-
nahmen von Geboten und Verboten nach dem fünften Abschnitt des IfSG oder von auf-
grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des IfSG erlassenen Geboten und Verboten.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Verordnung führt für Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Corona-
virus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können, zu Erleichterungen und Aus-
nahmen von Geboten und Verboten nach dem fünften Abschnitt des IfSG oder von auf-
grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des IfSG erlassenen Geboten und Verboten.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnung steht im Einklang mit dem Leitprinzip der Bundesregierung zur nachhalti-
gen Entwicklung hinsichtlich Gesundheit, Lebensqualität, sozialem Zusammenhalt und so-
zialer Verantwortung, gerade in Zeiten einer Pandemie. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.



4. Erfüllungsaufwand
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Keiner. 
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5. Weitere Kosten

Keine. 

6. Weitere Regelungsfolgen

Nachteilige Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht zu erwarten. 
Nachteilige gleichstellungspolitische oder demografische Auswirkungen sind nicht zu er-
warten.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Rechtsverordnung ist nicht vorgesehen.

Gemäß § 5 Absatz 9 Satz 1 IfSG beauftragt das Bundesministerium für Gesundheit eine 
externe Evaluation zu den Auswirkungen der Regelungen in § 5 IfSG und in den Vorschrif-
ten der §§ 5a, 28 bis 32, 36 und 56 IfSG im Rahmen der nach § 5 Absatz 1 Satz 1 IfSG 
festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite und zu der Frage einer Reform-
bedürftigkeit. Das erfasst auch § 28c IfSG. Das Ergebnis der Evaluierung soll der Bundes-
regierung bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt werden. Die Bundesregierung muss dem 
Deutschen Bundestag bis zum 31. März 2022 das Ergebnis der Evaluierung sowie eine 
Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Ergebnis übersenden.

B. Besonderer Teil

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 

Zu § 1 (Zweck der Verordnung) 

Zu Absatz 1

§ 1 Absatz 1 bestimmt den Zweck der Verordnung. Die Verordnung dient der Umsetzung
der Verordnungsermächtigung in § 28c Satz 1 IfSG. Entsprechend dieser Verordnungser-
mächtigung besteht der Zweck der Verordnung darin, Erleichterungen und Ausnahmen von
Geboten und Verboten nach dem fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes oder von
aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes erlassenen
Geboten und Verboten für Personen zu regeln, bei denen von einer Immunisierung gegen
das Coronavirus SARS-CoV-2 auszugehen ist oder die ein negatives Ergebnis eines Tests
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können.

Zu Nummer 1

Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 aus-
zugehen ist, sind geimpfte Personen und genesene Personen. Die Begriffe werden in § 2 
Nummer 1 und 3 definiert.

Zu Nummer 2

Personen, die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorlegen können, sind getestete Personen. Der Begriff wird in § 2 Nummer 5 



definiert. Auch wenn die Verordnung selbst keine ausdrücklichen Erleichterungen oder Aus-
nahmen für getestete Personen trifft, enthält sie in § 11 eine Ermächtigung der Landesre-
gierungen in den dort genannten Fällen, Erleichterungen und Ausnahmen auch für getes-
tete Personen zu regeln.

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Nummer 1 und 2 bestimmt, dass ein Gebot, eine Mund-Nasen-Bedeckung, einen 
Mund-Nasen-Schutz oder eine Atemschutzmaske zu tragen, und ein Abstandsgebot im öf-
fentlichen Raum von dieser Verordnung unberührt bleibt, die nach dem fünften Abschnitt 
des IfSG bestehen oder aufgrund der Vorschriften im fünften Abschnitt des IfSG erlassen 
worden sind oder werden, sofern in dieser Verordnung nichts anderes geregelt ist. Erfasst 
sind bereits bestehende oder zukünftige Gebote eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
oder einen Mindestabstand im öffentlichen Raum einzuhalten. Vorgaben aus Schutz- und 
Hygienekonzepten bleiben gemäß Nummer 3 ebenfalls unberührt. Das heißt, dass auch 
Maßnahmen wie beispielsweise die Anordnung von Beschränkungen der Alkoholabgabe 
oder des Alkoholkonsums oder die Anordnung der Erhebung von Kontaktdaten von Kun-
dinnen und Kunden, weiterhin gelten.

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie reichen individuelle, an das persönliche Risiko 
angepasste Infektionsschutzmaßnahmen nicht aus. Auch bevölkerungsbasierte Maßnah-
men wie allgemeine Kontaktreduktion, das Einhalten eines Mindestabstands, das Tragen 
einer Maske und das intensive und regelmäßige Lüften bei Aufenthalt in Innenräumen etc. 
sind nötig. Diese entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie in der Bevölkerung sehr breit akzep-
tiert und umgesetzt werden. Werden sie breit akzeptiert und angewendet, sind sie sehr 
effektiv. Diese bevölkerungsbasierten Regeln sollten auch erst dann reduziert werden, 
wenn der Infektionsdruck und damit das gesamtgesellschaftliche Risiko insgesamt gesenkt 
werden konnten. Auch von geimpften oder genesenen Personen können Restrisiken einer 
Infektion ausgehen. Es erscheint daher gerechtfertigt, dass sie die gesamtgesellschaftli-
chen Maßnahmen mittragen, um den großen Mehrwert, der durch die gemeinsame Umset-
zung der Maßnahmen für die Gesundheit aller ergibt, zu ermöglichen. Bei dem Gebot, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen oder einen Mindestabstand zu anderen Personen ein-
zuhalten, handelt es sich um vergleichsweise wenig eingriffsintensive Schutzmaßnahmen, 
die aber dazu beitragen können, ein auch bei geimpften, genesenen oder getesteten Per-
sonen noch bestehendes Risiko einer Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 zusätz-
lich zu reduzieren.

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt, dass in der Verordnung vorgesehenen Erleichterungen und Ausnahmen 
nicht für Personen gelten, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufweisen oder bei denen eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nachgewiesen ist. Typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 sind in § 2 Nummer 1 definiert.

Da eine Impfung, eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und auch ein 
negatives Ergebnis einer Testung keine absolute Gewissheit darüber liefern können, dass 
eine Person nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sein kann, erscheint es sach-
gerecht, Personen, bei denen typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorliegen oder bei denen sogar eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachgewiesen ist, von den vorgesehenen Erleichterungen und Ausnahmen 
auszunehmen, um ein von ihnen womöglich ausgehendes Infektionsrisiko für Dritte so ge-
ring wie möglich zu halten.
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Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

§ 2 definiert im Interesse einer besseren Verständlichkeit und erleichterten Rechtsanwen-
dung die von den weiteren Vorschriften verwendeten zentralen Begriffe.

Zu Nummer 3: Auf der unter Nummer 3 Buchstabe a genannten Internetseite sind Angaben 
darüber aufzunehmen, für welchen der in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe 
welche Anzahl von Einzelimpfungen für das Erreichen eines vollständigen Impfschutzes 
erforderlich sind. Außerdem ist anzugeben, welche Impfstoffe im Rahmen von Kreuzimp-
fungen verwendet werden können. Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut 
(STIKO) hat am 1. April 2021 ihre COVID-19-Impfempfehlung aktualisiert. Sie empfiehlt 
Personen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Impfstoffdosis mit der COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca (Vaxzevria) erhalten haben, anstelle der zweiten AstraZeneca-Impfstoffdosis 
eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs zu verabreichen (heterologes Impfschema). Entspre-
chend gilt dieser Personenkreis ebenfalls als vollständig geimpft im Sinne dieser Verord-
nung. Es ist nicht auszuschließen, dass ein ähnliches Vorgehen auch bei anderen Impfstof-
fen künftig noch zum Tragen kommen könnte. Hier wird auf die entsprechenden Empfeh-
lungen der STIKO verwiesen.

Im Fall einer Impfung von Genesenen wird von der STIKO eine Impfstoffdosis als ausrei-
chend angesehen, da sich dadurch bereits hohe Antikörpertiter erzielen lassen, die durch 
eine zweite Impfstoffdosis nicht weiter gesteigert werden (www.rki.de/DE/Content/In-
fekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/12_21.pdf?__blob=publicationFile). Die Empfehlung 
der einmaligen Impfung nach durchgemachter SARS-CoV-2 Infektion bezieht sich aktuell 
auf alle Altersgruppen und unabhängig vom Zeitpunkt der natürlichen Infektion.

Zu Nummer 5: Bei genesenen Personen kann nach dem derzeitigen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnis und den Einschätzungen des RKI nur von einer Immunisierung von 
maximal sechs Monaten ausgegangen werden. Als Genesenenausweis ist ein positiver 
PCR-Test mit entsprechendem Datum anzusehen. Die Durchführung eines Antikörpertests 
reicht nicht aus, um als genesene Person zu gelten. In der Zulassungsstudie des Covid19-
Impfstoffes des Herstellers Johnson & Johnson wurde vor der Impfung überprüft, ob die 
Teilnehmenden Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben oder nicht. In der Kontrollgruppe tra-
ten bei den 19 544 seronegativen Probanden und Probandinnen 509 COVID-19-Fälle auf, 
bei den 2 030 seropositiven Probanden und Probandinnen nur vier (vgl. FDA-Bericht: 
www.fda.gov/media/146217/download). In der seropositiven Gruppe wurden 1,3 Infektio-
nen mit mindestens moderatem Krankheitsverlauf pro 100 Personenjahre beobachtet, wäh-
rend dies 16,5 Infektionen in der seronegativen Gruppe waren. Daraus errechnet sich ein 
Schutzwert (analog zur Vakzine-Effektivität) nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion 
– vor einer moderaten oder schweren CO-VID-19-Erkrankung – von 92,34 Prozent (bei 
einem 95 Prozent-Konfidenzintervall (KI) von 79,8 – 97,2). In der oben genannten prospek-
tiven Kohortenstudie in England, in der bei Gesundheitspersonal regelmäßige anlasslose 
PCR-Testungen durchgeführt wurden, konnte nach durchgemachter Infektion (Kohorte von 
Seropositiven) ein Schutz von 90 Prozent (95% KI 88-92%) berechnet werden (https://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399).

Zu Nummer 7 Buchstabe b: Der zu Grunde liegende Test ist durch Personal durchzuführen 
oder zu überwachen, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 
besitzt (vgl. § 4 Absatz 2 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung). Testungen durch sol-
ches Personal oder unter Aufsicht solchen Personals erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Testung ein verwertbares Ergebnis liefert und die zur Zulassungen notwendigen Güte-
parameter an den Test eingehalten werden. Anderenfalls kann es zu Verzerrungen und 
insbesondere falsch negativen Ergebnissen – allein schon aufgrund der fehlerhaften An-
wendung des Tests – kommen.
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Zu Abschnitt 2 (Erleichterungen und Ausnahmen von Geboten und Verboten nach 
§ 28b des Infektionsschutzgesetzes)

Zu § 3 (Gleichstellung von geimpften Personen und genesenen Personen mit 
getesteten Personen) 

§ 3 Absatz 1 nimmt hinsichtlich bereits bestehender Erleichterungen und Ausnahmen von
Geboten und Verboten, die sich aus § 28b IfSG ergeben eine Gleichstellung von geimpften
Personen und genesenen Personen mit getesteten Personen vor. Nach gegenwärtigem
Kenntnisstand ist das Risiko einer Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 durch Per-
sonen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach
Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnell-
tests bei symptomlosen infizierten Personen. Das gilt auch für genesene Personen für einen
Zeitraum von sechs Monaten nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2. Für geimpfte Personen und für genesene Personen sollen daher zumindest
dieselben Ausnahmen und Erleichterungen gelten, wie für getestete Personen.
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§ 3 Absatz 2 stellt geimpfte Personen und genesene Personen für die Teilnahme am Prä-
senzunterricht den getesteten Personen gleich. Sofern für die Teilnahme am Präsenzun-
terricht eine Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 Voraussetzung ist, muss von ge-
impften Personen und von genesenen Personen diese Voraussetzung nicht erfüllt werden.

Zu § 4 (Ausnahmen von der Beschränkung privater Zusammenkünfte nach § 28b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Infektionsschutzgesetzes)

§ 4 regelt Erleichterungen und Ausnahmen von der Beschränkung privater Zusammen-
künfte nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 IfSG. Die Erleichterungen und Ausnahmen
gelten nur für geimpfte und genesene Personen und nicht für getestete Personen.

Bei akut negativ getesteten Personen ist verglichen mit geimpften und genesenen Perso-
nen von einem geringeren Schutzniveau auszugehen. Die Tests – insbesondere die Anti-
gen-Tests – weisen je nach Produkt und Einsatzweise eine geringe klinische Sensitivität 
zwischen ca. 40 und 80 Prozent auf (vgl. dazu RKI, Epidemiologisches Bulletin 17/21 vom 
29. April 2021, Seite 5, abrufbar unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Ar-
chiv/2021/Ausgaben/17_21.pdf). Es ist daher bei einem negativen Testergebnis mit einem
erheblichen Restrisiko zu rechnen, dass dieses falsch negativ und die getestete Person
infektiös ist. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Testergebnis um eine Momentauf-
nahme mit sehr kurzer Aussagekraft. Eine Person kann innerhalb der Inkubationszeit jeder-
zeit ansteckend werden, auch vor Symptombeginn. Das heißt, das Restrisiko nimmt bereits
in den Stunden nach Testentnahme kontinuierlich zu. Im Gegensatz zu Genesenen oder
Geimpften haben Personen mit einem negativen Testergebnis keinerlei Immunität. Das
heißt, sie haben, wenn sie infiziert sind, wahrscheinlich hohe Viruslasten und können po-
tenziell leichter anstecken als Genesene oder Geimpfte, wenn diese infiziert sein sollten.
Aus diesen genannten Gründen erscheint es gerechtfertigt, bei negativ Getesteten höheres
Infektionsschutzniveau zu verlangen, als bei Geimpften und Genesenen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass die Beschränkung privater Zusammenkünfte nach § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 IfSG nicht für eine private Zusammenkunft gilt, an der ausschließlich ge-
impfte Personen oder genesene Personen teilnehmen. In diesem Fall besteht keine Be-
schränkung auf eine bestimmte Zahl von Personen oder Haushalten. Das ist durch den 
durch die Impfung oder die vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in alle 
Richtung vermittelten Schutz vor einer Übertragung und einer Ansteckung gerechtfertigt. 
Zu den privaten Zusammenkünften in diesem Sinne zählen auch die Teilnahme an Gemein-
schaftsveranstaltungen und der Besuch in Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen



der Eingliederungshilfe, wenn die teilnehmenden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Be-
sucherinnen und Besucher geimpft oder genesen sind. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt den Fall, dass an einer Zusammenkunft neben geimpften und genesenen 
Personen andere Personen teilnehmen. In diesem Fall gelten geimpfte und genesene Per-
sonen nicht als weitere Person. Sie werden bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer also 
nicht berücksichtigt. Für solche Zusammenkünfte besteht weiterhin eine Begrenzung der 
Zahl der Personen und Haushalte, da nicht alle teilnehmenden Personen durch eine Imp-
fung oder eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vor einer Übertragung 
und einer Ansteckung geschützt sind.

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass die zuständigen Behörden weiterhin erforderliche Schutzmaßnah-
men anordnen können. Die Vorschrift dient dem Schutz vulnerabler Gruppen, die aufgrund 
ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 und eine Erkrankung an COVID-19 besonders gefährdet sind, weil bei ihnen 
ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht. Voraus-
setzung für eine Anordnung ist, dass sie zur Abwendung einer Gefahr für die genannten 
Personen erforderlich ist. Gemeinschaftsveranstaltungen und Besuche in Alten- und Pfle-
geeinrichtungen begründen regelmäßig keine Gefahr im Sinne dieses Absatzes.

Zu § 5 (Ausnahmen von der Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer 
Wohnung oder einer Unterkunft nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Infektionsschutzgesetzes) 

§ 5 regelt, dass die Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer Wohnung oder einer 
Unterkunft und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum nach § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes nicht für geimpfte Personen und genesene 
Personen gilt. Getestete Personen werden nicht erfasst; insofern wird auf die Ausführungen 
zu § 4 verwiesen.

Zu § 6 (Ausnahmen von der Beschränkung der Ausübung von Sport nach § 28b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 des Infektionsschutzgesetzes) 

§ 6 regelt, dass die Beschränkungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 erster und 
zweiter Halbsatz IfSG nicht für geimpfte Personen und genesene Personen gilt.

Zu Abschnitt 3 (Erleichterungen und Ausnahmen von auf Grund der Vorschriften im 
fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes erlassenen landesrechtlichen 
Geboten und Verboten) 

Zu § 7 (Gleichstellung von geimpften Personen und genesenen Personen mit 
getesteten Personen) 

§ 7 nimmt – ähnlich wie § 3 – eine Gleichstellung von geimpften und genesenen Personen 
mit getesteten Personen im Hinblick auf landesrechtlich geregelte Erleichterungen und Aus-
nahmen von Schutzmaßnahmen vor.

Zu Absatz 1 

Absatz 1 ordnet an, dass sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des In-
fektionsschutzgesetzes erlassenes Landesrecht eine Ausnahme von Geboten oder Verbo-
ten für Personen, die negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet 
sind, vorgesehen ist oder erlassen wird, diese Ausnahme auch für geimpfte Personen und
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genesene Personen gilt. Welche Fälle damit konkret erfasst sind, ergibt sich aus den lan-
desrechtlichen Bestimmungen. In Betracht kommt beispielsweise, dass die Länder – bei 
einer Sieben-Tage-Inzidenz, die unter dem Schwellenwert von 100 liegt, – für getestete 
Personen, Ausnahmen beim Zugang zu Kulturveranstaltungen und -einrichtungen zulas-
sen; diese Ausnahme würde sodann auch für geimpfte Personen und genesene Personen 
gelten.

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, dass sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des In-
fektionsschutzgesetzes erlassenes Landesrecht vorgibt oder voraussetzt, dass eine Person 
negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet ist, gilt diese Vorgabe 
oder Voraussetzung im Fall von geimpfte Personen und genesene Personen als erfüllt. Die 
Regelung führt dazu, geimpfte Personen und genesene Personen als negativ auf eine In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet gelten, wo dies nach den landesrechtli-
chen Regelungen vorgegeben oder vorausgesetzt wird, ohne dass diese Personen sich 
testen lassen müssen.

Zu § 8 (Ausnahmen von der Beschränkung von Zusammenkünften) 

§ 8 regelt – ähnlich wie § 4 – Erleichterungen und Ausnahmen bei zahlenmäßigen Be-
schränkungen von Zusammenkünften.

Absatz 1 bestimmt, dass sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des IfSG 
erlassenes Landesrecht die Anzahl von Personen, die an Zusammenkünften begrenzt wird, 
diese Begrenzung nicht für private Zusammenkünfte sowie für ähnliche soziale Kontakte 
gilt, an denen ausschließlich geimpfte Personen oder genesene Personen teilnehmen. Die 
Vorschrift betrifft die zahlenmäßige Begrenzung von Zusammenkünften. Mit dem Tatbe-
standsmerkmal ähnliche soziale Kontakte sind vor allem Fallgestaltungen, wie Zusammen-
künfte in stationären Pflegeeinrichtungen, Beerdigungen oder vergleichbare Sachverhalte 
gemeint. Über die Vergleichbarkeit ist im Einzelfall zu entscheiden. Neben einer zahlenmä-
ßigen Begrenzung bestehende Ge- und Verbote – beispielsweise die zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung – werden hingegen nicht berührt (vgl. § 1 Absatz 2).

Absatz 2 regelt, dass bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer geimpfte Personen und 
genesene Personen unberücksichtigt bleiben, wenn auf Grund der Vorschriften des fünften 
Abschnitts des IfSG erlassenes Landesrecht eine Beschränkung der Zahl der Teilnehmer 
vorsieht. Die Vorschrift erfasst nur private Zusammenkünfte und ähnliche soziale Kontakte. 
Ähnliche soziale Kontakte sind zum Beispiel auch Zusammenkünfte in stationären Pflege-
einrichtungen. Die neben einer zahlenmäßigen Begrenzung bestehende Ge- und Verbote 
– beispielsweise die zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung – werden auch hier nicht 
berührt (vgl. § 1 Absatz 2).

Getestete Personen werden nicht erfasst. Es wird im Übrigen auf die Ausführungen zu § 4 
verwiesen. 

Zu Absatz 3 wird auf die Ausführungen zu § 4 Absatz 3 verwiesen. 

Zu § 9 (Ausnahmen von der Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer 
Wohnung oder einer Unterkunft) 

§ 9 regelt – ähnlich wie § 5 –, dass eine Beschränkung des Aufenthalts außerhalb einer 
Wohnung oder einer Unterkunft und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum, die 
sich aus auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des IfSG erlassenem Landes-
recht ergibt, nicht für geimpfte Personen und genesene Personen gilt. Getestete Personen 
werden nicht erfasst; es wird auf die Ausführungen zu § 5 verwiesen.
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Zu § 10 (Ausnahmen von Absonderungspflichten)
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Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt, dass sofern auf Grund der Vorschriften des fünften Abschnitts des IfSG 
erlassenes Landesrecht eine Pflicht zur Absonderung vorsieht, diese Pflicht nicht für ge-
impfte Personen und genesene Personen gilt. Die Vorschrift umfasst auch von den Ländern 
geregelte Absonderungspflichten für Personen, die aus dem Ausland einreisen. Wenn das 
individuelle Infektionsrisiko aufgrund von individuellen Schutzfaktoren wie natürlich oder 
durch Impfung erworbener Immunität reduziert ist, erscheint es nicht gerechtfertigt, gegen 
diese Person – beispielsweise bei einem Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 infizierten Person – eine Absonderung zu verhängen. Es besteht zwar ein Restrisiko, 
dieses erscheint aber verglichen mit dem Hintergrundrisiko tolerabel, sodass der geringe 
Mehrwert im Infektionsschutz, den die Gesellschaft durch die Absonderung dieser Person 
hätte, den Grundrechtseingriff bei dieser Person nicht rechtfertigt. Geimpfte Personen, die 
gleichwohl Symptome aufweisen, sind durch die Begriffsbestimmung in § 2 Nummer 2 von 
der Ausnahme nicht erfasst; für sie bestände bei positivem Testbefund die Pflicht zur Ab-
sonderung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 sieht eine Einschränkung des Absatzes 1 vor, wonach die Pflicht zur Absonderung 
nicht entfällt, wenn sie wegen des Kontakts zu einer Person besteht, die mit einer Virusva-
riante des Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert ist, die in Deutschland noch nicht verbreitet 
auftritt und vom Robert Koch-Institut definierten besorgniserregenden Eigenschaften auf-
weist. Die Einschränkung ist gerechtfertigt, da bei neu auftretenden Virusvarianten nicht 
hinreichend sicher davon ausgegangen werden kann, dass eine Impfung oder eine vorhe-
rige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einen genügenden Schutz vor einer An-
steckung oder Übertragung vermittelt. Bis zum Erlass einer Verordnung der Bundesregie-
rung, die die Coronavirus-Schutzverordnung und die Coronavirus-Einreiseverordnung ab-
löst, gelten Absonderungspflichten der Länder auch für geimpfte und genesene Personen, 
die aus Virusvarianten-Gebieten einreisen.

Wie zu § 1 Absatz 3 ausgeführt, gilt die Ausnahme von der Pflicht zur Absonderung für 
geimpfte und genesene Personen nicht, wenn diese die typischen Symptome einer Infek-
tion mit Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen oder bei denen eine aktuelle Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. Auf die Begriffsbestimmungen des § 2 wird 
entsprechend verwiesen. Vor dem Hintergrund von Virusvarianten ist zu bedenken, dass 
es auch bei Genesenen – wenn auch selten, so aber dennoch – zu erneuten Infektionen 
kommen kann, bei denen Veränderungen im viralen Genom der Viren vorliegen, welche in 
den verschiedenen Infektionsepisoden nachweisbar waren. Die Definition der Reinfektion 
mit SARS-CoV-2 des RKI für die Surveillance ist abrufbar unter www.rki.de/covid-19-mel-
depflicht www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ZS/Meldepflicht_Fallde-
finition.html;jsessionid=0F32188683D7A536BBC7FEAA19759222.inter-
net052?nn=13490888.

Zu § 11 (Ermächtigung der Landesregierungen zu Erleichterungen und Ausnahmen)

§ 11 ermächtigt die Landesregierungen, Erleichterungen und Ausnahmen von den auf-
grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des IfSG erlassenen landesrechtlichen Geboten
oder Verboten für geimpfte, genesene und getestete Personen zu regeln, soweit diese Ver-
ordnung nichts anderes regelt. Im Hinblick auf Schutzmaßnahmen nach § 28b IfSG gilt dies
nur für weitergehende Schutzmaßnahmen der Länder nach § 28b Absatz 5 IfSG. Die Län-
der können auf dieser Grundlage beispielweise unter Berücksichtigung der konkreten In-
fektionslage vor Ort entscheiden, in welchem Umfang sie weitere Erleichterungen und Aus-
nahmen von Geboten und Verboten für diese Personen zulassen. In der Praxis wird es fast
ausschließlich um Regelungen für Fälle gehen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den



Schwellenwert von 100 unterschreitet. Satz 2 bringt zum Ausdruck, dass hinsichtlich der 
Schutzmaßnahmen nach § 28b IfSG die Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen 
nur für weitergehende Schutzmaßnahmen, die die Länder nach § 28b Absatz 5 IfSG erlas-
sen, in Betracht kommt.

Zu Abschnitt 4 (Inkrafttreten) 

Zu § 12 (Inkrafttreten ) 

§ 12 regelt das Inkrafttreten der Verordnung. Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.
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Der Hauptgeschäftsführer

Deutscher Städtetag | Hausvogteiplatz 1 | 10117 Berlin

Herrn Bundesminister
Jens Spahn, MdB
Bundesministerium für Gesundheit
Friedrichstraße 108
10117 Berlin

Klarheit zur Rolle und Perspektive der Impfzentren

Sehr geehrter Herr Bundesminister, Hl fl GH,
die Städte haben im Dezember vergangenen Jahres gemeinsam mit
den Kassenärztlichen Vereinigungen sehr zügig eine leistungsfähige
Impfinfrastruktur aufgebaut. In den Impfzentren konnten durch das
große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Weih-
nachten viele Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden.

Seit einigen Wochen wird öffentlich und in Regierungskreisen über den
Weiterbetrieb der Impfzentren diskutiert. Für die Städte ist es wichtig,
frühzeitig Klarheit über die Planungen zur Impfkampagne zu erhalten.
Für das Herunterfahren der Impfzentren braucht es eine angemessene
Vorlaufzeit für die Städte.

Neben den Impfzentren sind auch die niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte bereit, die Impfungen vorzunehmen. Wenn auf die Impfzentren
verzichtet werden soll, muss sichergestellt sein, dass die niedergelas-
sene Ärzteschaft die Impfungen auch vollständig leisten kann. Die
Städte würde es vor große Herausforderungen stellen, die herunterge-
fahrenen Impfzentren im Notfall wieder ad hoc aufzubauen.

Wir sind gerne bereit, die Fachexpertise unserer Mitgliedsstädte einzu-
bringen und Bund und Länder in der Entscheidung über die Zukunft der
Impfzentren zu unterstützen.
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Wir haben uns in diesem Sinne auch den Vorsitzenden der Gesundheitsminis-
terkonferenz, Herrn Staatsminister Klaus Holetschek gewandt.

Für Gespräche stehen wir auch gerne kurzfristig zur Verfügung.

a lichen n

Helmut Dedy
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Beobebiemeie 

53 

Situation in Schulen und KiTas 
09.05.2021 bis 17 Uhr 
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Stadt Köln 

Schule/KiTas Kontaktpersonen in Quarantäne 

Die Oberbürgermeisterin 

Schulen/Kitas Kontaktpersonen in Quarantäne 
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Die Oberbürgermeisterin 

KiTa KiTa KiTa BetroffenKiTas mit BetroffenKiTas mit T OO EN rare HS Int Kinderime Kitas posMA e KiTas pos 
endeim positiv infektiös durch in durch Kindern 
infektiös gesamt en positive positive in 

Zeitraum Mitarbeit Kindern 
zesamt 7 oitraum inder er 

Kita 

Montag 19 April 2021 

Dienstag 20 April 2021 

Mittwoch 21 April 2021 

Donnerstag 22 April 2021 

Freitag 23 April 2021 

Samstag 24 April 2021 

Sonntag 25 April 2021 

Montag 26 April 2021 

Dienstag 27 April 2021 

Mittwoch 28 April 2021 

Donnerstag 29 April 2021 

Freitag 30 April 2021 

Samstag 1 Mai 2021 

Sonntag 2 Mai 2021 

Montag 3 Mai 2021 

Dienstag 4 Mai 2021 

Mittwoch 5 Mai 2021 

Donnerstag 6 Mai 2021 

Freitag 7 Mai 2021 

Samstag 8 Mai 2021 
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Ethikkommission des Krisenstabs der Stadt Köln 

Priorisierung von Berufsgruppen 

Aufgabe der Ethikkommission ist es auf Antrag Äquivalenzprüfungen von 
Berufsgruppen vorzunehmen die weder in der CoronaImpfV noch in den 
Impferlassen des Landes NRW genannt sind Dabei wird geprüft ob die Risiken bzw 
die Vulnerabilität einer Berufsgruppe derjenigen gleichzustellen ist die in der 
CoronaImpfV oder einem Impferlass des Landes NRW bereits genannt ist oder einer 
Berufsgruppe die nach Votum der Ethikkommission eine Rolle als Multiplikatoren 
spielen 

Nach der Beratung der Ethikkommission wird dafür votiert folgende Berufsgruppen 
in die Priogruppe 3 einzustufen Sie können dafür auch Restimpfdosen erhalten 

1 Mitarbeitende des Zoologischen Gartens wie Pfleger mit engem Kontakt zu 
Primaten und anderen coronasensiblen Tieren 

2 Sexarbeitende 
3 Taxifahrer 
4 Fahrlehrer 
5 Personal in der Gastronomie 
6 Personal von Wohlfahrtsverbänden z.B Caritas die im Krisenstab und zur 

Sicherstellung der IT erforderlich sind 
7 Mitarbeitende im Hausnotruf mit Personenkontakt vor Ort 
8 Mitarbeitende der Leistungsbereiche Integration Beratung und Beruf und 

Arbeit 
9 Forensik Maßregelvollzug 
10 Verband der Gehörlosen aufgrund von geringen Schutzmöglichkeiten 

Lippenlesen etc 
11 Mitarbeitende von Postdiensten die im Verkaufsraum tätig sind 
12 Heilpraktiker 
13 Journalisten in Einsatzsituationen 
14 Reinigungskräfte in Krankenhäusern 

Köln den 10.5.2021 

Ethikkommission des Krisenstabs der Stadt Köln 


